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Protokoll Synode 
vom 27. November 2024 in Aarau 
von 9:15 bis 16:45 Uhr 
 
 
 
 
Vorsitz:  Lutz Fischer, Synodepräsident 
 
Vizepräsident Synode: Dieter Gerster 
 
Synodebüro: Urs Jost, Roland Schwendener, Beate Zimmermann,  

Sigwin Sprenger 
 
Protokoll: Maren Schweitzer, David Zimmer 
 
Behandelte Geschäfte: 0056–0071 
 
 
 
Traktanden: 
 

1. Eröffnung (2024-0056) 

2. Protokoll der Synode vom 5. Juni 2024 (2024-0057) 

3. Ersatzwahl von 1 Mitglied der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GPK) 

(2024-0058) 

4. Ersatzwahlen Schlichtungskommission (2024-0059) 

5. Ersatzwahl von 1 Vertreter/-in in die Synode der Evangelisch-reformierten Kirche 

Schweiz (EKS) (2024-0060) 

6. Kirchliche Arbeit an kantonalen Schulen. Aufhebung von § 89 Kirchenordnung  

(2024-0061) 

7. Budget 2025 (2024-0062) 

8. Finanzplan 2025–2028 (2024-0063) 

9. Wohnsitz- und Residenzpflicht (2024-0064) 

10. Anpassungen beim kirchlichen Personalrecht (2024-0065) 

11. Armeeseelsorge. Implementierung in die Rechtsordnung (2024-0066) 

12. Motion von Sandra Campacci und Andrea Frei vom 17.09.2024 betreffend Senkung 

des Zentralkassenbeitrags auf 1,8% (2024-0067) 

13. Motion von Jürg Luchsinger vom 18.09.2024 betreffend Teilnahme an Kirchenpflegesit-

zungen von ordinierten Angestellten insbesondere mit kleinen Stellenpensen  

(2024-0068) 

14. Motion von Dieter Gerster und Mitunterzeichnenden vom 26.09.2024 betreffend neuer 

Regelung für Wahl bzw. Anstellung von pensionierten Pfarrpersonen über die Pensio-

nierung hinaus (2024-0069) 

15. Informationen des Kirchenrats (2024-0070) 

16. Verschiedenes (2024-0071) 
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2024-0056 B1.0 
 
 
Eröffnung 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Ich begrüsse 
euch alle, liebe Synodale, die Delegierten der 
Église réformée de la langue française en Ar-
govie, den Kirchenrat, die Geschäftsleitung 
und die anderen Mitarbeitenden der Landeskir-
che, alle Vertreterinnen und Vertreter der Me-
dien, Angélique Fischer vom Parlaments-
dienst, die die technische Anlage für uns be-
dient, sowie allfällige Zuschauerinnen und Zu-
schauer auf der Tribüne, die ich jetzt nicht 
sehe. Die Synodesitzungen sind öffentlich. 
Herzlich willkommen hier im Grossratsge-
bäude in Aarau. Ich begrüsse bereits jetzt 
Christian Tappenbeck, zu ihm komme ich dann 
später nach der Eröffnung. Herzlich bedanke 
ich mich bei Pfr. Michael Wiesmann und der 
Organistin Aurore Baal für die Gestaltung des 
Gottesdiensts. Auch dieses Mal möchte ich be-
reits am Anfang allen danken, die die heutige 
Synode für uns organisiert haben. Ihr habt 
auch den Zeitplan erhalten; wir werden die 
Verhandlungen von ca. 11:45 bis 13:45 Uhr 
unterbrechen. Anders als früher darf man nun 
im Saal trinken, allerdings nur Wasser aus ver-
schliessbaren Flaschen. Draussen im Foyer 
stehen solche für euch bereit. Becher sind ver-
boten, alles, was klebrig ist, auch. Wir können 
auch in den Ratskeller im Untergeschoss, dort 
hat es eine Kaffeemaschine, bezahlt werden 
kann bar oder mit Twint. Die Mittagsverpfle-
gung erfolgt wie immer individuell, oder eure 
Fraktion hat etwas organisiert. Von der Frak-
tion Lebendige Kirche und der Evangelischen 
Fraktion habe ich die Information erhalten, 
dass sie über Mittag im Restaurant Laterne in 
der Altstadt sind. Die Fraktion der Fraktionslo-
sen isst im Ristorante Core Mio. Entschuldigt 
haben sich 17 Synodale. 
 
Zurzeit bestehen 14 Vakanzen in folgenden 
Kirchgemeinden: 

• Kirchgemeinde Aarburg 

• Kirchgemeinde Ammerswil 

• Kirchgemeinde Baden 

• Kirchgemeinde Erlinsbach 

• Kirchgemeinde Laufenburg und Umgebung 

• Kirchgemeinde Lenzburg-Hendschiken-
Othmarsingen 

• Kirchgemeinde Mellingen (2) 

• Kirchgemeinde Reinach-Leimbach 

• Kirchgemeinde Rheinfelden 

• Kirchgemeinde Seengen 

• Kirchgemeinde Seon 

• Kirchgemeinde Spreitenbach-Killwangen 

• Kirchgemeinde Umiken 
 
 
Präsenz 
Die Synode umfasst 170 Sitze, davon sind 
 
anwesend 139 
entschuldigt 17 
 
Die Synode ist damit beschlussfähig. 
 
 
Inpflichtnahmen 
Wir kommen zu den Inpflichtnahmen. Wir ha-
ben vier Inpflichtnahmen, und ich bitte die Da-
men und Herren, die ich nun nenne, nach 
vorne zu kommen, und alle Anwesenden, auf-
zustehen: 
 
Markus Dutly, Kirchgemeinde Mittleres Fricktal 
Therese Rambousek, Kirchgemeinde Kirch-
berg 
Urs Schertenleib, Kirchgemeinde Bremgarten-
Mutschellen 
Pfarrer Rolf Zaugg, Kirchgemeinde Brugg 
 
Die Synode erhebt sich für die Inpflichtnahme. 
Das Gelübde lautet: 
 
«Ich gelobe vor Gott und den Menschen, das 
mir anvertraute Amt auf Grund des Evangeli-
ums von Jesus Christus nach der Ordnung der 
Evangelisch-Reformierten Landeskirche des 
Kantons Aargau gewissenhaft zu erfüllen.»“ 
 
Die neuen Mitglieder der Synode bestätigen 
mit: «Ich gelobe es.» 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Herzlichen 
Dank, und herzlich willkommen in der Synode. 
Engagiert euch, ich wünsche euch viel Erfül-
lung im Amt und viel Freude. (Applaus.) 
 
Weil nur zwei bis drei Synodesitzungen pro 
Jahr stattfinden, ihr also zum grössten Teil 
keine geübten Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier seid, teile ich euch zur Erinnerung 
nochmals die wichtigsten Regeln mit. Gerne 
erinnere ich daran, dass alle Synodale ihre 
Mitgliederkarte abgegeben haben sollten, ich 
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hoffe, dies ist so, wenn nicht, müsstet ihr euch 
noch anmelden, damit die Zahl der Anwesen-
den stimmt. Falls ihr nicht bis zum Schluss der 
Synode bleiben könnt, bitte ich euch, die Na-
mensschilder vorne beim Synodebüro abzuge-
ben. Dann seid ihr offiziell abgemeldet. Wenn 
ihr Anträge stellen wollt, müsst ihr diese 
schriftlich und gut lesbar beim Vizepräsiden-
ten, Dieter Gerster, abgeben – auch wenn ihr 
sie schon im Voraus schon dem Kirchenrat, 
dem Kirchenschreiber oder mir zugestellt habt. 
Die Verhandlungen werden auf Tonband auf-
genommen, um das Protokoll erstellen zu kön-
nen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass ihr, 
nachdem ich euch das Wort erteilt habe, ans 
Mikrofon kommt und immer zuerst euren Na-
men und eure Kirchgemeinde sagt. Der Kir-
chenrat ist von dieser Regelung ausgenom-
men. Während der Synode gibt es – abgese-
hen vom Mittagessen – keine Pause. Ihr habt 
aber jederzeit die Möglichkeit, hinauszugehen 
und eine kurze Pause zu machen, sollte dies 
notwendig sein. Eine weitere wichtige Regel 
aus der Geschäftsordnung: Mitglieder der Sy-
node und der Kirchenrat sind verpflichtet, an 
der Synode teilzunehmen; wer verhindert ist, 
hat sich zu entschuldigen, und zwar nicht bei 
mir, sondern bei der Kanzlei der Landeskirche. 
Austritte aus der Synode sind der Kirchen-
pflege und dem Synodebüro zu melden, am 
besten via Kirchenschreiber. Ein Hinweis zur 
Ausstandspflicht: Bei Geschäften, bei denen 
man selber betroffen ist oder jemand, der ei-
nem familiär verbunden ist, ist man verpflich-
tet, vor der Abstimmung den Saal zu verlas-
sen. Dies gilt nicht für schriftliche Abstimmun-
gen oder Wahlen. An der vorgängigen Bera-
tung kann man teilnehmen. Bei Abstimmungen 
über allgemein verbindliche Regelungen, wie 
zum Beispiel den Besoldungsindex, gilt diese 
Ausstandspflicht nicht. Zum Schluss – wie je-
des Mal – der Aufruf: Macht in einer Fraktion 
mit und werdet Mitglied, ihr seid dann näher an 
den Geschäften und habt mehr und direkteren 
Einfluss. Auf der Website der Landeskirche 
könnt ihr bei den Infos zur Synode die jeweili-
gen Kontaktpersonen finden, die euch gerne 
über die Fraktionen Auskunft geben. Ergän-
zend empfehle ich, Traktanden mit der eige-
nen Kirchenpflege vorzubesprechen, nicht weil 
sie euch sagen darf, wie ihr zu stimmen habt – 
da seid ihr frei –, sondern weil ihr zum einen 
oder anderen Geschäft wichtige Inputs aus der 
Praxis erhalten könnt. 

Bevor wir zu unseren Traktanden und damit zu 
unseren Geschäften kommen, freue ich mich, 
ich habe es schon angekündigt, dass 
Dr. Christian Tappenbeck, Kirchenschreiber 
der Reformierten Landeskirche Bern-Jura-So-
lothurn, da ist und begrüsse ihn ganz herzlich. 
Er ist zu uns gekommen, um über die Bedeu-
tung der Synode als Kirchenparlament zu 
sprechen, also ein Thema, das für uns alle 
sehr wichtig ist. Herzlich willkommen in Aarau; 
ich bin gespannt auf Ihr Referat und erteile 
Ihnen das Wort.“ 
 
Christian Tappenbeck: „Sehr geehrter Herr Sy-
nodepräsident, sehr geehrte Damen und Her-
ren Kirchenrätinnen und Kirchenräte, ge-
schätzte Synodale. Ich freue mich sehr, heute 
einen kurzen Moment bei Ihnen zu sein. Ich 
habe vom Synodepräsidium die Anfrage erhal-
ten, hier nach Aarau zu kommen und etwas 
über die Synode zu erzählen. Diese Einladung 
habe ich sehr gerne angenommen, einerseits 
weil ich selber eine Weile im Aargau gelebt 
habe und Mitglied dieser Kirche war, und zwei-
tens, weil ich mit einer stolzen Aargauerin ver-
heiratet bin. Die Situation ist aber ein wenig 
speziell, jetzt kommt also ein Berner, eine his-
torisch vorbelastete Figur, nach Aarau und er-
klärt den zeitgenössischen Expertinnen und 
Experten die Aargauer Synode. Ob diese 
Übung gut enden wird, das werden wir ge-
meinsam bald herausgefunden haben, aber 
immerhin kann ich mich damit trösten, dass es 
noch ganz andere Figuren gibt, die ganz an-
ders historisch belastet sind, zum Beispiel der 
Herr, den Sie hier auf der Folie auf dem Ross 
sehen: Napoleon. Obwohl das Verhältnis der 
Aargauerinnen und Aargauer zu ihm wohl ein 
wenig entspannter ist als dasjenige der Berne-
rinnen und Berner. Napoleon hat in der Media-
tionszeit an der freien Ausübung von Gottes-
diensten festgehalten und damit eine wichtige 
Grundlage für die weitere religionsverfas-
sungsrechtliche Entwicklung im Aargau gelegt. 
Man ist im Kanton Aargau zusammengewach-
sen, die historischen Pfarrkapitel haben sich 
zu einem Generalkapitel vereinigt. Danach hat 
das Generalkapitel an Selbstvertrauen gewon-
nen und entsprechend den Demokratisierungs-
tendenzen im 19. Jahrhundert gefordert, dass 
Laien in diesem Kapitel Einsitz nehmen kön-
nen. Damit hatte man auch die Grundlagen 
und das religionsverfassungsrechtliche Ge-
setz, um 1866 diese Synode zu installieren. 
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Heute steht auf der Website der Reformierten 
Landeskirche Aargau: «Die Synode, das Parla-
ment der Reformierten Landeskirche». Wenn 
man die Bestimmungen in der Kantonsverfas-
sung betreffend den Grossen Rat und das Or-
ganisationsstatut der Landeskirche betreffend 
die Synode miteinander vergleicht, sieht man, 
es gibt tatsächlich wichtige Parallelen. Beide 
Gremien sind das oberste Organ der jeweili-
gen Institution, beide haben eine gesetzge-
bende Funktion. Interessanterweise ist aber 
die Kantonsverfassung weniger zurückhaltend, 
wenn es um den Begriff Parlament geht. Dort 
findet man einen Artikel, wo dieser Begriff auf-
taucht. Im Organisationsstatut fehlt der Begriff 
in dieser Form, aber die Geschäftsordnung für 
die Synode spricht von «parlamentarischen 
Mitteln». Wenn man in die Kirchenordnung der 
Aargauer Kirche geht, findet man im Aufga-
benkatalog unter anderem auch die Kompe-
tenzen zur Einführung von Liturgie und Ge-
sangbuch, die Sie als Synode haben. Hier 
merkt man, dass die Synode eingebettet ist in 
etwas Grösseres, das über die Gesetzgebung, 
über das Parlamentarische hinausgeht und 
eingebunden ist in den Verkündigungsauftrag 
der Kirche. Das Thema des tragenden Grunds, 
auf den die Synode aufbaut. Das ist auch sehr 
schön in der Präambel der Aargauischen Kir-
chenordnung umschrieben. Der tragende 
Grund der Kirche, die allumfassende Liebe 
Gottes, wie sie sich in Jesus Christus offen-
bart, und der Glaube an den dreieinigen Gott. 
Jesus Christus als Haupt der Kirche, eingebet-
tet in einen trinitarischen Kontext. Es ist wich-
tig, sich als Kirche immer an diesen tragenden 
Grund zu erinnern. Besonders dramatisch in 
der Zeit des Nationssozialismus, als man dies 
erneut erklären musste. Im Rahmen der kirchli-
chen Widerstandsbewegung, als Karl Barth – 
als Safenwiler Pfarrer bestens bekannt hier im 
Aargau – die Barmer theologische Erklärung 
der bekennenden Christen entworfen hat. Er 
hat klargemacht: Die Kirche ist Jesus Christus 
eigen und dient nicht anderen, weltlichen Her-
ren. Dies ist nicht nur historisch, sondern ge-
hört nach wie vor zum Grundlegendsten des 
Kirchenverständnisses, das wir haben. Auch in 
der EKS-Verfassung, die noch relativ jung ist, 
in Kraft seit 01.01.2020, findet sich in der Prä-
ambel unter anderem diese Feststellung, dass 
Jesus Christus das alleinige Haupt der Kirche 
sei. Wir sind also auf Jesus Christus hin orien-
tiert. Was heisst dies nun ganz konkret für die 
Synode? 

Hier erlaube ich mir, mich ein wenig inspirieren 
zu lassen von der wunderschönen Plakatkam-
pagne der Stadt Baden – jetzt ahnen Sie wahr-
scheinlich auch, woher meine Frau kommt –: 
«Baden ist.» Diese habe ich als Anlass ge-
nommen, es auch mit der Synode durchzu-
spielen. «Synode ist.» Synode ist: Tragender 
Grund. Was heisst das? Mir scheint, dies 
würde bedeuten, dass man die Synode defi-
niert als Ort, wo man sich im Vertrauen auf die 
Verheissung Gottes – der tragende Grund 
scheint da wieder durch – über die auftrags-
mässige Erfüllung des kirchlichen Auftrags ver-
ständigt. Wie das Evangelium hier und jetzt 
hineinspricht, müssen wir ja immer wieder kon-
textualisieren. Wir müssen immer wieder zu 
neuen Fragen Antworten finden. Das ist schon 
einmal ein grundlegender Auftrag der Synode. 
So etwas würde man in einem Kantonsparla-
ment nie so formulieren. Das ist das Plus der 
Synode. Weiter das, was Sie hier immer wie-
der erleben: Es ist eine Diskurs- und Ent-
scheidplattform. Wichtig finde ich hier, dass es 
die entscheidende Plattform ist, um kirchliche 
Einheit zu wahren. Auch gerade in theologi-
schen Fragen. Es kommen verschiedene Sen-
sibilitäten (Stadt versus Land; theologische An-
sichten) zusammen, und der zentrale Ort in 
der reformierten Kirche, um darüber eine Ver-
ständigung zu finden, ist die Synode. Sie ha-
ben also den Auftrag, die kirchliche Einheit zu 
wahren. Es ist eigentlich das Wichtigste eines 
reformierten Führungsverständnisses, Einheit 
zu wahren. Nicht zuletzt ist es auch ein zeug-
nishafter und öffentlich wahrnehmbarer Ort – 
es wurde vom Synodepräsidenten ja gesagt, 
dass die Synodesitzungen öffentlich sind. Man 
sieht also, wie hier gerungen und über Ent-
scheide diskutiert und nach verantwortbaren 
Wegen gesucht wird. Wir machen dies sorg-
sam, in dem wir auf die Argumente anderer 
eingehen. Wenn man dies also nochmals Re-
vue passieren lässt, ist es absolut richtig, was 
auf der Website der Aargauer Landeskirche 
steht: Die Synode ist das Parlament der Lan-
deskirche, sie ist aber auch eine Nachfahrin 
des Pfarrkapitels, einer historisch wichtigen In-
stitution, sie ist eine Plattform zur Wahrung der 
kirchlichen Einheit, und sie ist auch der Ort des 
öffentlichen Zeugnisses. Gerade der letzte 
Punkt scheint mir in der heutigen Zeit ganz be-
sonders eindrücklich zu sein. Wir leben in ei-
ner Zeit der Polarisierung, manchmal auch der 
Rechthaberei, von Meinungsblasen, in denen 
man sich bewegt. Die Art und Weise, wie man 
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in der Synode miteinander umgeht, über das 
Zentrale diskutiert, zeigt, dass wir hier unseren 
kirchlichen Auftrag wahrnehmen und damit öf-
fentlich Zeugnis ablegen. Deshalb mag es so-
gar einen Berner vertragen, der nach Aarau 
kommt und meint, er müsse den hier anwesen-
den Expertinnen und Experten erklären, was 
Synode ist. Merci vielmals.“ (Applaus) 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Ich danke 
ganz herzlich für die interessante, spannende, 
informative Einordnung unserer Arbeit, die wir 
hier im Kirchenparlament machen. Ich überrei-
che Ihnen zwei kleine Geschenke, mit besten 
Grüssen an Ihre Frau. (Applaus) 
 
 
Traktandenliste 
Wir kommen zu den Traktanden. Ich halte fest, 
dass die Einladung zur heutigen Sitzung recht-
zeitig, das heisst vor mindestens dreissig Ta-
gen, bei euch eintraf. Gibt es Änderungsan-
träge zur Traktandenliste? – Wenn nicht, ist sie 
stillschweigend genehmigt.“ 
 
 
 
2024-0057 A1.0 
 
 
Protokoll der Synode vom 5. Juni 2024 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Ihr habt mit 
den Unterlagen das Protokoll der letzten Sit-
zung in Beinwil am See erhalten. Das Protokoll 
ist gemäss Geschäftsordnung vom Synode-
büro geprüft und genehmigt worden. Die Kanz-
lei wurde darauf aufmerksam gemacht, dass 
es in der Version des Protokolls vom Oktober 
2024, die den Synodeunterlagen beigelegt 
wurde, einen Fehler hat. Unter Traktandum 6, 
Besoldungsindex für das Jahr 2025 für Mitar-
beitenden der Kirchgemeinden und der Lan-
deskirchlichen Dienste, muss es auf Seite 102 
in der rechten Spalte richtig heissen: Der Lan-
desindex hat sich erhöht von 114.1 auf 115.2 
Punkte also 1.1 Punkte mehr, das sind – und 
jetzt kommt das, was falsch war – 0.96% (nicht 
0.06%). Die berichtigte Version 1.1 ist auf der 
Website der Landeskirche verfügbar. Gibt es 
sonst noch Fragen oder Hinweise zum Proto-
koll? Wird das Wort verlangt? Wenn dies nicht 
der Fall ist, halte ich fest, dass die Synode das 
Protokoll der letzten Synodesitzung ohne 

Ergänzung zur Kenntnis genommen hat. 
Danke den Verfasserinnen und Verfassern, 
und danke dem Synodebüro für das detaillierte 
Prüfen.“ 
 
 
 
2024-0058 W1.0 
 
 
Ersatzwahl von 1 Mitglied der Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskommission (GPK) 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu Traktandum 3, Ersatzwahl von einem Mit-
glied der Geschäfts- und Rechnungsprüfungs-
kommission (GPK) für den Rest der Amtsperi-
ode 2023–2026. Gemäss § 6 der Geschäfts-
ordnung für die Synode gibt es die GPK als 
ständige Kommission. Die Kommission hat sie-
ben Mitglieder und konstituiert sich selber. Das 
heisst, der Vorsitz wird von der Kommission 
selbst bestimmt, das müssen nicht wir ma-
chen. Die Wahl ist notwendig wegen des 
Rücktritts von Stefan Siegrist als Synodaler auf 
Jahresende, als Nichtsynodaler kann er natür-
lich auch nicht mehr GPK-Mitglied sein. Zur 
Wahl vorgeschlagen wurde Annett Wege von 
der Fraktion Freies Christentum. Ich frage, ob 
es weitere Kandidaturen gibt. Wenn nicht, bitte 
ich die Kandidatin, sich selbst kurz vorzustel-
len, unter anderem auch deshalb, weil sich Sa-
bine Zehnder, Präsidentin der Fraktion Freies 
Christentum, krankmelden musste.“ 
 
Annett Wege, Kirchgemeinde Seengen: „Sehr 
geehrter Herr Synodepräsident, sehr geehrte 
Kirchenräte und Kirchenrätinnen, liebe Syno-
dale. Ich stehe hier, um ein paar Worte zu mir 
zu sagen zur Kandidatur als Mitglied der Ge-
schäfts- und Rechnungsprüfungskommission. 
Ich nehme an, Sie haben meine Kurzvorstel-
lung gelesen und möchte nicht tiefer darauf 
eingehen. Meine Motivation ist sicherlich, dass 
ich schon immer gern in der Kirche aktiv mitge-
arbeitet habe. Ich bin seit etwa 2006 Mitglied 
der reformierten Kirche – ich habe mich da-
mals aus der neuapostolischen Kirche verab-
schiedet, wo ich zuvor sehr aktiv gewesen war 
im Rahmen verschiedener Tätigkeiten. Dann 
habe ich den Entschluss gefasst, in die refor-
mierte Kirche einzutreten – ich danke hier 
nochmals der Pfarrerin Ursula Vock für ihr 
Herz und ihr Ohr –, und habe mich damals 
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schon mit dem Thema beschäftigt, wie ich 
mich einbringen kann. So war ich 2013–2022 
Mitglied der Kirchenpflege der Kirchgemeinde 
Seengen. Ich war ausserdem fünf Jahre als 
Stiftungsrätin des Frauenhauses Aargau-Solo-
thurn tätig, deren Gründungsmitglied ebenfalls 
die reformierte Kirche war. Und nun steh ich 
hier. Mich interessiert der Zusammenhang zwi-
schen parlamentarischer Arbeit und meinem 
ökonomischen Hintergrund. Ich habe eine ei-
gene Firma und beschäftige mich so ziemlich 
den ganzen Tag mit Zahlen, Fakten und Ge-
setzesartikeln zum Wohl meiner Klienten. Das 
ist mein Beweggrund, tief im Innern danke ich 
dem himmlischen Vater immer wieder, dass er 
mich hierhergeführt hat, wo ich nun stehe und 
immer das Gefühl hatte, er ist doch da. Vielen 
Dank.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Dankeschön. 
Ich weiss, dass Doris Lüscher von der Fraktion 
Freies Christentum noch etwas zur Kandidatin 
sagen möchte. Ich nehme an, zur Wahlemp-
fehlung.“ 
 
Doris Lüscher, Kirchgemeinde Zofingen: „Ich 
bin Mitglied der Fraktion Freies Christentum. 
Ich begrüsse alle herzlich. Ihr habt es gehört, 
Annett Wege hat sich zu ihrer Kandidatur ge-
äussert, und wir vom Freien Christentum sind 
überzeugt, dass sie eine ganz tolle Nachfolge-
rin ist, in den nicht ganz einfach auszufüllen-
den Fussstapfen, die der Abtretende hinter-
lässt. In diesem Zusammenhang herzlichen 
Dank für deine Arbeit, Stefan Siegrist. Die Ar-
beit in der GPK ist wichtig und mit viel Auf-
wand verbunden. Aus diesem Grund herzli-
chen Dank, Annett, dass du dich zur Verfü-
gung stellst. Ich möchte diese Kandidatin emp-
fehlen, und ich wünsche ihr ein gutes Resultat. 
Ich bin sicher, sie wird tolle Arbeit leisten in Zu-
kunft.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Doris 
Lüscher. Gibt es weitere Wortmeldungen? 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. 
Nun bitte ich das Synodebüro, die Stimmzettel 
auszuteilen. Noch ein Hinweis, ihr macht es 
den Stimmenzählenden einfacher, wenn ihr 
den Stimmzettel nicht faltet, sondern einfach 
umdreht. Es soll eine geheime Wahl sein, aber 
so geht es einfacher. Für diejenigen, die den 
Namen nicht vor sich haben, weil sie die Un-
terlagen nur elektronisch haben: Die Kandida-
tin heisst Annett Wege. Wenn der Wählerwille 

erkennbar ist, gelten auch Wahlzettel mit 
Schreibfehlern.“ 
 
 
Wahl 
Es wurden 138 Wahlzettel eingelegt, davon 
fallen 135 in Betracht. 
Die Synode wählt Annett Wege mit 133 Stim-
men als Mitglied der Geschäfts- und Rech-
nungsprüfungskommission für den Rest der 
Amtsperiode 2023–2026. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Herzlichen 
Glückwunsch, Annett Wege!“ (Applaus.) 
 
 
 
2024-0059 W1.0 
 
 
Ersatzwahlen Schlichtungskommission 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu Traktandum 4, Ersatzwahlen Schlichtungs-
kommission. Die Ersatzwahl wurde aufgrund 
des Rücktritts von Silvia Kistler notwendig. Sie 
war bisher Präsidentin, und ich möchte ihr an 
dieser Stelle ganz herzlich für ihr langjähriges 
Engagement in der Schlichtungskommission 
danken. Ich habe es bereits angetönt, auch 
wenn die Ersatzwahlen nur ein Traktandum 
sind, werden sie uns ein wenig beschäftigen. 
Vorgeschlagen als Präsidentin ist Michaela 
Sprenger. Falls sie gewählt wird, kandidiert 
Bernhard Lüthi für den freien Sitz als Mitglied 
der Schlichtungskommission, der bisher Er-
satzmitglied war. Deshalb gibt es, vorbehältlich 
seiner Wahl, eine Ersatzwahl für ein Ersatzmit-
glied. Da hat es mit Léontine Meier und 
Hanspeter Fischer zwei Kandidaturen für einen 
Sitz. Weil die Wahlen jeweils unter Vorbehalt 
der vorherigen stehen, und wir damit jeweils 
das Ergebnis der Auszählung abwarten müs-
sen, schlage ich vor, dass wir während der 
Auszählung jeweils mit den Verhandlungen 
fortfahren. Ist dieses Vorgehen für euch in 
Ordnung? Ich sehe keinen Widerspruch, dann 
gehen wir so vor. Ich möchte euch auch dar-
über informieren, dass Michaela Sprenger die 
Tochter unseres Synodebüromitglieds Sigwin 
Sprenger ist. Er ist aus diesem Grund am Aus-
teilen, Einsammeln und Auszählen der Wahl-
zettel nicht beteiligt. Abstimmen hingegen darf 
er. – Es ist nicht üblich, die Mitglieder der 
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Schlichtungskommission, die kandidieren, vor-
zustellen. Ihr habt den Lebenslauf und die Mo-
tivation für die Kandidatur erhalten. Deshalb 
kommen wir nun zur Verteilung der Stimmzet-
tel. Gibt es weitere Kandidaturen? Es darf al-
lerdings kein Mitglied der Synode sein, das ist 
wichtig. Dann bitte ich, jetzt die Stimmzettel 
auszuteilen.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Ich sehe, dass 
die Stimmzettel nun eingesammelt sind, und 
bitte zwei Mitglieder des Synodebüros, diese 
auszuzählen.“ 
 
 
Wahl Präsidium 
Es wurden 138 Wahlzettel eingelegt, davon 
fallen 136 in Betracht. 
Die Synode wählt Michaela Sprenger mit 
135 Stimmen als Präsidentin der Schlichtungs-
kommission für den Rest der Amtsperiode 
2023–2026. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Herzlichen 
Glückwunsch, Michaela Sprenger!“ (Applaus.) 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Damit kom-
men wir zur Ersatzwahl eines Mitglieds der 
Schlichtungskommission. Bernhard Lüthi, der 
bisher Ersatzmitglied war, kandidiert dafür. Ich 
bitte das Synodebüro, die Wahlzettel auszutei-
len.“ 
 
 
Wahl Mitglied 
Es wurden 137 Wahlzettel eingelegt, davon 
fallen 131 in Betracht. 
Die Synode wählt Bernhard Lüthi mit 125 Stim-
men als Mitglied der Schlichtungskommission 
für den Rest der Amtsperiode 2023–2026. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Herzlichen 
Glückwunsch, Bernhard Lüthi!“ (Applaus.) 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zur Ersatzwahl eines Ersatzmitglieds der 
Schlichtungskommission. Es gibt zwei Kandi-
daturen: Léontine Meier aus Aarau und 
Hanspeter Fischer aus Gränichen. Ihr konntet 
die Angaben auf dem Kandidaturblatt lesen 
und euch ein Bild über diese beiden Personen 
machen. Ihr erhaltet nun einen leeren Wahlzet-
tel, auf welchem ihr oben das heutige Datum 

einsetzen müsst. Ich bitte das Synodebüro, 
nun die Wahlzettel auszuteilen.“ 
 
 
Wahl Ersatzmitglied 
Es wurden 139 Wahlzettel eingelegt, davon 
fallen 138 in Betracht. 
Die Synode wählt Léontine Meier mit 101 Stim-
men als Ersatzmitglied der Schlichtungskom-
mission für den Rest der Amtsperiode 2023–
2026. Hanspeter Fischer hat 37 Stimmen er-
halten. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Herzlichen 
Glückwunsch, Léontine Meier!“ (Applaus.) 
 
Die Inpflichtnahme erfolgt am Ende der Syno-
desitzung. 
 
 
 
2024-0060 W1.0 
 
 
Ersatzwahl von 1 Vertreter/-in in die Synode 
der Evangelisch-reformierten Kirche 
Schweiz (EKS) 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir fahren mit 
Traktandum 5 weiter, Ersatzwahl von einem/ei-
ner Vertreter/-in in die Synode der Evange-
lisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) für 
den Rest der Amtsperiode 2023–2026. Wichtig 
zu wissen bei dieser Wahl ist, dass sie anders 
läuft als die vorherigen Wahlen. Die Synode 
wählt die Vertreter/-innen für die Synode der 
EKS auf Vorschlag des Kirchenrats. Das 
heisst, wir können niemanden aufstellen und 
wählen, sondern wir können nur zum Vor-
schlag des Kirchenrats ja oder nein sagen. 
Einfach zum Verständnis: Falls es ein Nein 
gäbe, würde das Geschäft zurück an den Kir-
chenrat gehen, der der Synode dann nächstes 
Mal einen neuen Vorschlag unterbreiten 
würde. Ist Eintreten bestritten? Wenn nicht, 
können wir das Traktandum in Angriff nehmen. 
Ihr habt in den Synodeunterlagen das Kandi-
daturblatt von Andrea Kwiring-Suter gesehen, 
in dem sie sich kurz vorstellt. Kirchenrat Beat 
Maurer wird sie uns auch noch kurz mündlich 
vorstellen.“ 
 
Beat Maurer, Kirchenrat: „Geschätzte Syno-
dale, geschätzter Synodepräsident. Es freut 
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mich, dass ich Ihnen Andrea Kwiring-Suter zur 
Wahl als Delegierte in der EKS-Synode vor-
schlagen und vorstellen darf. Andrea Kwiring-
Suter ist Sozialdiakonin in der Kirchgemeinde 
Beinwil am See und Vizedekanin im Dekanat 
Kulm. Aktuell präsidiert sie ausserdem das Di-
akonatskapitel. Dies möchte sie jedoch, wenn 
sie gewählt wird, zugunsten ihres Engage-
ments in der EKS-Synode abgeben. Als Präsi-
dentin des Diakonatskapitels hat sie sich ver-
tieft mit Fragen der Diakonie auseinanderge-
setzt und kann mit ihrem Wissen und ihrer Er-
fahrung aus dem Berufsalltag die Sicht der Di-
akonie bestens in die Diskussion einbringen. In 
einer Zeit der Veränderung erachte ich als 
wichtig und wertvoll, dass auch auf nationaler 
Ebene die diakonische Sicht vertreten ist. An-
drea Kwiring-Suter liegt, so wie sie schreibt, 
die Kirche am Herzen. Ich bin überzeugt, dass 
sie sich in der EKS-Synode engagiert einbrin-
gen wird. Aus diesem Grund empfehle ich 
Ihnen, liebe Synodale, im Namen des Kirchen-
rats, Andrea Kwiring-Suter als Delegierte in die 
EKS-Synode zu wählen.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Beat 
Maurer. Gibt es Wortmeldungen? Wenn nicht, 
ist gemäss § 38 der Geschäftsordnung eine of-
fene Wahl möglich. Ich würde euch dies vor-
schlagen. Ist jemand gegen eine offene Wahl? 
Ich sehe keine Wortmeldung. Dann können wir 
abstimmen. Wer Andrea Kwiring-Suter in die 
Synode der EKS wählen möchte, den bitte ich 
um Handerheben. Der Form halber frage ich 
nach Gegenstimmen – ich sehe keine. Gibt es 
Enthaltungen? Herzlichen Glückwunsch zur 
Wahl!“ (Applaus) 
 
 
Wahl 
Die Synode wählt Andrea Kwiring-Suter ein-
stimmig als Vertreterin der Landeskirche in die 
Synode der Evangelisch-reformierten Kirche 
Schweiz (EKS) für den Rest der Amtsperiode 
2023–2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024-0061 S1.0 
 
 
Kirchliche Arbeit an kantonalen Schulen. 
Aufhebung von § 89 Kirchenordnung 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir fahren fort 
mit Traktandum 6, Kirchliche Arbeit an kanto-
nalen Schulen. Es geht um die Aufhebung von 
§ 89 der Kirchenordnung. Der Kirchenrat 
schlägt uns die Aufhebung von § 89 KO vor, 
wo es um die Präsenz an den Kantonsschulen 
geht. Ihr habt die Botschaft des Kirchenrats vor 
euch. Zur Information wurde zudem eine Re-
solution des Pfarrkapitels durch die Landeskir-
che verschickt. Für die GPK spricht Christine 
Bruggisser.“ 
 
Christine Bruggisser, Kirchgemeinde Wohlen-
Villmergen, für die GPK: „Sehr geehrter Syno-
depräsident, sehr geehrter Kirchenrat, liebe 
Synodale. Das Traktandum 6 hat in der GPK 
viel zu diskutieren gegeben. Im Jahresbericht 
2023 konnten wir lesen, dass eine Wirksam-
keitsstudie für den Religionsunterricht an den 
kantonalen Schulen durchgeführt worden ist. 
Der Bericht dazu wurde uns für Januar 2024 
versprochen. Im August-Newsletter der Lan-
deskirche konnten wir dann lesen, dass der 
Kirchenrat das Engagement in den Kantons-
schulen per Sommer 2025 beenden wird. Es 
ist der GPK bewusst, dass der Verzicht auf 
dieses Engagement in den Kantonsschulen 
dem Kirchenrat sehr schwergefallen ist. Trotz-
dem fragt sich die GPK, ob dies der richtige 
Ablauf beim ganzen Vorgang gewesen ist. Ge-
rade im Hinblick auf die kommenden Jahre, in 
denen wir grosse Summen einsparen müssen, 
erachtet die GPK es als sehr wichtig, dass die 
Synode bei so grundsätzlichen Themen inhalt-
lich mitdiskutieren und auch mitentscheiden 
kann. Wie Sie zum Beispiel in der Resolution 
des Pfarrkapitels lesen können, können sich 
viele Pfarrpersonen auch eine andere Form 
der Anwesenheit an den kantonalen Schulen 
vorstellen. Es gibt vielleicht nicht nur entweder 
ganz oder aber gar nicht, mit sofortiger Ände-
rung der Kirchenordnung. In diesem Sinn 
möchte die GPK Sie unbedingt ermuntern, vor 
einer Entscheidung zu Traktandum 6 die Dis-
kussion im Plenum wahrzunehmen. Die GPK 
empfiehlt, auf dieses Traktandum einzutreten. 
Danke.“ 
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Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Chris-
tine Bruggisser. Für den Kirchenrat spricht 
Barbara Stüssi-Lauterburg.“ 
 
Barbara Stüssi-Lauterburg, Kirchenrätin: „Ge-
schätzter Präsident, liebe Synodale. Den 
Dienst an Gottes Wort kann man nur tun in der 
Welt, wie sie ist – nicht in einer Welt, wie wir 
sie gerne hätten. Darum stellt sich immer wie-
der die Frage: Wie soll, wie muss die Kirche 
dem gesellschaftlichen Wandel und den verän-
derten Rahmenbedingungen begegnen? Wo 
soll die Kirche reformatorisch stark dagegen-
halten, wo allenfalls leise und beharrlich mah-
nen? Die Kirche, unsere Landeskirche, muss 
mit ihren Kräften haushalten. Wie viel Energie, 
wie viele Ressourcen kann und soll die Lan-
deskirche wofür einsetzen? Darüber entschei-
den Sie, liebe Synodale, heute. Knapper wer-
dende Mittel zwingen zum Haushalten, sie 
zwingen dazu, dass man kritische, unange-
nehme Fragen stellen und beantworten muss. 
Wie steht es mit der Verhältnismässigkeit? 
Wird das angestrebte Ziel erreicht? Wird der 
Auftrag erfüllt? Für die kirchliche Arbeit an den 
Kantonsschulen gibt die Studie des Schweize-
rischen Pastoralsoziologischen Instituts SPI 
Hinweise. Sie wurde im Auftrag der reformier-
ten und römisch-katholischen Kirchenräte im 
Jahr 2023 erstellt und liegt Ihnen in anonymi-
sierter Fassung vor. 
Die wichtigsten Schlussfolgerungen: Die Be-
auftragten an den sechs Kantonsschulen leis-
ten sehr gute Arbeit mit hohem persönlichem 
Engagement. Diese gute Arbeit soll an dieser 
Stelle ausdrücklich gewürdigt werden. Alle Be-
auftragten an allen sechs Schulen, die katholi-
schen und die reformierten Beauftragten, ha-
ben einen grossen Dank verdient. Trotzdem, 
sie erreichen bei aller Anstrengung nur einen 
verschwindend kleinen Kreis von Schülerinnen 
und Schülern. Deshalb auch die kritischen Be-
merkungen im Bericht. Die Ziele werden nicht 
erreicht, und dies liegt, wie gesagt, nicht am 
grossen Engagement der Beauftragten. Es 
liegt an den Umständen. Nochmals ein Zitat 
aus dem Bericht. Die Kirchen müssen sich der 
Frage stellen, ob sie mit ihrem Angebot noch 
das Richtige und Angemessene tun. Wir ha-
ben das Umfeld, die Skepsis von Seiten der 
Schulleitungen und einen ganz starken Gegen-
wind aus dem BKS. Die Verantwortlichen des 
BKS streben eine klare Entflechtung von 
Schule und Kirche an. Der wunde Punkt ist fol-
gender – nochmals ein Zitat aus dem Bericht: 

Für die Kirchen stellt sich die Frage, welche 
Ziele sie an den Kantonsschulen verfolgen 
wollen. Ein Ziel verfolgen heisst in der Sprache 
des BKS, eine Agenda haben. Wer zahlt, hat 
eine Absicht, und genau dies will die Verwal-
tung und wollen auch die Schulen im Fall der 
Kirchen nicht. Wenn aber die Landeskirchen – 
und da rede ich nun für beide Landeskirchen, 
da wir schliesslich ökumenisch unterwegs sind 
– gehindert werden, ihre Ziele zu formulieren 
und zu verfolgen – was dann? Das ist schlicht 
eine unlösbare Aufgabe. Das betrifft sowohl 
die Unterrichtstätigkeit als auch die Seelsorge. 
Da kann man noch so sehr betonen, dass bei-
des nichts mit religiöser Vereinnahmung zu tun 
hat, die Ohren sind taub. Wer zahlt, hat in je-
dem Fall eine Agenda – Punkt. Eine Mitfinan-
zierung der kirchlichen Angebote an den Kan-
tonsschulen lehnt das BKS denn auch katego-
risch ab. Der Auftrag, den sich die reformierte 
Landeskirche in § 89 der Kirchenordnung gibt, 
ist unter diesen Umständen heute nicht mehr 
erfüllbar. Der Aufbau eines wie auch immer 
gestalteten Angebots an den drei zukünftigen 
Schulstandorten ist illusorisch. Ohne finanzi-
elle Unterstützung des Kantons sieht es aber 
bereits für die unmittelbare Zukunft düster aus. 
Ein Angebot, für das wenig Nachfrage besteht 
und das vom Kanton als Partner nicht mehr 
gewünscht wird und für das auch keine Wer-
bung gemacht werden darf, unter hohem finan-
ziellem Aufwand aufrecht zu erhalten, ist nicht 
mehr verhältnismässig und lässt sich unter den 
heutigen Umständen nicht mehr verantworten. 
Die römisch-katholische und die reformierte 
Landeskirche sind gemeinsam ökumenisch an 
den Kantonsschulen unterwegs. Dies war bei-
den Kirchenräten immer sehr wichtig, und sie 
sind deshalb gemeinsam – und ich betone: ge-
meinsam – zum Schluss gekommen, dass sie 
das Engagement an den Kantonsschulen auf 
Ende Schuljahr 2024/25 beenden wollen. Die 
Landeskirche spart nicht erst seit heute. Sie 
hat in den letzten Jahren jeweils schwarze 
Zahlen geschrieben, das war nur dank drasti-
scher Sparmassnahmen möglich. Diese sind 
vielleicht gegen aussen nicht so sichtbar ge-
wesen. Zum Beispiel wurden die Fachstellen 
Musik und Personalentwicklung gestrichen. Im 
Jahr 2025 werden die Einzahlungen in die 
Zentralkasse um gut CHF 2 Mio oder 19,3% 
tiefer sein als noch vor zwölf Jahren. Rechnet 
man noch eine Teuerungsbereinigung von 6% 
dazu, ist die Situation noch gravierender. Wir 
haben also mindestens einen Fünftel weniger 
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Geld als noch vor zwölf Jahren, und es wird 
nicht besser werden. Sparmassnahmen wer-
den stärker gegen aussen sichtbar und tun 
weh. Der Rückzug aus den Kantonsschulen ist 
auf jeden Fall ein schmerzlicher Entscheid. 
Aber wir müssen der Realität in die Augen se-
hen. Eine zu geringe Reichweite, mangelnde 
Akzeptanz, fehlende Mittel – die Landeskirche 
kann unter diesen Umständen den Auftrag, 
den sie sich selber auferlegt hat, einfach nicht 
erfüllen. Der Kirchenrat stellt der Synode des-
halb den Antrag um ersatzlose Streichung von 
§ 89 der Kirchenordnung. Ich danke Ihnen.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Bar-
bara Stüssi-Lauterburg. Wird Eintreten bestrit-
ten?“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zur allgemeinen Aussprache. Bereits gemeldet 
hat sich Henry Sturcke.“ 
 
Henry Sturcke, Kirchgemeinde Döttingen-
Klingnau-Kleindöttingen: „Geschätzter Präsi-
dent, werte Mitglieder des Kirchenrats, liebe 
Synodale. Ich spreche im Rahmen der Präsi-
denten und der Präsidentin aller Fraktionen. 
Die Kündigung der kirchlichen Arbeit an den 
Kantonsschulen hat hohe Wellen geschlagen. 
Auf die Probleme mit der Kommunikation, die 
bei vielen Synodalen das Gefühl hervorgerufen 
haben, übergangen worden zu sein, wurde 
schon hingewiesen. Diese Reaktion wurde 
noch verstärkt, als die Unterlagen zur Synode 
eintrafen und wir erfuhren, dass wir lediglich 
gebeten werden, einen Artikel aus der Kirchen-
ordnung zu streichen. Nicht allein deswegen 
ist dieser Schritt schmerzhaft. Er erinnert uns 
deutlich daran, dass unser Dienst am Gemein-
wohl, so gut wie er sein mag, immer weniger in 
Anspruch genommen wird. Auch wenn wir bei 
nüchterner Betrachtung die Sachlage einse-
hen, dass die Entscheidung nachvollziehbar, 
womöglich sogar unumgänglich ist, tut es weh, 
den betreffenden Artikel ersatzlos aus der Kir-
chenordnung zu streichen. Der Kirchenrat ar-
gumentiert, wenn § 89 in der Kirchenordnung 
bleibe, bekomme er einen unausführbaren 
Auftrag. Ersatzlos streichen ist aber für viele 
Synodale nicht akzeptabel. Es gibt die Ansicht, 
dass die Kirchenordnung so schlank wie mög-
lich sein soll, damit sowohl die Landeskirche 
als auch Ortskirchgemeinden möglichst viel 

Freiraum haben, um ihren Auftrag in der Ge-
sellschaft auszuführen. Gleichzeitig ist aber die 
Kirchenordnung ein Instrument, durch welches 
das Kirchenvolk, vertreten durch ihre Synoda-
len, formal zum Ausdruck bringt, wie wir uns 
Kirche vorstellen. Dieses Kirchenbild schliesst 
alle Alterssegmente ein, inklusive das Alters-
segment von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen. Um dieses Anliegen zu stärken, 
beantragen wir, § 89 der Kirchenordnung nicht 
zu streichen, sondern zu ersetzen. Unser An-
trag lautet: § 89 wird ersetzt durch einen 
neuen § 89 mit dem Titel Jugendliche und 
junge Erwachsene. Absatz 1 Die Landeskirche 
unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene 
bei der Pflege der Spiritualität, bei der Sinnsu-
che und mit Bildungsangeboten. Sie trägt ihrer 
mobilen Lebenswelt Rechnung. Absatz 2 Sie 
kann zur Erfüllung der Aufgaben Kooperatio-
nen eingehen. 
Unsere Überlegungen dabei: Der Titel nimmt 
Jugendliche und junge Erwachsene auf Ebene 
Landeskirche wahr und ernst. Sie werden nicht 
nur als Teil der Parochialgemeinde gesehen, 
sondern ihre besonderen Lebensumstände – 
hohe Mobilität durch weiterführende Schulen, 
Universität oder Berufslehre (ja wieso bisher 
nur an den Kantonsschulen und nicht auch an 
Berufsschulen?) – und veränderten Peer-
groups werden ernst genommen. Absatz 1 hält 
dies explizit fest. Tatsächlich erfüllt die Lan-
deskirche diese Aufgaben bereits zum grossen 
Teil durch den Fachbereich Jugend der Fach-
stelle Pädagogisches Handeln. Einzig der Bil-
dungsauftrag im Sinne einer intellektuellen, 
theologischen Auseinandersetzung mit dem 
Glauben käme neu dazu. Absatz 2 öffnet den 
Raum weit, so dass Absatz 1 gut und kosten-
günstig erfüllt werden kann. Diese Lösung ist 
nicht gratis, würde aber gegenüber der Vertre-
tung an allen Kantonsschulen doch klar günsti-
ger und auch in Zeiten sinkender Finanzen 
grundsätzlich finanzierbar. Für Ihre sorgfältige 
Erwägung dieses Antrags bedanken wir uns im 
Voraus. Unterzeichnet durch Roland Schwen-
dener, Präsident der Evangelischen Fraktion, 
Sigwin Sprenger, Präsident der Fraktion und 
des Vereins Lebendige Kirche, Henry Sturcke, 
Präsident der Fraktion der Fraktionslosen, und 
Sabine Zehnder, Präsidentin der Fraktion 
Freies Christentum.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Henry 
Sturcke. Dies ist gerade eine gute Gelegen-
heit, um auf die Redezeit aufmerksam zu 
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machen. Sie wurde soeben um lediglich ein 
paar Sekunden überzogen. Ihr dürft zu Ge-
schäften maximal fünf Minuten reden, ausge-
nommen sind die Geschäftsprüfungskommis-
sion und der Kirchenrat beim Eintretensvotum. 
Und ausserdem: Man darf grundsätzlich nur 
zweimal zu der gleichen Sache reden. 
Ich denke, nun ist der Moment für allgemeine 
Voten zu diesem Traktandum. Gibt es Wort-
meldungen?“ 
 
Joël Guggisberg, Kirchgemeinde Zofingen: 
„Geschätzter Präsident, lieber Kirchenrat, liebe 
Synodale. Wir haben den § 89, den wir aufhe-
ben sollen. Ich werde nein stimmen. Ich sehe 
den Spardruck und die strukturellen Herausfor-
derungen, komme jedoch nicht zum gleichen 
Schluss wie der Kirchenrat. Würden wir an alle 
unsere Dienste die gleiche Messlatte von Auf-
wand und Wirkung legen, wie es der Kirchen-
rat in der Medienmitteilung schreibt, dann 
könnten wir, glaube ich, unseren Laden 
schliessen. Wir sind erst relativ spät dazu ge-
kommen, die Evaluation zu lesen und mussten 
uns auf die Medienmitteilung berufen. Dort 
steht, wir können heute über die Beendigung 
des Unterrichts entscheiden. Das ist falsch, 
der Unterricht wird aufgegeben, auch wenn wir 
die Ablehnung des Antrags des Kirchenrats 
beschliessen sollten. Ich bin ein wenig ent-
täuscht über das Vorgehen und diesen Allein-
gang des Kirchenrats, ohne Rücksprache mit 
uns zu nehmen. Eine inhaltliche Auseinander-
setzung hat ebenfalls kaum stattgefunden. Als 
ich vor einem Jahr eine Budgeterhöhung bean-
tragt habe, hiess es, man müsse zuerst einmal 
die Ergebnisse der Evaluation abwarten und 
danach solle eine vertiefte Diskussion stattfin-
den. Diese Diskussion müssen wir jetzt führen. 
Wir mussten uns auf die Medienmitteilung be-
rufen, und die Kommunikation dort war man-
gelhaft. Immer wieder wird dort von einer Wirk-
samkeitsanalyse geschrieben. Die genannte 
Wirksamkeitsanalyse ist aber etwas ganz An-
deres, und zwar eine Evaluation der kirchli-
chen Arbeit an den kantonalen Schulen. Wer 
die Evaluation zur Kenntnis genommen hat, 
liest auf Seite 7: «Die in diesem Bericht prä-
sentierte Beschreibung (…) ist (…) nicht zu 
verwechseln mit einer Wirkungsanalyse im ei-
gentlichen Sinne, denn der kurz-, mittel- und 
langfristige Impact des kirchlichen Engage-
ments an den Kantonsschulen ist grundsätz-
lich schwer messbar und kann im Rahmen der 
vorliegenden Studie weder auf individueller 

noch auf institutioneller Ebene quantifiziert 
werden.» Die Kirchenräte begründen ihren 
Entscheid wie folgt (Zitat aus der Medienmittei-
lung): «Die erzielte Wirkung ist somit gering 
und steht in keinem Verhältnis zu den von bei-
den Landeskirchen eingesetzten Ressourcen.» 
Trotzdem begründet der Kirchenrat seinen 
Entscheid hauptsächlich mit den Ergebnissen 
aus der Wirksamkeitsanalyse. Ich habe einen 
weiteren Änderungsantrag zu diesem § 89. Ich 
weiss auch, dass der Kirchenrat wahrschein-
lich Mühe hat, einen Auftrag wahrzunehmen, 
den er nicht erfüllen kann. Aus diesem Grund 
habe ich einen Änderungsantrag zu § 89, 
Dienste an kantonalen Schulen, und möchte 
ihn fast genauso beibehalten. Ich formuliere 
ihn neu so: Die Landeskirche kann an den 
kantonalen Schulen durch Unterricht des Frei-
fachs «Religionen, Kulturen, Ethik», durch Be-
ratung und Begleitung oder durch ausserschu-
lische Aktivitäten präsent sein. Die Änderung 
ist so formuliert, dass sie die Evaluation wirk-
lich ernst nimmt. Die Evaluation hat einige Er-
gebnisse zutage gefördert, sie stellt fest: Man 
müsste den Unterricht reformieren und viel-
leicht die Ziele ein wenig anders setzen, dann 
würde er schon ankommen und nachgefragt 
werden, es ist eine gute Arbeit. Die von mir 
vorgeschlagene Umformulierung eröffnet die 
Möglichkeit, dass man die Beauftragten, die 
dies noch möchten, weiterhin behalten könnte, 
zumindest an denjenigen Schulen, an denen 
dies möglich ist; sie befreit aber von der 
Pflicht, an neu eröffneten Schulen unterrichten 
zu müssen. Es ist weiter eine Umsetzung von 
Ergebnissen der Evaluation, dass nicht mehr 
nur vom Freifach Religion die Rede ist. Das 
Freifach Religion steht unter konfessionellem 
Verdacht. Weiter kommt der Begriff Seelsorge 
nicht mehr vor, der im Bildungskontext offen-
bar Missverständnisse hervorruft. Ich möchte 
einfach, dass der Unterricht, wo möglich, wei-
tergeführt wird. Ich weiss, dass dies eine Un-
gleichbehandlung hervorruft, aber ich glaube, 
diese ist zu verkraften. Ich möchte Sie aufru-
fen, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. 
Danke.“ 
 
Johannes Thut, Kirchgemeinde Staufberg: 
„Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Kirchen-
rat, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sy-
node. Als ich mir dies angeschaut habe und 
gelesen habe, habe ich gedacht, schade und 
schwierig, aber wahrscheinlich einfach realis-
tisch. Ich habe selber lange unterrichtet und 
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weiss, wie schwierig es ist, mit Jugendlichen 
unterwegs zu sein, nicht an der Kantons-
schule, sondern an Bezirksschulen. Ich 
möchte gerne den Vorschlag, den die Frakti-
onspräsidien gemacht haben, vertiefen. Denn 
meine Angst ist, dass es auf eine Art und 
Weise passiert, die ich schwierig finde. Ich 
glaube, wenn die Kirche bei Jugendlichen prä-
sent bleiben will, muss sie dringend bei den 
Jugendlichen selber nachfragen, Umfragen 
machen. Was braucht ihr? Wo drückt euch der 
Schuh? Was braucht ihr, um in dieser komple-
xen Welt, in der wir heute drinstecken, über-
haupt irgendwie existieren zu können? Das ist 
ja für uns Erwachsene schon schwierig, wenn 
wir ehrlich sind. Aber für Jugendliche noch viel 
mehr. Ich glaube, es ist eine Überforderung. 
Die Kirche könnte da tatsächlich eine Hilfestel-
lung geben. Im Sinne des Evangeliums, im 
Sinne der Liebe von Jesus Christus zu uns 
Menschen. Ich glaube, dass, wenn Probleme 
da sind, Jugendliche häufig denken, sie könn-
ten diese selber lösen. Das gelingt häufig, aber 
nicht immer, weil die Erfahrung fehlt. Man wird 
häufig allein gelassen, sagt das Gefühl. Man 
hat zumindest das Gefühl, dass sich niemand 
interessiert. Natürlich kann man sagen, da sol-
len Psychologen helfen, aber Sie wissen alle, 
dass diese ausgebucht sind. Die Pfarrerinnen 
und Pfarrer sollen helfen! Ja, doch diese ha-
ben auch keine Zeit respektive sind häufig 
schlichtweg die falschen Personen und nicht 
dafür ausgebildet. Den Aspekt von Beratung 
im kirchlichen Kontext hingegen würde ich 
sehr begrüssen. Als eine Chance, dass man 
analog zu Woman-Coaching, das es ja gibt, 
von der Kirche her ein Coaching für junge 
Leute anbietet. Dass wir ihnen Unterstützung 
in ihrem Leben geben könnten. Es geht nicht 
um religiöse Unterstützung, verstehen Sie 
mich nicht falsch. Es geht um Lebensunterstüt-
zung. Das Leben dieser jungen Leute soll 
ernst genommen werden. Man sollte die Zu-
sammenarbeit aber auch mit Pro Juventute 
oder anderen Organisationen suchen, die be-
reits Ähnliches anbieten. Die Kirche muss nicht 
alles neu erfinden. Es gibt vieles, das schon 
vorhanden ist. Es soll nicht ein schwieriges An-
gebot sein, und ich glaube, das würde auch El-
tern und Schulen entlasten, die vielfach abso-
lut an den Anschlag kommen. Wenn es 
schwierige oder mühsame Situationen gibt, in 
denen Jugendliche stecken. Ich glaube, das 
wäre eine gute Möglichkeit. Aber bitte keine 
Events, es braucht keine Events, sondern es 

braucht echte Begegnungen von Mensch zu 
Mensch. Wo sich Jugendliche aufgehoben füh-
len, wo sie ernst genommen werden. Dann 
glaube ich, haben wir auch die Möglichkeit, für 
die Jugendlichen in unserer Welt einen Beitrag 
zu leisten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke. Gibt 
es weitere Wortmeldungen aus der Synode?“ 
 
Roland Frauchiger, Kirchgemeinde Thalheim: 
„Herr Präsident, geschätzte Damen und Her-
ren Kirchenräte, werte Kolleginnen und Kolle-
gen der Synode. Ja, ich finde das richtig, dass 
der Kirchenrat etwas machen möchte, wenn er 
feststellt, dass die Verpflichtung, die er hat, 
nicht mehr funktioniert. Es ist unschön, und wir 
sind da noch zusätzlich gewissenhaft – wenn 
wir Nachbarländer anschauen, ist es zum Teil 
noch ein wenig anders –, dass man das, was 
wir müssen, auch wirklich tun wollen. Ich bin 
aber doch überrascht. Jetzt haben wir seit ein 
paar Jahren ein grösseres Projekt Kirchenre-
form 26/30, wo wir uns um verschiedene The-
men kümmern wollen. Meistens ging es um 
administrative Sachen, aber diese gehen of-
fenbar auch länger, bis man zu einer Konklu-
sion kommt. Jetzt soll einfach mit einer Hau-
ruck-Übung in dieser Situation, in der ein grös-
seres Projekt läuft, irgendetwas in die Kirchen-
ordnung hineingeschrieben werden, und man 
weiss ja noch gar nicht recht, was wir eigent-
lich machen wollen mit den Jungen. Ich würde 
es begrüssen, von der Systematik her, dass 
man im Projekt Kirchenreform 26/30 unter den 
dringenden Umständen, die wir haben, das 
Thema Jugend thematisiert und anschaut. 
Wenn man dann weiss, in welche Richtung es 
gehen soll, dann könnte man auch bewusst, 
seriös und fundiert etwas in die Kirchenord-
nung schreiben. Den Vorschlag Guggisberg 
könnte ich unterstützen, könnte aber auch gut 
damit leben, dass wir es im Moment nicht än-
dern und später auf die Thematik zurückkom-
men. Wir dürfen auch mal eine Pendenz ha-
ben. Was Barbara Stüssi-Lauterburg einleitend 
gesagt hat bezüglich Umstände, verstehe ich 
nicht ganz. Wenn ich die Geschichte unserer 
Kirche vor 2000 Jahren anschaue: Ich weiss 
nicht, ob die Apostel und Paulus, wenn sie auf 
die Umstände geschaut hätten, überhaupt ei-
nen Grund gehabt hätten, das Evangelium 
weiterzugeben. Dort waren die Umstände wohl 
noch ein wenig schwieriger, da hatten viele 
auch keinen natürlichen Tod. So weit muss es 
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ja nicht kommen, aber wir dürften uns schon 
fragen, wo die Präambel, die wir haben, und 
der Auftrag im Organisationsstatut sind, wenn 
ein bisschen Gegenwind kommt. Ich denke, 
eine Präsenz bei den Jugendlichen ist wichtig. 
Abgesehen davon, selbst wenn sich die Lan-
deskirche zurückzieht, dann sind die Vereinig-
ten Bibelgruppen VBG immer noch dort. Diese 
haben auch Gegenwind, es gibt aber immer 
noch Schulen, an denen es kleine Gruppen hat 
mit zwei bis drei Leuten. Es gibt Schulen mit 
grossen Gruppen von zwanzig Personen, und 
ich habe mit der verantwortlichen Person Kon-
takt aufgenommen: Die Zusammenarbeit 
wurde geschätzt, und auch unter schwierigen 
Umständen konnte man teilweise zusammen 
auftreten. Wenn ich zusammenfasse: Gehen 
wir doch gemütlich, aber besonnen vor und 
schauen es uns vertieft an. Mir geht der Vor-
schlag der Fraktionspräsidien in die falsche 
Richtung. Wenn überhaupt, dann lieber eine 
kleine Änderung. Wenn Sie etwas ändern wol-
len, dann unterstützen Sie den Antrag Guggis-
berg.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Ro-
land. Gibt es weitere Wortmeldungen? Kir-
chenrätin Barbara Stüssi-Lauterburg.“ 
 
Barbara Stüssi-Lauterburg, Kirchenrätin: „Ge-
schätzte Synodale, danke für diese Voten. Zur 
Bemerkung Wirksamkeit oder Evaluation, dies 
ist ein Stück weit eine Frage der Begrifflichkeit, 
ob diese sich wirklich so unterscheiden. Je-
denfalls ist der Kirchenrat der Meinung, dass 
diese Studie aussagekräftig genug ist, um als 
Entscheidungsgrundlage zu dienen. Zur Be-
merkung, dass die Synode zu wenig in die Dis-
kussion einbezogen wurde: Dies kann der Kir-
chenrat ein Stück weit nachvollziehen, aber es 
ist eine heikle Geschichte, wenn es um Stellen 
geht. Und darum geht es letztlich. Wenn hier 
die Diskussion öffentlich geführt wird, und es 
dann darum geht, ob diese sechs Personen 
ihre Stelle behalten oder nicht. Es ist heikel, 
eine solche Diskussion breit zu führen. Zum 
Antrag der Fraktionspräsidien: Unter dem Titel 
«Pädagogisches Handeln und Bildung» heisst 
es in der Kirchenordnung § 36: «Die Kirchge-
meinde ist Trägerin des Pädagogischen Han-
delns und der weiteren Bildungsangebote.» 
Und in § 39 heisst es: «Die Kirchgemeinde för-
dert und unterstützt Angebote, die den Er-
wachsenen eine Vertiefung ihres Glaubens er-
möglichen und sie zu eigener Meinungsbildung 

und verantwortlichem Handeln im persönlichen 
Leben, in Kirche und Gesellschaft befähigen.» 
Mit diesen beiden Paragrafen sind alle ange-
sprochen – von den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen bis zu den Seniorinnen und Se-
nioren. Wenn wir hier jetzt speziell von den 
jungen Menschen reden, sind alle angespro-
chen, egal ob sie an einer Kantonsschule, ei-
ner Berufsschule oder sonst wo unterwegs 
sind. Für die junge Generation gilt im Speziel-
len das Reglement über das Pädagogische 
Handeln, im Zusammenhang mit der heutigen 
Diskussion der fünfte katechetische Teil. Da 
heisst es: «Form, Gestalt und Umfang werden 
durch das gemeindeeigene Konzept festge-
legt.» Das ist sinnvoll und gemäss dem Subsi-
diaritätsprinzip in der Kirchenordnung (§ 86): 
«Die Landeskirche übernimmt kirchliche Auf-
gaben, soweit sie weder durch die einzelnen 
Kirchgemeinden noch durch regionale Zusam-
menarbeit zweckmässig gelöst werden kön-
nen.» Zweckmässig ist es eben auch. Die 
Kirchgemeinden sind eindeutig näher an den 
jungen Menschen als die Landeskirche. Jo-
hannes Thut hat es ja vorhin auch geschildert. 
Die Nähe und die Beziehung zu den jungen 
Menschen sind entscheidend. Wenn die Lan-
deskirche an den Kantonsschulen nur einen 
kleinen Kreis erreicht, wie soll dies dann mög-
lich sein für den grossen, heterogenen Kreis 
der 16–20-Jährigen? Mit Bildungskursen, die 
am Stritengässli ausgearbeitet werden? Kurse, 
die am Ende kaum jemanden interessieren? 
Die Fachstelle Jugend bietet allerdings Einiges 
an: «Konfcamp Aargau», «RefYoung Snow-
Weekend», «PACE»-Ausbildungskurse für 
junge Leiterinnen und Leiter. 2027 ist die Lan-
deskirche mit dabei am Deutschschweizer Ju-
gendfestival «REFINE – jugend reformiert», 
das in der Nordwestschweiz stattfindet. Aber 
auch hier ist die Reichweite überschaubar. 
Und ja – es sind Events, und das ist zwar im-
merhin etwas, doch im Alltag brauchen die 
Menschen, die jungen Menschen und alle 
Menschen, Unterstützung, so wie es Johannes 
Thut geschildert hat. In erster Linie sind die 
Kirchgemeinden gefordert, die Pfarrpersonen, 
Sozialdiakoninnen, Sozialdiakone vor Ort. Vor 
Ort können junge Erwachsenen am besten ab-
geholt werden. Nicht nur die Schülerinnen und 
Schüler der Maturitätsschulen. Anspruch auf 
Unterstützung, Bildungsangebote und Beglei-
tung haben alle. Alle sollen sich mit Glaubens-
fragen und der Sinnsuche auseinandersetzen 
können. Kreativität und Mut zum Ausprobieren 
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sind auch hier gefragt – draussen, in den Ge-
meinden. Das geht dort besser als am 
Schreibtisch am Stritengässli. Ich denke, dies 
wäre doch auch etwas, das sich anbietet für 
die Zusammenarbeit über die Gemeindegren-
zen hinaus. Der Kirchenrat ist deshalb der Mei-
nung, dass die Umformulierung von § 89 we-
der sinnvoll noch nötig ist. In der Kirchenord-
nung und mit dem PH-Reglement sind die 
Grundlagen für die Arbeit für und mit den jun-
gen Menschen vorhanden. Aus diesen Grün-
den empfiehlt der Kirchenrat Ihnen, geschätzte 
Synodale, den Antrag abzulehnen. Zum Antrag 
von Joël Guggisberg, der den Paragrafen in ei-
nen Kann-Paragrafen umformulieren und da-
mit von der Pflicht, an allen Kantonsschulen 
präsent zu sein, befreien möchte: Das heisst 
konkret, wir wären dann vielleicht noch an drei 
Schulen präsent, dort, wo jetzt reformierte Be-
auftragte tätig sind. Wenn die Synode das so 
möchte, dann muss sie auch bereit sein, die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stel-
len. Das ist nämlich nicht gratis zu haben. So-
bald wir wieder Personen haben, die unterrich-
ten, ein Seelsorge- oder Beratungsangebot an-
bieten, dann geht das in grosse Summen. Dies 
möchte ich hier zu bedenken geben. Noch-
mals: Den Antrag von Henry Sturcke empfiehlt 
der Kirchenrat abzulehnen, und ich gehe da-
von aus, auch denjenigen von Joël Guggis-
berg. Danke.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Gibt es wei-
tere Wortmeldungen?“ 
 
Benjamin Rodriguez Weber, Kirchgemeinde 
Uerkheim: „Geschätzter Präsident, geschätzter 
Kirchenrat, liebe anwesende Synodale. Die 
Diskussion mag heikel sein, wie wir vom Kir-
chenrat gehört haben, und das stimmt. Es geht 
immer um Stellenprozente, auch wenn in einer 
Kirchgemeinde Prozente herabgesetzt werden 
müssen. Aber wir müssen diese Diskussion 
führen, weil es eben nötig ist und weil wir Ver-
änderungen haben. Dass wir da als Synode 
ausgeschlossen werden, dafür habe ich kein 
Verständnis, auch wenn es heikel sein kann. 
Ich möchte zu bedenken geben, dass, wenn 
man in den Schulen einmal den Fuss draussen 
hat, man ihn ganz sicher nicht mehr reinbringt. 
Wenn man sich ganz zurückzieht, dann hat 
man dieses Feld verloren. Ich denke, es macht 
Sinn, dass man spezifisch hinschaut, wo es 
bisher funktioniert hat, und dies weiterführt. In 
diesem Sinn möchte ich den Antrag von Joël 

Guggisberg unterstützen, falls man überhaupt 
eine Änderung machen will. Es stimmt, sich 
der Jugendlichen anzunehmen, ist grundsätz-
lich Aufgabe der Kirchgemeinde – und auch an 
verschiedenen Orten so festgehalten. Darum 
sehe ich auch nicht, weshalb man da noch-
mals einen Paragrafen ändern müsste, ge-
mäss Vorschlag der Fraktionspräsidien. Dies 
wäre einfach eine Verdoppelung des Auftrags, 
der sowieso schon an anderen Orten festge-
schrieben ist. Aber ein Auftrag, den die Kirch-
gemeinde vor Ort nicht wahrnehmen kann, das 
ist der Auftrag an den kantonalen Schulen. Wir 
sind in den Kirchgemeinden im religiösen Kul-
tussetting, wo man vielleicht auch von Seiten 
der denkenden Jugendlichen eher als der 
«Gottesdienst-Mann» oder «Liturg» ange-
schaut wird und weniger als akademisches 
Gegenüber. Die akademische Diskussion fin-
det im akademischen Setting an den Kantons-
schulen und Universitäten statt. Gerade des-
halb möchte ich dafür plädieren, dass man 
sich nun nicht einfach gesamthaft zurückzieht 
und das Feld räumt, sondern dass man dort, 
wo es möglich ist, dies auch weiterführt. Mit 
Leuten, die das vielleicht auch schon länger 
gemacht haben, und zusammen mit diesen Ju-
gendlichen, die bereit sind, akademisch nach-
zudenken in einem Umfeld, das akademisch 
geprägt ist. Vielen Dank.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke. Gibt 
es weitere Wortmeldungen?“ 
 
Martin Richner, Kirchgemeinde Koblenz: 
„Liebe Synodale, lieber Präsident der Synode, 
geschätzter Kirchenrat. Wir haben heute Mor-
gen auf dem Pult wieder eine schöne Karte lie-
gen gehabt, mit der schönen, grünen Land-
schaft, Himmel, und die Sonne scheint dar-
über. Die Karte hat auch eine Rückseite, diese 
ist weiss, oder man kann auch sagen: grau. 
Von mir aus gesehen drückt diese Karte etwas 
von dem aus, wo wir momentan als Kirche ste-
hen. Wir verlieren langsam an Achtung und 
Bedeutsamkeit, wir sind nicht mehr in der 
schönen grünen Landschaft, sondern wandern 
ab in die Grauzone. Das ist auch ein Thema 
für das Projekt Kirchenreform 26/30, eine Bot-
schaft an das Projekt: Es reicht nicht, wenn 
man immer nur redimensioniert und abbaut, 
wir müssen auch neue Gefässe haben. Damit 
unsere Landschaft wieder grün, der Himmel 
blau und sonnig wird. In diesem Sinn gefällt 
mir der Vorschlag der Fraktionspräsidien gut, 
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dieser spricht von neuen Gefässen. Eine 
Kann-Formulierung, wie von Joël Guggisberg 
vorgeschlagen, bedeutet eigentlich nichts. 
Können tun wir doch sowieso, was soll das 
also? Aber wenn wir davon sprechen, dass wir 
neue Gefässe bilden müssen – und davon 
spricht der Vorschlag der Fraktionspräsidien –, 
dann sind wir auf dem Weg, auf dem wir wei-
tergehen sollten, auch mit dem Projekt Kir-
chenreform 26/30. Deshalb möchte ich Ihnen 
ans Herz legen, den Vorschlag der Fraktions-
präsidien zu unterstützen.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Martin 
Richner. Gibt es noch weitere Wortmeldun-
gen? Joël Guggisberg zum Zweiten.“ 
 
Joël Guggisberg, Kirchgemeinde Zofingen: 
„Ich möchte Dir, Barbara, für Dein Votum dan-
ken. Du sagst, dass es wichtig ist, dass Ju-
gendarbeit an der Basis gemacht wird. Ich ma-
che auch Jugendarbeit und kann dies unter-
streichen; es ist wichtig, dass Jugendarbeit an 
der Basis gemacht wird und nicht am Stri-
tengässli. Gerade deshalb möchte ich eben 
diese Arbeit an den kantonalen Schulen, den 
Dienst an den kantonalen Schulen aufrecht-
erhalten. Das war genau ein solches Angebot, 
wo die Lehrpersonen oder unsere Beauftrag-
ten vor Ort waren. Mit Unterricht, der vielleicht 
keine so grosse Nachfrage hatte. So habe ich 
es persönlich erlebt an der Neuen Kantons-
schule Aarau, sie waren einfach da. Sie waren 
z.B. in der Mensa und haben mit Schülern ge-
redet, zugehört und Fragen gestellt, sind in 
Diskurs getreten. Dies hat mit dazu geführt, 
dass ich Theologie studiert habe und dann ins 
Pfarramt gekommen bin. Ich kenne auch ein 
paar andere Kollegen, denen es gleich gegan-
gen ist. Natürlich ist dies nicht der einzige 
Punkt, aber wir sehen es doch als wesentli-
chen Punkt. Den Dienst an den Kantonsschu-
len haben wir sehr geschätzt. Von mir aus ge-
sehen muss es eine Basisarbeit sein, und 
diese Basisarbeit wird nun weggekürzt oder 
weggespart, und das finde ich deshalb so 
schade. Wir müssen sparen, ich sehe das ein, 
aber wenn, dann nicht an der Basis, sondern 
bei Mandaten, Kommissionen, Fachgruppen, 
Projekten, Spesenvergütungen oder bei Sit-
zungsgeldern, aber nicht bei Stellen, die Basis-
arbeit leisten. Barbara, Du hast auch gesagt, 
dass es Bereiche gibt, wo es Weiterbildungen 
gibt usw., die aber keine wirklich gute Nach-
frage haben. Du hast dies selber so formuliert, 

die Reichweite ist überschaubar, und das ist 
auch mein Votum, dass, wenn man dort eine 
Evaluation machen würde, man vielleicht auch 
dort sehen würde, dass man bei Vielem auf 
das gleiche Ergebnis kommen würde. Dies ist 
meine Vermutung. Darum möchte ich so lange 
wie möglich den Auftrag an den Kantonsschu-
len beibehalten, wie auch immer er dann aus-
sieht. Ich weiss, die einen Beauftragten kündi-
gen bereits, aber trotzdem, wenn man den 
Fuss draussen hat, ist er draussen. Deshalb 
bleibe ich bei meiner noch so vagen Kann-For-
mulierung, dann hat man wenigstens nicht 
mehr die Pflicht, man könnte auch damit leben, 
dass der Auftrag nicht erfüllt wird. Zumal – das 
wird ja vom Kirchenrat auch gesagt – man den 
Auftrag auch in der Vergangenheit nicht immer 
erfüllt hat und damit leben konnte. Danke viel-
mals.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke. Ich 
habe das Gefühl, die Meinungen sind ge-
macht. Falls aber noch jemand etwas sagen 
will, möchte ich nicht das Wort abklemmen.“ 
 
Caroline Wüst, Kirchgemeinde Unterentfelden: 
„Werter Präsident, werter Kirchenrat, werte An-
wesende. Ich möchte nur ganz kurz etwas sa-
gen. Mir wurde gerade so richtig klar: Man hat 
den Fuss in den Schulen drin und wenn man 
raus ist, ist man draussen. Meine Kinder gin-
gen auch in Aarau in die Kantonsschule, und 
es war für sie sicher auch wichtig, dass man 
da von der Kirche präsent war. Die Jugendli-
chen organisieren sich in Gruppen, und dort, 
wo sie die Ausbildung machen, sind sie in ei-
ner Gruppe zusammen. Dort sind sie vielleicht 
im Alter als Teenager oder Jugendliche mehr 
zusammen als an ihrem Wohnort. Deshalb 
denke ich nicht, dass man diese Arbeit kom-
pensieren könnte, mit etwas, was die Kirchge-
meinde anbietet. Von dem her möchte ich 
nochmals zu bedenken geben: Wenn man an 
einem Ort präsent ist, dann ist es sehr schade, 
wenn man dort rausgeht. In der heutigen Zeit 
ist es sehr schwierig, wieder reinzukommen. 
Danke.“ 
 
Stefan Siegrist, Kirchgemeinde Spreitenbach-
Killwangen: „Lieber Präsident, geschätzter Kir-
chenrat, liebe Synode. Unser Gremium ist 
nicht unbedingt dafür bekannt, dass man zu 
einzelnen Traktanden lange diskutiert. Trotz-
dem sind wir immer noch an diesem Trak-
tandum, was für mich zeigt, dass der 
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Diskussionsbedarf immer noch hoch ist. Der 
Meinungsbildungsprozess ist immer noch im 
Gang. Darum überzeugt mich im Moment das 
Votum von Roland Frauchiger, abzuwarten, 
am meisten, statt jetzt mit einem halbguten 
Bauchgefühl das eine oder das andere schnell 
zu entscheiden. In den nächsten paar Jahren 
mit der Kirchenreform 26/30 werden wir noch 
oft über Änderungsanträge in der Kirchenord-
nung abstimmen. Wir können das mit der Ar-
beit unter den Jugendlichen dann bereinigen, 
wenn wir wirklich so weit sind. Vielleicht brau-
chen wir noch ein wenig Zeit, Zeit, die wir in 
diesem Rahmen eher weniger haben. Merci 
vielmals.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Stefan, muss 
ich das als Rückweisungsantrag verstehen?“ 
 
Stefan Siegrist, Kirchgemeinde Spreitenbach-
Killwangen: „Nein, wir können einfach nein 
stimmen, da ich das Gefühl habe, es entsteht 
ein Zeitdruck, der vielleicht gar nicht da ist.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Gut, einen 
Rückweisungsantrag müsste ich nämlich an-
ders behandeln. Ich gebe dem Kirchenrat das 
Wort.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Geschätzter Präsident, liebe Synodale, ich 
finde es wirklich toll, wie diskutiert wird, und ich 
spüre, wie viel Engagement darin ist. Ich 
möchte noch zwei, drei Dinge zu bedenken ge-
ben. Wir sprechen davon, dass wir an den 
Schulen präsent sind. Die Reichweite ist fol-
gende: Wenn ihr alle Gymnasiasten und Gym-
nasiastinnen wärt, würde eine einzige Person 
von euch das Angebot in Anspruch nehmen. 
Alle anderen nicht. Die Reichweite ist sieben 
Promille, 0,7 Prozent, was den Unterricht an-
geht. Dafür geben wir fast eine Viertelmillion 
aus, CHF 230'000 pro Jahr. Die Jugendlichen, 
die an Berufsschulen und an Berufsmittelschu-
len sind, sind nicht begünstigt von diesem An-
gebot. Wir machen also für einen ganz kleinen 
Teil der Jugendlichen mit einem erheblichen 
Aufwand ein Angebot. Mir ist bewusst, dass 
dies ein gutes Angebot ist, für diejenigen, die 
es in Anspruch nehmen. Wenn jemand sagt, 
dass ihre Kinder dort waren und es geschätzt 
haben, dann sage ich, meine Kinder hätten es 
wohl auch geschätzt, wenn sie an einer Kan-
tonsschule gewesen wären, sie waren aber 
nicht dort. Also: Wir erreichen sehr wenige 

Jugendliche mit einem grossen Aufwand. Ihr 
habt es auch im Finanzplan gesehen, wir müs-
sen zunehmend solche Diskussionen führen. 
Vor vier Jahren haben wir das Thema in die 
Runde gebracht, nicht in der Synode, aber in 
verschiedenen anderen Kontexten, und wir ha-
ben eine Evaluation gemacht. Wenn man jetzt 
von einem Hauruck-Entscheid spricht, dann 
wundere ich mich schon. Es ist ein breit und 
gut abgestützter Entscheid, und ich bitte Euch, 
dem Antrag des Kirchenrats zuzustimmen.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Chris-
toph Weber-Berg. Caroline Mennet.“ 
 
Caroline Mennet, Kirchgemeinde Rheinfelden: 
„Ich habe eine Frage betreffend das Votum, 
dass man nein stimmen und den Artikel so drin 
stehen lassen solle. Habe ich das richtig ver-
standen, dass man in diesem Fall den Unter-
richt trotzdem nicht mehr weiterführen und den 
Artikel in einer Gesamtrevision später bereini-
gen würde? Ist dies wirklich so, dass es diesen 
Zusammenhang gibt? Da brauche ich noch zu-
sätzliche Informationen, um mir die Meinung 
bilden zu können.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Das eine ist 
die Frage, wie ich Euch nachher abstimmen 
lasse. Das erkläre ich nachher. Das andere ist, 
was der Kirchenrat damit macht, wenn es den 
Paragrafen weiterhin gibt. Das muss der Kir-
chenrat sagen. An sich gibt es keine Verpflich-
tung, dass sie dies weiterführen, auch wenn 
wir «kann» oder «muss» oder was auch im-
mer. Wenn es nicht geht, geht es nicht.“ 
 
Caroline Mennet, Kirchgemeinde Rheinfelden: 
„Aber für die Entscheidung finde ich es wichtig, 
dass man sich bewusst ist, was passiert, wenn 
man nein stimmt.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Geschätzter Präsident, geschätzte Synodale, 
wenn ihr es ablehnt, dann haben wir eine neue 
Ausgangslage. Aber das Engagement, so wie 
es bis jetzt stattfindet an den Kantonsschulen, 
wird auf jeden Fall beendet. Wir haben diese 
Entscheidung in beiden Kirchenräten gemein-
sam getroffen. Der Entscheid hat geheissen, 
wir legen es noch der Synode vor, weil wir den 
Paragrafen streichen müssen. Der katholische 
Kirchenrat konnte die Sache abschliessend 
beschliessen. Wenn ihr nein stimmt, haben wir 
drei Beauftragte, aber sechs Kantonsschulen. 
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Dann ist es so, wie es Joël Guggisberg sagt, 
es steht zwar nicht «kann» drin, doch dann er-
füllen wir den Auftrag nicht mehr. Wir können 
nicht aufstocken und plötzlich an sechs Kan-
tonsschulen präsent sein. So hätten wir eine 
neue Ausgangslage bei einem Nein, und der 
Kirchenrat müsste die Situation neu analysie-
ren und mit einem Vorschlag an euch heran-
treten, wie wir den Auftrag in Zukunft zu erfül-
len gedenken.“ 
 
Roland Frauchiger, Kirchgemeinde Thalheim: 
„Mein Vorschlag wäre, den Antrag des Kir-
chenrats abzulehnen, im Wissen, wir erfüllen 
es im Moment nicht. Wir haben weder das 
Budget noch besteht die Absicht des Kirchen-
rats, aber wir können dem Kirchenrat die Ent-
lastung auch via Protokoll geben. Schlaft trotz-
dem gut in den nächsten Jahren, auch wenn 
es drinsteht und nicht erfüllt werden kann. 
Wenn ihr das Gefühl habt, nein, das können 
wir nicht, die Diskrepanz ist zu gross, dann un-
terstütze ich den Vorschlag Guggisberg, dann 
haben wir eine Kann-Form, dann wird zwar 
auch nichts gemacht, es kostet nichts, es wird 
niemand angestellt, es passiert nichts, aber es 
können alle noch besser schlafen, weil die 
Pflicht nicht da ist. Wenn man den Vorschlag 
der Fraktionspräsidien nimmt, dann – ich sag 
es jetzt mal mit meinen Worten – dann packen 
wir in einer Hauruck-Übung etwas Neues in die 
Kirchenordnung, das wir nicht wirklich reflek-
tiert haben. Es ist nicht tragisch, wenn das 
reinkäme, aber – ich wiederhole mich – wenn 
man schon in dem Prozess der Kirchenreform 
26/30 ist, und wir jetzt sogar einmal ein inhaltli-
ches Thema haben, neben allen administrati-
ven Themen, nützen wir doch diese Gelegen-
heit und bauen einen Seitenwagen an dieses 
Projekt und reflektieren das in geeigneter 
Form. Dann, in zwei, drei, vier Jahren – es 
wurde gesagt, wenn die Kirchenordnung sonst 
noch angepasst werden muss – passen wir 
dies an, wie wir das Gefühl haben, es sei zeit-
gemäss und funktioniere für die Kirche. Also 
lieber sein lassen und flicken, wenn man weiss 
wie, statt jetzt flicken und später nochmals. Ich 
sage es noch klarer, wenn Sie unsicher sind, 
stimmen Sie nein.“ 
 
Cees Verbree, Kirchgemeinde Mönthal: „Ich 
habe eine Ergänzung oder Anfrage; wir haben 
vorher über PH gesprochen. Ich war dabei, als 
das PH vor Jahren eingeführt wurde. Das PH 5 
hat immer ein bisschen vor sich hin 

«gedümpelt», bei den einen so, bei den ande-
ren so. Mich würde interessieren – auch im 
Hinblick auf das Abstimmen hier –, ob der Kir-
chenrat einen Bericht dazu vorlegen würde, 
was die Wirkung und der Einfluss von PH 5 ist. 
Wie steht es diesbezüglich in den Kirchge-
meinden, können die Kirchgemeinden vonei-
nander lernen, und wie wird das benutzt? Ein-
fach als Anregung zu dieser Diskussion. 
Danke.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke. Ich 
schlage vor, dass wir zur Abstimmung kom-
men. Ich sehe keine Wortmeldung mehr, dann 
zeige ich euch kurz auf, wie ich mir das vor-
stelle. Wir haben einen Antrag von Joël Gug-
gisberg und einen von den Fraktionspräsidien, 
diese stelle ich einander gegenüber. Der ob-
siegende wird dann dem Antrag des Kirchen-
rats gegenübergestellt. Zum Schluss gibt es 
noch eine Schlussabstimmung. Wenn ihr 
möchtet, dass der § 89 in der Kirchenordnung 
bleibt, wie er ist, dann müsst ihr in der 
Schlussabstimmung nein stimmen. Ist dies für 
alle nachvollziehbar? Ist dies gut so? Wir kom-
men zu den Anträgen, die ich vorlese.“ 
 
 
Änderungsantrag Fraktionspräsidien: 
Kirchenordnung § 89, Jugendliche und junge 
Erwachsene 
Absatz 1 Die Landeskirche unterstützt Jugend-
liche und junge Erwachsene bei der Pflege der 
Spiritualität, bei der Sinnsuche, bei der Ausei-
nandersetzung mit Glaubensfragen, mit Seel-
sorge und mit Bildungsangeboten. Sie trägt ih-
rer mobilen Lebenswelt Rechnung. 
Absatz 2 Sie kann zur Erfüllung der Aufgaben 
Kooperationen eingehen. 
 
Änderungsantrag Joël Guggisberg 
Kirchenordnung § 89, Dienste an kantonalen 
Schulen 
Absatz 1 Die Landeskirche kann an den kanto-
nalen Schulen durch Unterricht des Freifachs 
«Religionen, Kulturen, Ethik», durch Beratung 
und Begleitung oder durch ausserschulische 
Aktivitäten präsent sein. 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Joël Guggis-
berg mit 74 Stimmen zu 35 Stimmen zu. 
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Antrag Kirchenrat 
Die Synode beschliesst die Teilrevision [er-
satzlose Streichung von § 89] der Kirchenord-
nung (KO, SRLA 1.2-1). 
 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag Joël Guggis-
berg mit 81 Stimmen zu, der Antrag des Kir-
chenrats erhält 45 Stimmen. 
 
 
Antrag 1 Joël Guggisberg 
Kirchenordnung § 89, Dienste an kantonalen 
Schulen 
Absatz 1 Die Landeskirche kann an den kanto-
nalen Schulen durch Unterricht des Freifachs 
«Religionen, Kulturen, Ethik», durch Beratung 
und Begleitung oder durch ausserschulische 
Aktivitäten präsent sein. 
 
Abstimmung 
Der Antrag wird mit 66 Ja zu 35 Nein ange-
nommen. 
 
 
Antrag 2 Kirchenrat 
Die Änderung tritt am 1. August 2025 in Kraft. 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag grossmehrheit-
lich zu. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode stimmt grossmehrheitlich zu. 
 
 
 
2024-0062 R1.0 
 
 
Budget 2025 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu Traktandum 7, Budget 2025. Als erstes hat 
Stefan Siegrist für die GPK das Wort.“ 
 
Stefan Siegrist, Kirchgemeinde Spreitenbach-
Killwangen, für die GPK: „Lieber Präsident, ge-
schätzter Kirchenrat, liebe Synodale. Mit dem 
Budget 2025 haben wir einmal mehr die finan-
ziellen Leitplanken vor uns, die der Kirchenrat 
für die Aktivitäten der Landeskirche im 

nächsten Jahr vorsieht. Anhand der Zuteilung 
der finanziellen Mittel sehen wir, wo der Kir-
chenrat welche Schwerpunkte setzen will. Neu 
kommt dieses Jahr ein Element so richtig zum 
Tragen, von dem wir zwar schon seit Jahren 
reden. Aber weil es noch nie wirklich schlimm 
war, konnten wir uns an Strohhalmen und mit 
halbgeschlossenen Augen über Wasser hal-
ten. Doch mit diesem Budget sind wir nun mit 
frappanten Einschnitten bei den verfügbaren 
Ressourcen konfrontiert. Es reicht nicht mehr, 
hier und dort ein wenig zu kürzen, wo es nicht 
besonders weh tut, sondern jetzt geht es – wie 
man so schön sagt – ans Eingemachte. Dies 
wird kein einmaliger Punkt im Budget 2025 
sein, sondern ein Thema, das uns viele wei-
tere Jahre lang beschäftigen wird und das ne-
ben der finanziellen auch eine inhaltliche Dis-
kussion braucht. Neu ist in diesem Jahr auch 
das Layout: Das Budget kommt schlanker und 
aufgeräumter daher. Dies hat mit der neuen 
Abacus-Software zu tun, die dem Finanzteam 
beim Layouten im Vergleich zu früher viel Auf-
wand abnimmt. Der grösste Einschnitt für uns 
als Synodale ist, dass sich die Kommentare zu 
einzelnen Positionen nicht gleich auf der ge-
genüberliegenden Seite finden. Aber nach ein 
bisschen Umgewöhnung wird uns das nicht 
stören. Durch die farbliche Abgrenzung der 
Seiten 15–17 lassen sich die Kommentarseiten 
schnell finden. Das ist eine clevere Lösung. 
Wer will, kann diese Seiten herausnehmen 
und neben die Zahlenseiten legen. Dann sind 
die Kommentare fast wieder wie früher neben 
den Positionen. Den Synodalen die Lesbarkeit 
zusätzlich erleichtern würde unserer Meinung 
nach, hier jeweils die Seitenzahl bei der Positi-
onsnummer anzugeben. Und da nun layout-
technisch keine Platzbeschränkungen mehr 
bestehen, liesse sich der eine oder andere 
Kommentar sicher etwas weniger knapp aus-
gestalten, so dass auch mit der Materie weni-
ger Vertrauten schneller klar ist, worum es 
geht oder was die Hintergründe sind – denn 
diese sind ja das eigentliche Zielpublikum der 
Erläuterungen. Eine zusätzliche oder ausführli-
chere Bemerkung hier und dort würde das Ver-
ständnis der etwas entfernteren Leserinnen 
und Leser sicherlich erhöhen. So ist einem 
zum Beispiel schon klar, dass es durch die An-
passung der Zahlen aus dem Budget 2024 und 
der Rechnung 2023 an die neuen Zuteilungen 
verschiedener Arbeitsbereiche zwangsläufig 
zu Veränderungen der Totalbeträge kommt. 
Aber wenn man dann noch an prominenten 
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Stellen, wie etwa dem budgetierten Defizit 
2024 auf Seite 4, kurz nachlesen könnte, 
durch welche Effekte genau es zu einer Re-
duktion um CHF 50’000 kommt, würde einem 
das beim Verständnis helfen. Man müsste sich 
nicht fragen, ob dies ein Tippfehler sei. Im al-
ten Layout mit bedeutend mehr Seiten, kamen 
Budget und Rechnung in den letzten Jahren 
als Booklet daher, das man herausnehmen 
und ganz aufklappen konnte. Mit dem redu-
zierten Umfang haben wir nun wieder die übli-
che Lochung vor uns. Dagegen ist nicht grund-
sätzlich etwas einzuwenden, doch gehen die 
inneren Seitenränder immer noch von der 
Möglichkeit aus, das Heft ganz aufzuklappen. 
Da dies aber nicht mehr möglich ist, sind die 
Kontennummern und die Zahlen der Rechnung 
2023 schwer lesbar. Etwas vermissen wir im 
neuen Layout sehr: Die Aufstellung der Mehr- 
und Mindereinnahmen sowie der Mehr- und 
Mindererträge. Von Seiten der GPK haben wir 
bei diesem Punkt in der Vergangenheit Ver-
schiedenes – wie die Übersichtlichkeit reduzie-
rende Verrechnungen und so weiter – rekla-
miert, aber missen wollen wir sie deswegen 
auf gar keinen Fall. Übersichtlich und schnell 
vermittelt eine solche Aufstellung, wo die 
Hauptbewegungen und die grössten Effekte 
stattfinden. Diese hilfreiche Darstellung wün-
schen wir uns unbedingt zurück. Aber einmal 
mehr halten wir auch nach der Softwareum-
stellung ein grundsätzlich leserfreundlich ge-
staltetes Budget in den Händen. Herzlichen 
Dank allen, die sowohl an der inhaltlichen als 
auch an der layouttechnischen Erstellung be-
teiligt waren; Petra Schär und ihrem Team so-
wie dem Kirchenrat und den Bereichsleitun-
gen. 
Insgesamt lässt sich zum Budget bemerken, 
dass sich ein Trend fortsetzt, den wir schon 
früher beobachtet haben: Das Budget wird ru-
higer. Das hat damit zu tun, dass durch die 
sich fortsetzende Reduktion der Einnahmen, 
auch die Möglichkeiten zur Unterstützung von 
Projekten und Ideen abnehmen, die allenfalls 
Anlass zu Diskussionen geben würden. Auch 
wir als GPK haben dem Kirchenrat viel weni-
ger Rückfragen zum Budget gestellt als in an-
deren Jahren. Da aber die Einnahmen weiter 
zurückgehen werden, und damit weiterhin je-
des Jahr weniger Geld ausgegeben werden 
kann als im Vorjahr, beginnt ein neuer Trend: 
Die Kürzungen werden zunehmend gravieren-
der sein und nicht mehr nur Projekte betreffen, 
die man als nice-to-have bezeichnen kann. 

Das vorhergehende Traktandum zur Mittel-
schulseelsorge war leider erst der Anfang von 
grossen Einschnitten. Zum budgetierten Defizit 
haben wir vor einem Jahr noch bemerkt, dass 
es die Hoffnung weckt, dass die Rechnung am 
Ende dann doch noch leicht positiv ab-
schliesst. Dieses Jahr, bei einem budgetierten 
Aufwandüberschuss von fast CHF 300’000, ist 
dies nicht mehr der Fall. Wir müssen damit 
rechnen, dass die Rechnung 2025 mit roten 
Zahlen abschliesst. Bestehen bleibt allein die 
Hoffnung, dass sie – wie in den vergangenen 
Jahren – zumindest besser ausfällt als budge-
tiert. Als Synode muss uns bewusst sein, dass 
sich unser Gestaltungsspielraum verkleinern 
wird und wir deshalb umso bewusster damit 
werden umgehen müssen. Dazu werden auch 
schwierige Diskussionen zu führen sein. Diese 
gilt es nicht aufzuschieben, sondern an den 
Hörnern zu packen und durchzustehen. Die 
Rückfragen, die wir als GPK dem Kirchenrat 
zu einzelnen Positionen des Budgets gestellt 
haben, wurden alle zu unserer Zufriedenheit 
beantwortet. Herzlichen Dank. Wir verzichten 
deshalb an dieser Stelle auf Kommentare zu 
Einzelpositionen und empfehlen der Synode, 
auf dieses Geschäft einzutreten, die Gelegen-
heit zur Diskussion zu nutzen und den Anträ-
gen des Kirchenrats von Seite 1 zuzustimmen. 
Merci vielmals.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Stefan 
Siegrist. Als nächstes hat Rolf Fäs das Wort 
für den Kirchenrat.“ 
 
Rolf Fäs, Kirchenrat: „Geschätzter Synodeprä-
sident, liebe Synodale. Wir haben die formel-
len Wünsche der Geschäftsprüfungskommis-
sion aufgenommen. Wir werden uns zu ver-
bessern versuchen und da und dort noch zu-
sätzliche Informationen liefern und vertiefen. 
Ich möchte den Dank nochmals wiederholen, 
vor allem an Petra Schär und an Melanie Baur, 
die das Budget federführend für die Landes-
kirchlichen Dienste betreut und dies akribisch 
und mit viel Detailwissen macht. Die Landes-
kirche budgetiert für das Jahr 2025 einen Ver-
lust von knapp CHF 295'000. Zurückzuführen 
ist dies vor allem auf die um CHF 378'780 tie-
feren Zentralkassenbeiträge der Kirchgemein-
den, welche durch höhere Mieteinnahmen 
beim Heimgarten Brugg von ca. CHF 80'000 
nur teilweise kompensiert werden können. Im 
Verlust sind für das Jahr 2025 letztmals antei-
lige Aufwendungen für die Präsenz an den 
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kantonalen Schulen von rund CHF 150'000 
enthalten; dies bedeutet, dass der strukturelle 
Verlust im Budget noch ca. CHF 150'000 be-
trägt. Hier wird unsere Aufgabe darin beste-
hen, diese strukturellen Themen wieder ins 
Gleichgewicht zu bringen für das darauffol-
gende Jahr. Bei den kantonalen Schulen ist 
der vorher genannte Betrag von CHF 150'000 
noch nicht ganz sicher, weil es allenfalls Härte-
fälle zu berücksichtigten gibt bei den Männern 
und Frauen, die dort beschäftigt sind. Es sollte 
reichen, aber wir sind hier um gute Lösungen 
für die Angestellten bemüht. Wie schwierig es 
teilweise ist, Sparmassnahmen zu realisieren, 
zeigt sich bei den erhöhten Ausgaben für die 
Liturgie- und Gesangbuchkonferenz. Hier 
wurde die Aargauer Landeskirche im entspre-
chenden Gremium überstimmt. Wir waren 
nicht einverstanden und haben uns auch ge-
wehrt, aber müssen schlussendlich nun solida-
risch den höheren Beitrag bezahlen. Dies ist 
nicht immer befriedigend, aber es fördert auch 
die Gesamtheit des Denkens aller reformierten 
Kantonalkirchen in der Schweiz. Das zweite 
Thema sind die Beiträge an die EKS, da sind 
wir auch politisch dran, was nicht immer ein-
fach ist. Diese Beiträge entsprechen immerhin 
rund 5% der jährlichen Ausgaben der Aar-
gauer Landeskirche, das heisst ein Betrag zwi-
schen CHF 450'000 und CHF 500'000. Hier 
haben wir auch politisch Einfluss genommen, 
es kann nicht sein, dass alle Kantonalkirchen 
rückläufige Einnahmen von den Beiträgen der 
Kirchgemeinden haben, aber das Budget der 
EKS unverändert hoch bleibt. Auch die EKS 
muss sich anpassen. Hier läuft ein politischer 
Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird. Ebenso scheint die Berechnung des Ver-
teilschlüssels für die Berechnung des Beitrags 
der Aargauer Landeskirche fraglich zu sein, 
auch diesbezügliche Überprüfungen laufen. 
Die Berichtigung eines Fehlers bei der Berech-
nung des Beitragsschlüssels der EKS ist des-
halb wichtig, weil der Schlüssel auch bei ande-
ren Beiträgen, zum Beispiel ans Konkordat 
a+w, angewandt wird. Erfreulich ist der Bereich 
der Seelsorge. Es laufen Bestrebungen für 
weitere Finanzierungszuschüsse durch den 
Kanton Aargau. 
Schlussendlich möchte ich mich für einen Feh-
ler in der Kostenartenrechnung entschuldigen. 
Er hat keine Auswirkung aufs Budget, und das 
Ergebnis bleibt das gleiche. Einige haben es 
vielleicht bemerkt: Im Konto 750.310.22 sind 
neu CHF 12'000 enthalten, welche bisher 

fälschlicherweise im Konto 750.311 enthalten 
waren. Dies wird noch korrigiert. 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und 
selbstverständlich stehe ich für Fragen zur 
Verfügung.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Rolf 
Fäs. Ist Eintreten bestritten?“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Ich schlage 
vor, dass wir das Budget Seite für Seite durch-
gehen, so wie wir es immer machen. Wir be-
ginnen mit der Seite 2, und ich möchte es rela-
tiv zügig durchgehen. Meldet euch deutlich, 
wenn ihr etwas sagen möchtet, damit der Vize-
präsident euch sieht und ich euch dann das 
Wort erteilen kann. Den Hinweis mit dem Feh-
ler hat Rolf Fäs bereits gemacht. Auf der Web-
site ist die aktualisierte Version aufgeschaltet.“ 
 
Dieter Gerster, Kirchgemeinde Oftringen: „Auf 
Seite 3 sind unter Punkt 6, Gesamtkirchliche 
Dienste, CHF 49'000 als Projektkosten für die 
Lange Nacht der Kirchen eingesetzt. Dies ist 
ein ökumenisches Projekt, das heisst, insge-
samt würden wir von fast CHF 100'000 reden. 
Ich würde gerne wissen, wofür wird dieses 
Geld verwendet: Sind das vor allem Werbe-
kosten? Was macht diese Hintergrundarbeit so 
teuer? Denn ein Grossteil der Kosten wird ja 
von den Kirchgemeinden getragen.“ 
 
Rolf Fäs, Kirchenrat: „Es sind vor allem, aber 
nicht ausschliesslich, Personalkosten, die wir 
aus Gründen der Kostentransparenz aufteilen.“ 
 
Dieter Gerster, Kirchgemeinde Oftringen: 
„Wenn es vor allem Personalkosten sind, dann 
sprechen wir ja fast von einer 100%-Stelle für 
einen Anlass an einem Abend.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Dies sind Detailfragen, die wir nicht in diesem 
Detailierungsgrad vor der Synode beantworten 
können. Man könnte die Gelegenheit nutzen 
und solche Fragen im Vorfeld via GPK stellen. 
Wir sehen in der Rechnung 2023, dass es die 
Hälfte war. Möglicherweise handelt es sich um 
eine Bruttobudgetierung. Ich kann es im Mo-
ment nicht sattelfest sagen. Es sind Personal-
kosten, aber auch Merchandising-Material, das 
wir gratis an die Kirchgemeinden abgeben. Ich 
möchte an dieser Stelle Werbung machen für 
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die Lange Nacht der Kirchen, nächstes Jahr 
sind noch mehr Landeskirchen als bisher da-
bei. Es wird eine tolle Sache mit Ausstrahlung 
in allen Sprachregionen. Hier lohnt es sich, 
Geld auszugeben.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke. Wir 
sind auf der Seite 4 Übersicht.“ 
 
Martina Cotti, Kirchgemeinde Birmenstorf-Ge-
benstorf-Turgi: „Ich möchte fragen, ob die vor-
herige Abstimmung zur Präsenz an den Kan-
tonsschulen – in der Kirchenordnung steht ja 
jetzt eine Kann-Formulierung – Auswirkungen 
auf das Budget 2025 hat.“ 
 
Rolf Fäs, Kirchenrat: „Wir haben ein laufendes 
Schuljahr bis Ende Juli, und während dieser 
Zeit wird der Betrieb aufrechterhalten. Ende 
Schuljahr, im Sommer, hört der Betrieb auf. 
Deshalb haben wir im Budget ca. CHF 150'000 
eingestellt. Diese werden im Budget 2026 nicht 
mehr erscheinen. Die Abstimmung von vorhin 
hat darauf keinen Einfluss.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Rolf 
Fäs. Wir kommen zu Seite 5, Synode und Ka-
pitel. Seite 6, Kirchenrat.“ 
 
Raffael Sommerhalder, Kirchgemeinde Gräni-
chen: „Lieber Präsident, lieber Kirchenrat, liebe 
Synode. In der Sitzung der Evangelischen 
Fraktion sind bei uns Fragen zum Budgetpos-
ten Projekte des Kirchenrats, 200.370.01, zum 
Projekt «Leben feiern» aufgetaucht. Ich nutze 
diese Gelegenheit, um dem Kirchenrat diese 
Fragen zu stellen. Die ursprüngliche Intention 
von leben-feiern.ch bestand darin, dass man 
durch einen Internetauftritt Nichtmitglieder und 
Distanzierte erreichen könnte und ihnen auf 
dem freien Markt Rituale anbieten wollte. Das 
ist aber, wie die letztjährige Evaluation gemäss 
Jahresbericht des Kirchenrats 2023 ergeben 
hat, nicht in ausreichendem Mass erreicht wor-
den. Das Angebot vermag auf dem freien 
Markt für Ritualangebote nicht zu bestehen. 
Das Projekt hat sich stattdessen zu einer Liste 
von möglichen Pfarrstellvertretungen entwi-
ckelt. Aber eine solche führt die Landeskirche 
bereits. Darum die erste Frage: Welches Ziel 
verfolgt der Kirchenrat noch mit diesem Pro-
jekt, angesichts der erwähnten Tatsachen? 
Zweitens: Leben-feiern.ch ist, wie schon ge-
sagt, unter Projekte Kirchenrat budgetiert. Ein 
Projekt hat per Definition einen Anfang und ein 

Ende. Wie sieht gemäss Kirchenrat der Fahr-
plan dieses Projekts aus, wann kommt es zum 
Ende, und was passiert dann? Drittens: Ge-
mäss der Website sollen die Kosten des Pro-
jekts zu einem kleinen Teil durch Beiträge der 
nutzenden Nichtmitglieder finanziert werden, 
und die restlichen Kosten würden in den ersten 
zwei Jahren durch den Kirchenrat übernom-
men. Jetzt ist diese Frist abgelaufen. Gemäss 
dem Finanzplan wird das Projekt jedoch für die 
nächsten Jahre, trotz Spardruck, unverändert 
weiterbudgetiert. Was sind die Überlegungen 
dahinter? Ich danke bereits jetzt für die Ant-
worten.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Raf-
fael Sommerhalder. Möchte der Kirchenrat 
Antwort geben? Christoph Weber-Berg.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Vielen Dank für diese Fragen. Welches Ziel 
der Kirchenrat mit diesem Projekt verfolgt: Raf-
fael hat zurecht gesagt, es sei evaluiert wor-
den, wir sind letztes Jahr über die Bücher ge-
gangen und haben gesehen; wir sind noch 
nicht am Ziel, aber das Projekt geht im Mo-
ment weiter. Ein Projekt, das in den Reform-
prozess hineinpasst, wo man ergänzende An-
gebote machen möchte für Leute, die in ihrer 
eigenen Kirchgemeinde vielleicht nicht so da-
heim sind, sondern für eine Beerdigung oder 
eine Trauung eine Person ihrer Wahl möchten. 
Wir haben in diesem Jahr schon 29 solche Ri-
tualangebote wahrnehmen können. Von daher 
sind wir konstant daran, an der Erreichung die-
ses Ziels zu arbeiten. Wir möchten noch mehr 
Zeit geben; das Ende des Projekts ist noch 
nicht festgelegt. Wir möchten es vorläufig wei-
terführen, weil wir denken, es hat Potenzial, 
passt in den Kontext der Kirchenreform, und 
es lohnt sich, diesen Versuch zu verlängern. 
Vielen Dank.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke für 
diese Erläuterungen. Ich unterbreche Trak-
tandum 7 an dieser Stelle für die Mittags-
pause.“ 
 
(Mittagspause 11:45–13:45 Uhr) 
 



Protokoll der Synode vom 27. November 2024 
 

160 

Lutz Fischer, Synodepräsident: „Liebe Syno-
dale, es ist 13:45 Uhr, ich möchte pünktlich be-
ginnen, auch wenn noch nicht alle da sind. Wir 
sind beim Budget und fahren auf Seite 6 wei-
ter.“ 
 
Benjamin Rodriguez Weber, Kirchgemeinde 
Uerkheim: „Ich spreche für die Evangelische 
Fraktion. Lieber Präsident, lieber Kirchenrat, 
liebe Synodale. Angesichts der Unklarheiten in 
Bezug auf das Projekt des Kirchenrats leben-
feiern.ch beantrage ich im Namen der Evange-
lischen Fraktion die ersatzlose Streichung des 
budgetierten Betrags für das Projekt «Leben 
feiern» im Budget 2025. Ich spreche vom 
Budgetposten Nr. 200.370.01, Projekte Kir-
chenrat, auf Seite 6, in der Höhe von 
CHF 50'880. Der Bemerkung auf Seite 15 ent-
nehmen Sie, dass davon CHF 40'880 dem 
Projekt «Leben feiern» zugeordnet sind. Im Fi-
nanzplan sehen Sie zudem, dass das Projekt 
«Leben feiern» mit unverändertem Betrag für 
die Jahre 2025 bis 2028 im Budget vorgese-
hen ist. Um einen Einwand gleich vorwegzu-
nehmen: Bereits über leben-feiern.ch geplante 
Rituale für 2025 für reformierte Mitglieder 
könnten ja immer noch über die verbleibenden 
CHF 10'000 unter Projekt «Recht auf unent-
geltliche kirchliche Handlungen» abgebucht 
werden. Folgende Gründe führten zum Antrag, 
den besagten Budgetposten zu streichen resp. 
abzuändern auf CHF 10'000: Das Projekt «Le-
ben feiern» wurde im Frühjahr 2022 mit der 
Aufschaltung der Internetplattform für Ritualan-
gebote lanciert. Die Kirche soll auch digital im 
Markt der freien Ritualanbieter vertreten sein. 
Diese Plattform richtet sich an konfessionslose 
Personen und solche, die keinen Bezug zu ei-
ner Kirchgemeinde haben. Dass dieses Ziel 
nicht erreicht wurde, hat man dem Jahresbe-
richt 2023 auf Seite 11 entnommen. Zitat: «Auf 
dem freien Markt konnte sich das Projekt aller-
dings nicht etablieren, nur etwa 20% der Ritu-
ale wurden von Nichtmitgliedern gebucht.» Im 
Fazit zum Projekt «Leben feiern» im Jahresbe-
richt 2023 auf Seite 12 wurde kommuniziert, 
dass dieses Projekt aufgezeigt hat «dass die 
Stellvertretungsregelungen und Entschädigun-
gen dringend angepasst werden müssen», 
trotzdem lässt man das Projekt vorerst «im 
Sinne einer erweiterten Stellvertretungsliste 
sowie als Vorreiterprojekt für eine zukünftige 
freie Wahl der Pfarrpersonen» laufen. Erstens 
wird damit bewusst eine Lohnungleichheit bei 
Stellvertretungen von Pfarrpersonen in Kauf 

genommen, je nachdem, ob man gemäss den 
Bestimmungen des VDLD (Verordnung zum 
Dienst- und Lohnreglement für die ordinierten 
Dienste) engagiert ist, oder ob man über die 
Plattform leben-feiern.ch gebucht wird. Wozu 
man zuerst auch auf besagter Plattform aufge-
führt sein müsste. Die Ansätze für Stellvertre-
tungen für die Dienste, die von Pfarrpersonen 
erbracht werden, sind unterschiedlich. Dieses 
Vorgehen ist fragwürdig. Zweitens ermöglicht 
die Weiterführung des Projekts als erweiterte 
Stellvertretungsliste, dass einzelne Kirchge-
meinden ihre finanzielle Zuständigkeit für Feri-
envertretungen und weitere Kasualien auf die 
Zentralkasse abwälzen können, wenn sie auf 
leben-feiern.ch verweisen. Das ist inakzepta-
bel. Es gibt Stellvertretungslisten unserer Kan-
tonalkirche, und es wäre die Aufgabe des Kir-
chenrats, diese Liste gemäss den aktuellen 
Bedürfnissen aufzuarbeiten. Ein Projekt umzu-
nutzen und damit die benannten Missstände 
vorläufig zu institutionalisieren, kann doch 
nicht der Weg sein. Abgesehen davon, haben 
wir gerade heute Morgen über eine schmerz-
hafte Streichung in unserem Budget diskutiert. 
Dieses Projekt hier scheint nice-to-have zu 
sein, aber doch nicht unbedingt nötig. Darum 
lautet der Antrag: Im Namen der Evangeli-
schen Fraktion beantrage ich, dass im Budget 
2025 die budgetierte Summe im Konto 
200.370.01 «Projekte Kirchenrat» von 
CHF 50'880 auf CHF 10'000 gesetzt wird. Die 
budgetierte Ausgabe von CHF 40'880 für das 
Projekt «Leben feiern» ist ersatzlos zu strei-
chen. Danke.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir haben ei-
nen Antrag vorliegen. Bevor sich der Kirchen-
rat dazu äussern wird, frage ich noch, ob es 
weitere Wortmeldungen dazu aus der Synode 
gibt.“ 
 
Beat Maurer, Kirchenrat: „Geschätzter Syno-
depräsident, liebe Synodale. Ich möchte mich 
zu diesem Streichungsantrag zum Projekt «Le-
ben feiern» äussern. Es ist richtig, dass das 
Projekt seine Zeit brauchte, um richtig anzu-
laufen. Es ist richtig, dass man die Zielgruppen 
nicht ganz erreicht hat und bisher kaum Kir-
chenferne respektive Leute, die nicht mehr Kir-
chenmitglied sind, erreichen konnte. Aber um-
gekehrt dürfen wir auch sagen, dass es trotz-
dem rege genutzt wird und dass Menschen, 
die nicht mehr aktiv in kirchlichen Strukturen 
und Kirchgemeinden drin sind, aber trotzdem 
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noch Kirchensteuern bezahlen, über das Pro-
jekt «Leben feiern» zu kirchlichen Kasualien 
kommen. So haben sie einen Ort, an dem sie 
trotz Nicht-Verbundenheit ihr Bedürfnis nach 
Ritualen, sei es als Ehepaar, sei es mit Kin-
dern oder sonst irgendwo, abholen können. 
Weil es auch ein Anliegen der Kirchenreform 
26/30 ist, dass man die freie Wahl von Pfarr-
personen, aber auch die freie Wahl von Kirch-
gemeinden und freie Wahl des Orts, ermögli-
chen und öffnen möchte, finden wir, es wäre 
kurzschlussmässig, dieses Projekt jetzt zu 
streichen. Wir wollen es noch weiterlaufen las-
sen und im Budget lassen, bis wir in der Kir-
chenreform in diesem Punkt weiter sind und 
wir die freie Wahl der Sachen, die ich aufge-
zählt habe, gewährleisten können. Umgekehrt 
bietet es auch weiterhin die Möglichkeit, Erfah-
rungen zu sammeln. Wie geht man mit Men-
schen um, die noch Mitglied sind, die jedoch 
nicht in den Strukturen, wo sie zu Hause sind, 
ihre Rituale und kirchlichen Leistungen bezie-
hen möchten? Ausserdem dürfen wir auch sa-
gen, dass leben-feiern.ch nicht nur bei uns im 
Kanton eine Wirkung hat, sondern auch 
Leuchtturmprojekt für andere Landeskirchen 
ist. Ich darf hier auf David Plüss hinweisen, 
Professor für praktische Theologie in Bern, der 
einen sehr positiven Artikel zu dieser Möglich-
keit geschrieben hat, dass man Mitglieder nicht 
an den Ort bindet, an dem sie wohnen, son-
dern einen breiteren Rahmen schaffen kann, 
innerhalb dessen sie aussuchen und finden 
können, was sie brauchen und was ihnen 
dient. Der Kirchenrat empfiehlt, diesen Antrag 
abzulehnen und das Projekt vorläufig weiter-
laufen zu lassen, damit die Erkenntnisse aus 
der Kirchenreform umgesetzt werden können.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Beat 
Maurer. Wenn es keine Wortmeldungen mehr 
gibt, möchte ich darüber abstimmen lassen.“ 
 
Heinz Brauchart, Kirchgemeinde Gonten-
schwil-Zetzwil: „Geschätzter Präsident, ge-
schätzte Synode, lieber Kirchenrat, meine Da-
men und Herren. Das ist nicht einfach nice-to-
have, sondern ein Auftrag unserer Kirche. Es 
gibt verschiedene Herden, unser Herr ist für 
verschiedene Menschen da. Wenn diejenigen, 
die im Moment nicht Mitglied sein wollen, die 
aber trotzdem Spiritualität leben und den Kon-
takt zur Kirche suchen, dies über leben-fei-
ern.ch machen, dann sollten wir das, finde ich, 
nicht einfach als «nice-to-have» abtun. 

Natürlich ist das Projekt nicht so erfolgreich, 
wie man es sich gewünscht hat, natürlich. Aber 
es geht ja ebenfalls um die Frage, wie man die 
Frohe Botschaft unter die Leute bringen und 
mit den Menschen leben kann. Gerade bei Ka-
sualhandlungen, um die es hier geht, ist es 
ganz wesentlich, dass wir präsent bleiben. Ei-
nerseits ist es ein Leuchtturmprojekt, aber es 
ist auch ein Bedürfnis von Menschen, die sich 
bei uns melden. Ich gehöre dort auch dazu. 
Schaut mal auf der Homepage, es ist ein An-
gebot wie andere auch – und ist gerade in un-
serer heutigen Zeit wichtig. Selbstverständlich 
gibt es Verbesserungsmöglichkeiten, aber 
diese können wir nur umsetzen, wenn das Pro-
jekt weiterläuft und jetzt nicht abgesetzt wird. 
Vielen Dank.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Gibt es wei-
tere Wortmeldungen? Christian Vogt, Andreas 
Graber und dann Thorsten Bunz.“ 
 
Christian Vogt, Kirchgemeinde Frick: „Ge-
schätzter Präsident, werte Damen und Herren 
des Kirchenrats, liebe Synodale. Ich selber bin 
auch kein Freund von leben-feiern.ch. Ich 
gebe es zu. Ich werde den Änderungsantrag 
aber trotzdem ablehnen, und zwar aus der fol-
genden Überlegung: Heute Morgen haben wir 
uns als Synodale darüber echauffiert, dass der 
Kirchenrat Stellen streicht, und finden, wir 
möchten da ein Wörtchen mitreden. Jetzt 
möchten wir bei einem Projekt mitreden, das 
klar unter der Kompetenz des Kirchenrats 
läuft, wo wir als Synode einmal gesagt haben, 
dass wir dem Kirchenrat diesen Freiraum zum 
Ausprobierenkönnen geben wollen. Jetzt hier 
einzugreifen, wäre für mich ein Mikromanage-
ment, das für mich als Synodaler nicht sinnvoll 
ist. Ich wäre darum auch dafür, diesen Antrag 
abzulehnen. Danke.“ 
 
Andreas Graber, Kirchgemeinde Brittnau: „Ge-
schätzter Präsident, geschätzte Damen und 
Herren Kirchenräte, geschätzte Synodale. Für 
mich hat sich ein Problem gezeigt, als ich kürz-
lich die Website von leben-feiern.ch näher an-
geschaut habe, was ich vorher noch nie ge-
macht hatte. Es ist ein praktisches Beispiel aus 
unserer Gemeinde. Frau XY hat gewünscht, 
dass sie in unserer Gemeinde beerdigt wird, 
ihre erste Lebenshälfte hat sie bei uns im Dorf 
verbracht, ist dann in eine Nachbargemeinde 
gezogen und dort Kirchenmitglied geworden. 
Als die Abdankung durch unsere Pfarrperson 
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bei uns stattgefunden hat, haben wir im An-
schluss wie üblich den Hinterbliebenen ge-
mäss unserem Benützungsreglement eine 
Rechnung gestellt. Wir haben dadurch Prob-
leme bekommen. Im Nachhinein muss ich sa-
gen, wir hätten ihnen wohl besser geraten, 
geht zu leben-feiern.ch, da könnt ihr es gratis 
haben. Hier besteht für mich eine Diskrepanz. 
Deshalb kann ich diese Ungleichheit nur be-
dingt unterstützen. Könnte man hier etwas an-
deres machen? Wenn man nicht Mitglied der 
Kirche ist, zahlt man bei leben-feiern.ch und 
wenn man Mitglied ist, zahlt man nicht. 
Draussen in der Praxis gibt es dadurch tat-
sächlich Spannungsfelder.“ 
 
Thorsten Bunz, Kirchgemeinde Bözberg-
Mönthal: „Werter Präsident, werter Kirchenrat, 
liebe Synodale. Ich bin einer von denen, die 
auf der Plattform als Pfarrperson gebucht wer-
den können. Darum muss ich ja schon fast 
deshalb etwas sagen. Ich gehörte mit zu de-
nen, die es mitaufgebaut haben, also einer von 
den Ersten. Wir haben damals die Idee ge-
habt. Es gibt einen freien Markt, vor allem im 
Bereich Bestattungen, wo freie Grabredner ge-
bucht werden können, und wir haben uns 
überlegt: Eigentlich sind doch wir die Profis in 
diesem Bereich. Am Grab Abschiedsworte zu 
sprechen. Es geht nicht darum, dass man ein-
fach eine schöne Rede hält und den Lebens-
lauf liest, das können die anderen auch. Son-
dern es geht darum, etwas von Hoffnung zu 
erzählen, was wir als Pfarrpersonen besonders 
vermitteln können. Das war damals der Aus-
gangspunkt. Daraufhin ist dieses gesamte 
breite Angebot von leben-feiern.ch entstanden. 
Trauungen gehören dazu, da gehören andere 
Punkte im Leben dazu, wo wir sagen, da 
könnte es eigentlich schön sein, wenn man 
eine rituelle, übergangsritualartige Begleitung 
hat, Kasualien im weitesten Sinne. Es ist eine 
tolle Sache und schon in verschiedensten For-
men über die Plattform genutzt worden. Wel-
che Pfarrpersonen dabei sind und welche 
nicht, das hat Gründe. Man kann sich melden, 
wenn man mitmachen mag. Ich finde, die 
Leute, die ich bisher begleitet habe, die hatten 
gute Gründe, dort anzufragen, weil sie ihren ei-
genen Pfarrer/-innen nicht so nahestanden, sie 
hatten irgendeinen Kontakt erlebt, der nicht so 
gelungen war. Dass sie dann trotzdem über 
diese Plattform eine Pfarrperson von uns bu-
chen, das ist doch gut. Ich habe Leute erlebt, 
die sagten, unsere Kirche ist schön, aber ich 

würde es gerne in einer anderen Kirche ma-
chen und unsere Pfarrerin geht nicht dahin mit. 
Dann nehmen sie eine Pfarrperson, die mit-
kommt. Es ist total schade, dass wir als Lan-
deskirche nicht die Möglichkeit haben, dass 
ich, obwohl ich auf dem Bözberg wohne, in 
Brugg heiraten kann, ohne dort zahlen zu müs-
sen. Dies ist nur ein Beispiel. Und dann gibt es 
die nächste Kirchgemeinde, wo man grosse 
Rechnungen erhält, wenn man nicht Mitglied 
ist, was ja auch richtig ist, wir müssen ja auch 
schauen. Diese Verschiebung – weg vom Prin-
zip, dass man seine Leistungen da beziehen 
muss, wo man Kirchensteuern bezahlt – ist et-
was, was wir hoffentlich mit dem Projekt Kir-
chenreform 26/30 hinkriegen. Dass es nicht 
mehr darauf ankommt, in welcher Kirchge-
meinde man wohnt und in welcher man sich 
taufen, trauen lassen oder was auch immer 
darf. Das Projekt «Leben feiern» schafft da 
schon eine gewisse Öffnung, und ich glaube, 
dass wir das zu diesem Zeitpunkt nicht ab-
schneiden sollten, sondern das wird dann hof-
fentlich mit der Reform obsolet, dann geht das 
plötzlich anders und flexibler. Zum Punkt mit 
der Entschädigung: Ja, das haben wir im 
Team auch schon diskutiert, warum gibt es da 
mehr als bei den anderen? Da muss man dar-
über reden, aber ich habe schlechte Erfahrun-
gen damit gemacht, dass die Synode im Rah-
men der Budgetdiskussion plötzlich eine Sa-
che ganz unerwartet streicht. Dankeschön.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Gibt es noch 
weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, kommen 
wir zur Abstimmung.“ 
 
 
Antrag Evangelische Fraktion 
Im Budget 2025 wird die budgetierte Summe 
im Konto 200.370.01 «Projekte Kirchenrat» 
von CHF 50'880 auf CHF 10'000 gesetzt. Die 
budgetierte Ausgabe von CHF 40'880 für das 
Projekt «Leben feiern» ist ersatzlos zu strei-
chen. 
 
Abstimmung 
Die Synode lehnt den Antrag mit 81 Nein-Stim-
men, 45 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen ab. 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir fahren mit 
der Detailberatung fort. Es gibt keine Wortmel-
dungen. Wir kommen zu den Anträgen.“ 
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Antrag 1 Kirchenrat 
Die Synode genehmigt das Budget 2025 der 
Zentralkasse. 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag einstimmig zu. 
 
 
Antrag 2 Kirchenrat 
Der Kirchenrat wird ermächtigt, für das Jahr 
2025 einen Zentralkassenbeitrag von den 
Kirchgemeinden von 2.3 % des 100-prozenti-
gen Steuersolls zu beziehen. 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt dem Antrag einstimmig zu. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode genehmigt das Budget 2025 als 
Ganzes mit grosser Mehrheit. 
 
 
 
2024-0063 R1.0 
 
 
Finanzplan 2025–2028 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu Traktandum 8, Finanzplan. Dies ist ein 
Traktandum zur Kenntnisnahme. Das Wort hat 
Roland Frauchiger von der GPK.“ 
 
Roland Frauchiger, Kirchgemeinde Thalheim, 
für die GPK: „Herr Präsident, Damen und Her-
ren Kirchenräte, geschätzte Kolleginnen und 
Kollegen. Mit dem Finanzplan zeigt der Kir-
chenrat auf, wie er die finanzielle Entwicklung 
der nächsten vier Jahre vorsieht. Die Synode 
nimmt diesen lediglich zur Kenntnis. Der Fi-
nanzplan kommt kompakter daher als in den 
letzten Jahren, aber es sind immer noch mehr 
oder weniger die gleichen Zahlen mit weniger 
Leerzeilen dazwischen. Er gliedert sich in 
sechs Teile. Erstens: Entwicklung des Ertrags, 
die wichtigste Ertragsquelle ist bekannterweise 
der Zentralkassenbeitrag. Vom Budget 2024 
zu Budget 2025 reduziert sich dieser um 
CHF 380'000 und in den nächsten Folgejahren 
zusammen um total CHF 380'000. Die GPK 
fragt sich hier, ob da realistischerweise nicht 
mit einer stärkeren Abnahme zu rechnen ist. 

Ein Jahr und dann drei nächste Jahre gleich 
viel, da kann man sich fragen. Aber – alle sind 
sich einig, die Entwicklung beim Ertrag ist ne-
gativ. Zweitens: Die Entwicklung des Auf-
wands. Konsequenterweise geht der Kirchen-
rat auch von einer Reduktion des Aufwands 
aus, was man besonders in der Totalzeile des 
Aufwands sieht. Die Sparbemühungen sind 
dort klar erkennbar. Die Einsparungsziele sind 
konkret ausgewiesen, nämlich in der Zeile Ein-
sparungsziel kumuliert; das sind CHF 750'000 
in drei Jahren. Ob dies reichen wird, bezwei-
feln wir. Die GPK anerkennt den Willen des 
Kirchenrats, den Aufwand zu reduzieren, fragt 
sich aber gleichzeitig, wo? Bei diesen vielen 
Kostenstellen und Konten gibt es ja fast un-
zählige Möglichkeiten, und alle schmerzen ir-
gendwo. Wir würden es schätzen, wenn der 
Kirchenrat bereits jetzt aufzeigen würde, auf 
welchem Gebiet er sparen möchte. Ist es eher 
bei den externen Beiträgen, bei Angeboten, 
bei Dienstleistungen? Wir hören es immer wie-
der vom Kirchenrat, und die GPK hat dafür 
auch Verständnis, dass häufig Stellenabbau 
damit verbunden ist und dass man da vorsich-
tig planen und auch vorsichtig kommunizieren 
muss. Aber die GPK befürchtet, dass die Sy-
node auch da wieder vor vollendete Tatsachen 
gestellt wird. Die Synode war unglücklich dar-
über, dass der Kirchenrat einfach beschliesst, 
dass wir nicht mehr an den Kantonsschulen 
sind. Die Synode ist unglücklich, wenn spontan 
im Budgetprozess etwas gekürzt werden soll. 
So muss der Kirchenrat einen Weg finden, wie 
er die Synode einbeziehen kann. Deshalb for-
dert die GPK den Kirchenrat auf, dafür einen 
geeigneten Weg zu finden. Drittens: das Er-
gebnis. Abgesehen vom nächsten Jahr mit ei-
nem Minus von CHF 300'000 haben die Folge-
jahre plus minus ein ausgeglichenes Ergebnis. 
Viertens: Entwicklung Eigenkapital. Durch das 
Resultat mit dem Defizit 2025 nimmt der Zent-
ralkassenausgleich auch um diesen Betrag ab. 
Damit hat die Landeskirche einen kleineren 
Spielraum für die folgenden Jahre, es bleibt 
aber immer noch eine Summe in der Grössen-
ordnung von CHF 1 Mio. Doch die ist schnell 
weg. Fünftens: Details Projekte, in diesem Ab-
schnitt weist der Kirchenrat die wichtigsten 
Projekte und den Finanzbedarf aus. Diese 
werden wir von Seiten GPK nicht weiter kom-
mentieren. Sechstens: Entnahme aus den 
Rückstellungen: Wir schätzen es, dass trans-
parent dargestellt wird, welche Rückstellungen 
aufgelöst werden sollen. Schliesslich sind wir 
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auf Seite 3 des Finanzplans, da steht «Kom-
mentar 2026–2028», was Erwartungen weckt, 
aber zugleich überrascht, weil es bereits für 
2025 gar keinen Kommentar gibt. Man weiss 
nicht, wie dort der Zentralkassenbeitrag ermit-
telt wird. Natürlich, wir haben ja vorhin das 
Budget 2025 genehmigt und könnten dort in 
den Bemerkungen nachschauen; aber dort fin-
det man auch nichts. Anstelle von Kommenta-
ren findet man einige Kennzahlen, die erahnen 
lassen, wie der Zentralkassenbeitrag ermittelt 
wird, aber es ist offen, auf welches Steuerjahr 
sich die Prognose des kantonalen Steueramts 
bezieht. Es geht auch nicht klar hervor, wie ei-
gentlich gerechnet wird. Einen Kommentar, 
insbesondere zu den Einsparungszielen, gibt 
es nicht. Die nächsten eineinhalb Seiten blei-
ben leer. Der Kirchenrat wird sagen, das ha-
ben wir immer so gemacht, aber andere Zeiten 
verlangen vielleicht auch nach einer etwas an-
deren Kommunikation. Die GPK möchte hier 
nicht die Aufgabe des Kirchenrats übernehmen 
und verzichtet auf weitere Ausführungen dazu. 
Die Synode soll von diesem Geschäft Kenntnis 
nehmen. Wenn Sie Fragen haben, dann betei-
ligen Sie sich an der Diskussion. Danke.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Ro-
land Frauchiger. Für den Kirchenrat spricht 
Rolf Fäs.“ 
 
Rolf Fäs, Kirchenrat: „Geschätzter Synodeprä-
sident, liebe Synodale. Roland Frauchiger hat 
viele Dinge, die ich mir notiert habe, bereits 
gesagt. Selbstverständlich habe ich dies auch 
erwartet. Ich glaube, es ist wichtig, dass man 
den Finanzplan auch in jeder Kirchgemeinde 
als Gesamtes anschaut, als eine Art Frühwarn-
system. Das heisst, wenn es in vier Jahren 
brennt, muss die «Feuerwehr» finanziell gese-
hen bereits unterwegs sein. Das ist unser Ziel, 
wir machen eine Schätzung, wie es in etwa 
aussehen wird. Diese Schätzung beruht natür-
lich auf gewissen Annahmen. Was den Zent-
ralkassenbeitrag betrifft, wissen wir den Betrag 
für 2025, weil die Zahlen auf 2023 basieren, 
und diese kennen wir bereits. Dies ist die Sys-
tematik, wie man den Zentralkassenbeitrag er-
hebt. Man kann zu 2026 bis 2028 viel sagen, 
wir berufen uns auf die Schätzungen des Kan-
tons und die Mitgliederbestände, die zurückge-
hen werden. Dies sind Schätzungen, und wir 
haben auch schon erlebt, dass der Kanton mit 
seinen Schätzungen danebenlag; da waren wir 
nicht glücklich darüber. Wir stützen uns aber 

auf die volkswirtschaftliche Zahlenbasis des 
Kantons. Ich teile die Auffassung, dass das 
Sparziel mindestens CHF 750'000 betragen 
muss. Wie es sich genau entwickeln wird, wer-
den wir dann noch sehen. Wir müssen aber 
auf die Bremse stehen, weil wir sonst kein aus-
geglichenes Budget mehr vorlegen können. 
Das wollen wir nicht, sonst verlieren wir Sub-
stanz, und dies nützt am Schluss niemandem 
und schadet allen. Die Entnahmen aus den 
Rückstellungen müssen aus meiner Optik 
transparent dargestellt werden. Noch ein Wort 
zu den Einsparungen, Roland Frauchiger hat 
es gut umrissen, bezüglich Kommunikation 
darüber, was man wann machen will. Da müs-
sen wir uns Gedanken machen, aber wir kön-
nen nicht Mikromanagement betreiben und 
kleine Sachen diskutieren. Das wird schwierig. 
Innerhalb des Kirchenrats sind wir momentan 
so organisiert, dass es einen Strategischen 
Ausschuss Finanzen gibt, bestehend aus Mit-
gliedern des Kirchenrats sowie einer Delega-
tion aus den Landeskirchlichen Diensten, weil 
es häufig die Geschäftsleitung und die in den 
Landeskirchlichen Diensten angestellten Per-
sonen betrifft. Dieser Ausschuss unterbreitet 
dem Kirchenrat Vorschläge. Selbstverständlich 
werden wir alles, was in der Kompetenz der 
Synode ist, der Synode vorlegen. Das müssen 
wir. Aber es gibt auch Kompetenzbereiche des 
Kirchenrats, in denen er selber entscheidet. 
Wir nehmen das Votum betreffend Kommuni-
kation auf. Es wird herausfordernd sein, man 
kann es nicht eins zu eins mit dem Aufgaben- 
und Finanzplan des Kantons Aargau (AFP) 
vergleichen, aber man wird sicher darüber dis-
kutieren, wie man die Kommunikation verän-
dern kann. Nicht unbedingt das Resultat bei 
den Kantonsschulen, aber im Allgemeinen. So-
weit meine Ausführungen. Danke.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Rolf 
Fäs. Das Wort ist offen für die Synodalen. Gibt 
es Anmerkungen zum Finanzplan? Eine Ab-
stimmung gibt es nicht. Ich frage so: Weigert 
sich jemand, den Finanzplan zur Kenntnis zu 
nehmen? Ich sehe niemanden, damit gilt der 
Finanzplan als zur Kenntnis genommen.“ 
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2024-0064 P1.0 
 
 
Wohnsitz- und Residenzpflicht 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zum Traktandum 9, Wohnsitz- und Residenz-
pflicht. Für die GPK wäre Sabine Zehnder vor-
gesehen gewesen, aber sie ist krank. Stefan 
Siegrist wird ihr Votum vorlesen.“ 
 
Stefan Siegrist, Kirchgemeinde Spreitenbach-
Killwangen, für die GPK: „Ich lese das Votum 
von Sabine Zehnder vor. Lieber Synodepräsi-
dent, liebe Mitglieder des Kirchenrats, liebe 
Synodale. Der Kirchenrat beantragt in Trak-
tandum 9 eine Teilrevision der Kirchenordnung 
und des Dienst- und Lohnreglements für die 
ordinierten Dienste. Es geht dabei um Ände-
rungen bei der Wohnsitz- und Residenzpflicht. 
Diese sollen am 1. Januar 2025 in Kraft treten. 
Bis jetzt gilt für ordinierte Dienste mit mindes-
tens 50 Stellenprozenten Wohnsitzpflicht. 
Wenn es in der Kirchgemeinde ein Pfarrhaus 
oder eine Pfarrwohnung gibt, gilt für Pfarrper-
sonen zusätzlich auch eine Residenzpflicht. 
Bis jetzt haben die Kirchgemeinden nur in be-
gründeten Fällen Ausnahmen von Residenz-
pflicht und Wohnsitzpflicht machen können. 
Mit der bisherigen Regelung können Probleme 
entstehen: Ordinierte Dienste, welche in zwei 
verschieden Kirchgemeinden zu je 50% ange-
stellt sind, haben grundsätzlich in beiden 
Kirchgemeinden Wohnsitzpflicht, und für Pfarr-
personen gilt allenfalls zusätzlich noch Resi-
denzpflicht. In begründeten Fällen kann zwar 
die Kirchenpflege an der Kirchgemeindever-
sammlung einen Antrag auf Ausnahmerege-
lung stellen. Das ist aber sehr träge, weil es 
meistens nur zwei Kirchgemeindeversammlun-
gen pro Jahr gibt. 
Deshalb schlägt der Kirchenrat der Synode fol-
gende Änderungen vor. Erstens: Neu gelten 
Wohnsitz- und Residenzpflicht erst ab einem 
Pensum von 60 Prozent. Damit löst sich auto-
matisch auch das Problem von Anstellungsver-
hältnissen in zwei Kirchgemeinden. Zweitens: 
Die Residenzpflicht wird grundsätzlich flexibler 
ausgestaltet. Neu können wir als Kirchge-
meinde selbst bestimmen, ob wir für Pfarrper-
sonen eine Residenzpflicht wollen oder nicht. 
Drittens: Umgekehrt kann aber die Pfarrperson 
vom Residenzrecht Gebrauch machen – dem 
Recht also, in der Pfarrwohnung oder im 

Pfarrhaus wohnen zu können (das war bisher 
nicht geregelt). Mit der heutigen Vorlage wird 
der Handlungsspielraum für die Kirchgemein-
den und ihre Pfarrpersonen beträchtlich ver-
grössert – dies begrüsst die GPK. Sie möchte 
aber auch darauf hinweisen, dass mit dieser 
vorgeschlagenen Flexibilisierung auch neue 
Herausforderungen und Verantwortlichkeiten 
im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung ih-
rer Immobilien auf die Kirchenpflegen zukom-
men – vermutlich werden einzelne Kirchenpfle-
gen zum Teil auch Unterstützung durch die 
Landeskirche benötigen. Wir empfehlen der 
Synode, auf das Geschäft einzutreten und den 
zwei Anträgen zuzustimmen, vielen Dank.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Stefan 
Siegrist. Für den Kirchenrat spricht Catherine 
Berger.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Lieber Syno-
depräsident, liebe Synodale. Vor gut einem 
Jahr reichte Andreas Graber von der Kirchge-
meinde Brittnau eine Motion ein, wonach die 
Residenz- und Wohnsitzpflicht für Pfarrperso-
nen oder Sozialdiakone aufgehoben oder die 
Aufhebung zumindest als Wunsch oder Emp-
fehlung im DLD verankert sein soll. An der No-
vembersynode 2023 habe ich im Namen des 
Kirchenrats eine Vorlage in Aussicht gestellt, 
die das Anliegen der Motion aufnehmen wird. 
Ich danke Andreas Graber für das Vertrauen in 
den Kirchenrat, denn er hat diese Motion be-
reits vor einem Jahr zurückgezogen, und mit 
der Vorlage, über die Sie heute abstimmen, 
hat der Kirchenrat sein Versprechen in Bezug 
auf die Residenz- und Wohnsitzpflicht umge-
setzt. 
Was gilt aktuell? Gemäss der aktuellen Kir-
chenordnung (§ 59) ist jede Kirchgemeinde 
verpflichtet, Pfarrhäuser zu erstellen, zu unter-
halten oder zu mieten. Entsprechend ist die 
Pfarrerin oder der Pfarrer gemäss DLD (§ 30 
Abs. 1) verpflichtet, im Pfarrhaus zu wohnen, 
wenn die Kirchgemeinde ein solches Pfarrhaus 
(oder eine Pfarrwohnung, diese sind immer 
auch gemeint) hat und die Pfarrperson zu min-
destens 50 Prozent in der Kirchgemeinde ar-
beitet – dies ist die Residenzpflicht der Pfarr-
personen. Entsprechend hat, dies wurde be-
reits gesagt, die Pfarrperson aber auch ein Re-
sidenzrecht (das Recht, in der Pfarrwohnung / 
im Pfarrhaus zu wohnen). 
Wohnsitzpflicht – das heisst, die Pflicht, in der 
Kirchgemeinde zu wohnen, wenn man in ihr 
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arbeitet. Aktuell haben alle Pfarrpersonen und 
Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone im 
Grundsatz eine Wohnsitzpflicht, wenn ihr Pen-
sum mindestens 50 Prozent beträgt. 
Die Kirchgemeinden sind nach aktuellem 
Recht befugt, Ausnahmen von der Residenz- 
und Wohnsitzpflicht zu bewilligen. Dafür zu-
ständig ist die Kirchgemeindeversammlung – 
und zwar nur «in begründeten Fällen», d.h. der 
konkrete persönliche Grund, weshalb eine So-
zialdiakonin oder ein Pfarrer nicht in der Kirch-
gemeinde wohnen will, wird in aller Öffentlich-
keit debattiert. 
Dieses Regime von Wohnsitz- und Residenz-
pflicht, das sich lange bewährt hat und auch 
heute noch in vielen Kirchgemeinden funktio-
niert und geschätzt wird, hat sich in ebenso 
vielen Kirchgemeinden und für eine relevante 
Anzahl von Ordinierten zunehmend als zu un-
flexibel herausgestellt. In den letzten Jahren 
wurde viel diskutiert zum Thema, und es wur-
den auch diverse Umfragen dazu gemacht. 
Beibehaltung oder Aufhebung der Wohnsitz- 
und Residenzpflicht? Umfragen dazu haben 
stets ein uneinheitliches Bild ergeben: Manche 
Ordinierte begrüssen die Wohnsitz- und Resi-
denzpflicht; für sie ist es Freude und Privileg, 
zu einem verhältnismässig günstigen Mietzins 
in einem grosszügigen Haus leben zu dürfen – 
das gehört für sie zu den positiven Arbeitsbe-
dingungen. Manche Ordinierte hingegen sehen 
die Wohnsitz- und Residenzpflicht eher als 
Hindernis für gute Anstellungsbedingungen 
und möchten sie lieber abschaffen. Diese bei-
den Haltungen gibt es, und sie sind nicht zu 
werten. Ihnen liegen unterschiedliche Vorstel-
lungen zum Pfarrberuf zugrunde. Oder die 
Wohnsitz- und Residenzpflicht ist mit der per-
sönlichen familiären Situation nicht bzw. nur 
schwer vereinbar (Ehepartner/-in ist anderswo 
berufstätig, und man einigt sich auf einen 
«Wohnsitz» zwischen beiden Arbeitsorten, 
oder man hat Wohneigentum, das man selber 
bewohnen möchte). 
Auch bei den Kirchenpflegen sind die Ansich-
ten zur Wohnsitz- und Residenzpflicht unein-
heitlich: Manche möchten, dass die Pfarrper-
sonen und Sozialdiakone/-innen in der Kirch-
gemeinde wohnen; andere möchten dies nicht, 
weil dies auch mit Verpflichtungen der Kirchge-
meinden verbunden ist: Sie müssen die ent-
sprechenden Liegenschaften zur Verfügung 
stellen und diese bewirtschaften – die Ver-
pflichtung zur Erhaltung und zum Unterhalt von 
Pfarrhäusern bindet finanzielle Mittel. Eine 

Verpflichtung, die Pfarrhäuser für Pfarrperso-
nen bereitzustellen, beeinflusst die Liegen-
schaftsstrategien der Kirchgemeinden. Das 
stimmt, das ist eine neue Herausforderung, 
wenn man flexibilisieren möchte. Diese besteht 
aber in jedem Fall, wenn man die Zukunft ge-
stalten und mit den Ressourcen haushälterisch 
umgehen möchte. Eine Kirchgemeinde muss 
wissen, woran sie ist, damit sie sinnvoll planen 
kann. Auch unsere Ordinierten möchten wis-
sen, woran sie sind; sie benötigen gute, ver-
lässliche Arbeitsbedingungen, damit die Kirch-
gemeinden attraktive Arbeitgeberinnen blei-
ben. 
Die Vorlage, über die Sie heute abstimmen, er-
möglicht beides: Beibehaltung der Wohnsitz- 
und Residenzpflicht (und des damit verbunde-
nen Residenzrechts der Pfarrperson) oder Auf-
hebung von Wohnsitz- und Residenzpflicht. 
Ziel der Vorlage ist also die Erhöhung des 
Handlungs- und Entscheidungsspielraums für 
die Kirchgemeinde und die betroffene Pfarrper-
son bzw. den betroffenen Sozialdiakon oder 
die betroffene Sozialdiakonin. Die damit ange-
strebte Flexibilisierung der Wohnsitz- und Re-
sidenzpflicht wird durch die folgenden vier 
Massnahmen erreicht: 
Erstens: Die Kirchgemeinde ist nicht mehr ver-
pflichtet, Pfarrhäuser zu erstellen, zu unterhal-
ten oder zu mieten – gemäss dem neuen § 59 
Abs. 1 KO ist dies neu fakultativ: Die Kirchge-
meinde kann Pfarrhäuser erstellen, unterhalten 
oder vermieten. Wenn eine Kirchgemeinde das 
Pfarrhaus oder die Pfarrwohnung nicht mehr in 
erster Linie der Pfarrperson zur Verfügung 
stellen möchte, muss sie diese Liegenschaft 
neu ins Finanzvermögen transferieren. Das Fi-
nanzvermögen dient unmittelbar der kirchli-
chen Aufgabenerfüllung durch Vermögenswert 
oder Erträge. Die Kirchgemeinde muss ihrer 
Pfarrperson das Pfarrhaus nur zur Verfügung 
stellen, wenn sie das Pfarrhaus im Verwal-
tungsvermögen hat. Das Verwaltungsvermö-
gen dient unmittelbar der kirchlichen Aufga-
benerfüllung durch Gebrauchswert; es ist nicht 
realisierbar. 
Daraus folgt zweitens: Hat die Kirchgemeinde 
kein Pfarrhaus im Verwaltungsvermögen, be-
steht keine Residenzpflicht – und entspre-
chend kein Residenzrecht der Pfarrperson 
(§ 30 Abs. 1 DLD). 
Drittens: Die Wohnsitzpflicht für Pfarrpersonen 
und Sozialdiakone – und bei Pfarrpersonen die 
Residenzpflicht, falls ein Pfarrhaus zur Verfü-
gung steht – besteht erst ab einem Pensum 
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von 60 Prozent (§ 30 Abs. 2 und 3). Damit wird 
die Unmöglichkeit beseitigt, dass eine Pfarr-
person in zwei Kirchgemeinden zu je 50 Pro-
zent arbeitet und somit Residenz- und Wohn-
sitzpflicht in zwei Kirchgemeinden hat. Dies 
scheint mir sehr logisch. 
Viertens: Neu soll die Kompetenz zur Entbin-
dung von Wohnsitz- und Residenzpflicht nicht 
mehr bei der Kirchgemeindeversammlung, 
sondern bei der Kirchenpflege sein (§ 30 Abs. 
4 DLD). Das hat vor allem persönlichkeits- und 
datenschutzrechtliche Gründe. In der Vorlage 
wird zudem bewusst auf den unbestimmten 
Rechtsbegriff «in begründeten Fällen» verzich-
tet: Jeder Fall hat für jede Person eine «Be-
gründung», da könnte man sehr viel darüber 
diskutieren, was dies für wen heisst. Entschei-
dend ist, dass das Ermessen, welches der Kir-
chenpflege bei ihrem Entscheid zur Verfügung 
steht, sowohl rechtsgleich als auch willkürfrei 
ausgeübt wird. Mit der neuen Formulierung ist 
dies gewährleistet. 
Auf zwei wichtige Konsequenzen der vorge-
stellten Massnahmen zur Flexibilisierung der 
Wohnsitz- und Residenzpflicht möchte ich 
noch hinweisen: 
Erstens: Was für Auswirkungen hat die freiwil-
lige Wohnsitznahme der ordinierten Personen 
in der Kirchgemeinde auf den Lohn? In § 34 
Abs. 3 DLD wird ausdrücklich klargestellt, dass 
die höheren Ansätze gemäss Lohntabelle auch 
dann zur Anwendung gelangen, wenn keine 
Wohnsitzpflicht besteht. Die Vorlage soll nur 
die Wohnsitz- und Residenzpflicht flexibilisie-
ren und nicht in die aktuell bestehenden Rege-
lungen zum Lohn eingreifen. 
Zweitens: Hingegen kann die Kirchgemeinde 
bei freiwilliger «Miete» («Residenz») des Pfarr-
hauses durch die Pfarrperson einen höheren 
Mietzins als den Einheitsmietzins von 
CHF 18'000 jährlich verlangen; immer unter 
der Voraussetzung, dass das Pfarrhaus im Fi-
nanzvermögen der Kirchgemeinde ist. Das ist 
wichtig wegen der Liegenschaftsstrategie der 
Kirchgemeinde: Steht ein Haus im Finanzver-
mögen, dient es nicht in erster Linie der Aufga-
benerfüllung der Kirchgemeinde, sondern dann 
dient es der Kirchgemeinde in erster Linie 
durch seinen Wert bzw. durch seinen Ertrag, 
weshalb in diesen Fällen eine Marktmiete fest-
gelegt bzw. vereinbart werden kann. Eine 
Pfarrperson, welche schon vor dem Transfer 
des Pfarrhauses ins Finanzvermögen im Pfarr-
haus gewohnt hat, ist aber aufgrund ihres be-
stehenden Mietvertrags geschützt mit der 

bisherigen Miete. Bestehende Mietverhältnisse 
bleiben grundsätzlich bestehen. 
Liebe Synodale, das Ganze mag komplex er-
scheinen; in ihrer Gesamtheit ist die vorge-
schlagene Regelung jedoch passend, da damit 
die unterschiedlichen Situationen in den Kirch-
gemeinden gleichermassen und gleichwertig 
berücksichtigt sind. Sie gibt jeder Kirchge-
meinde den Handlungs- und Entscheidungs-
spielraum, den sie benötigt, um autonom zu 
sein, insbesondere im Hinblick auf ihre Finan-
zen (Finanzpolitik) und ihre Personalpolitik. 
Der Entscheidungsspielraum wird auch für die 
betroffenen ordinierten Personen vergrössert 
bzw. offengehalten. Es soll jeder gewählten 
Person ermöglicht werden, für sich die Wohn-
bedingungen zu wählen bzw. zu verhandeln, 
welche ihrem Bedürfnis am besten entspre-
chen. Vor diesem Hintergrund ersuche ich Sie 
höflich um Zustimmung zur Vorlage und danke 
für Ihre Aufmerksamkeit.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Cathe-
rine Berger. Wir kommen zum Eintreten. Ist 
Eintreten bestritten?“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir gehen zu-
erst die Botschaft durch. Gibt es dazu Wort-
meldungen?“ 
 
Ursula Leckebusch, Kirchgemeinde Staufberg: 
„Lieber Präsident, geschätzter Kirchenrat, lie-
ber Christoph, liebe Anwesende. Ich möchte 
eine ganz kleine Änderung beantragen bei 
dem, was gerade ausgeführt wurde und sehr 
zu befürworten ist. Mir geht es um eine Präzi-
sierung bei § 30 Abs. 4 DLD, vielleicht macht 
es Sinn, wenn Sie diesen kurz aufschlagen, 
damit Sie meine Neuformulierung nachvollzie-
hen können. Es geht in meinem Antrag um 
eine Präzisierung in Bezug auf das Residenz-
recht, wir haben nun sehr viel von der Resi-
denzpflicht gehört, ich möchte explizit etwas 
zum Residenzrecht präzisieren. Aus unserer 
Sicht gehört Residenzpflicht und Residenz-
recht zusammen, und sie stehen auch in ge-
genseitiger Abhängigkeit. Mein Anliegen 
möchte verbindlich festhalten, dass nach einer 
Entbindung von der Residenzpflicht nicht wie-
der beliebig von einem Residenzrecht Ge-
brauch gemacht werden kann. Dies könnte ja 
beispielsweise dann der Fall sein, wenn man 
eine Pfarrperson auf ihren Wunsch von der 
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Residenzpflicht entbindet, sie aber im Lauf der 
Zeit, in der sie bei uns angestellt ist, familiäre 
Veränderungen durchmacht, sei es durch eine 
Trennung vom Lebenspartner, sei es durch Ju-
gendliche, die ausziehen – dann könnte es 
sein, dass sie gerne wieder Anspruch erheben 
möchte auf das Residenzrecht. Das halten wir 
für eine Ungleichheit, wenn sie einerseits von 
der Pflicht befreit wurden, müsste auch für die 
Planung einer Kirchgemeinde festgehalten 
werden, dass dies dann auch für das Resi-
denzrecht gilt. Es ist beidseitig. Aus diesem 
Grund möchte ich eine kleine Veränderung im 
§ 30 Abs. 4 DLD beantragen. Ich habe dies 
übrigens auch im Vorfeld bereits mit Catherine 
Berger diskutiert und habe mein Anliegen und 
meine Formulierung auch von Dr. Frank Klein 
vom Rechtsdienst prüfen lassen. Meine For-
mulierung würde wie folgt heissen: «Die Kir-
chenpflegen sind befugt, auf Gesuch hin Aus-
nahmen von der Residenzpflicht und von der 
Wohnsitzpflicht zu gestatten. Wer von der Re-
sidenzpflicht entbunden wird, verliert auch den 
Anspruch auf Benutzung des Pfarrhauses oder 
der Pfarrwohnung zum von der Synode festge-
legten Einheitsmietpreis gemäss § 35.» Sie 
haben gemerkt, der zweite Teil ist ergänzt mit 
dieser Präzisierung zum Residenzrecht. Im 
ersten Teil heisst es: «Die Kirchenpflegen sind 
befugt, auf Gesuch hin … Ausnahmen zu ertei-
len.» Mit dieser Formulierung möchte ich be-
rücksichtigen, dass es auch ein Schutz für die 
Pfarrperson sein soll, dass man verhindern 
möchte, dass eine Kirchenpflege aus eigenem 
Antrieb eigenwillig die Residenzpflicht-Entbin-
dung herbeiführen kann. Es wäre die Meinung, 
dass dies nur dann möglich ist, wenn eine 
Pfarrperson wünscht, dass sie nicht im Pfarr-
haus wohnen muss. Deshalb schlagen wir vor: 
«… auf Gesuch hin Ausnahmen von der Resi-
denzpflicht und der Wohnsitzpflicht zu gestat-
ten.» Ich bitte Sie, diese Änderung anzuneh-
men. Es ist eine kleine Präzisierung, von der 
wir finden, sie sei gerechter für beide Seiten. 
Im Übrigen stimme ich der Vorlage zu und 
finde sie sehr sinnvoll. Ich bedanke mich.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Dankeschön. 
Als nächstes hat Andreas Graber das Wort.“ 
 
Andreas Graber, Kirchgemeinde Brittnau: „Ge-
schätzter Präsident, geschätzte Damen und 
Herren Kirchenräte, geschätzte Synodale. Ich 
zitiere den Synodepräsidenten aus dem Proto-
koll von letztem Herbst. Dort heisst es: «Damit 

ist dieses Traktandum erledigt – das Thema 
nicht, das hörten wir, das kommt früher oder 
später wieder bei uns auf den Tisch.» – Und 
schon haben wir es da! Dem Kirchenrat ge-
bührt ein grosser Dank, dass dies bereits ein 
Jahr nach meinem Antrag stattgefunden hat. 
Ich finde, diese Vorlage ist wirklich ein guter 
Kompromiss zwischen Beibehaltung und Ab-
schaffung der Wohnsitz- und Residenzpflicht. 
Für die Kirchgemeinden gibt es eine Erleichte-
rung. Aus meiner Sicht habe ich ein Ja für die-
sen Antrag des Kirchenrats. Merci vielmals.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, An-
dreas Graber. Gibt es weitere Wortmeldun-
gen?“ 
 
Martin Richner, Kirchgemeinde Koblenz: „Ge-
schätzter Präsident, lieber Kirchenrat, liebe Sy-
nodale. Ich bin nicht gegen diese Vorlage, 
aber ich habe noch ein paar Fragen zu Umset-
zung, die ich gerne beantwortet haben möchte. 
Wir reden ja da von der Umwandlung von Lie-
genschaften vom Verwaltungsvermögen ins Fi-
nanzvermögen. Im Verwaltungsvermögen ist 
nach meinem Verständnis eine Liegenschaft 
oftmals weitgehend abgeschrieben, ist eine 
stille Reserve buchhalterisch. Wenn ich sie 
dann ins Finanzvermögen überführe, dann ist 
dort ihr realer Marktwert zu verbuchen, als 
Wert der Liegenschaft, wie dann auch Markt-
preise erzielt werden bei einer Vermietung. 
Das heisst letztendlich, dass ein Entscheid der 
Kirchenpflege dazu führt, dass eine Liegen-
schaft bei der Umwandlung ins Finanzvermö-
gen, danach eine Million mehr wert ist für die 
Kirchgemeinde. Wie ist das zu handhaben, 
verlange ich da eine offizielle Schätzung, was 
nun der Marktwert der Liegenschaft ist? Wir 
müssen wissen, dass wir hier den Kirchenpfle-
gen sehr viel Kompetenz geben, einerseits fi-
nanziell, andererseits auch subjektiv. Ich habe 
zwei verschiedene Pfarrpersonen, die sich be-
werben. Ich kann es damit ziemlich gut steu-
ern, wenn die eine Pfarrperson es so möchte 
und die andere anders. Da stellen sich für 
mich schon Fragen. 
Eine weitere Frage: Wenn der Entscheid für 
eine Umwandlung getroffen wurde, die Pfarr-
person verlässt die Kirchgemeinde zwei Jahre 
später wieder, dann habe ich neue Bewerbun-
gen. Besteht die Möglichkeit, dass dies hin und 
her geht? Ich bin nicht dagegen, aber ich finde 
diese Fragen sollten geklärt werden. Wir ge-
ben unseren Kirchenpflegen schon sehr viel 
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Kompetenz. Das sind auch nur Menschen und 
haben ihre Fehler. Wie soll dies gehandhabt 
werden? 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Ich denke, wir 
lassen diese Frage gleich beantworten. Ich 
habe das Gefühl, da liegt ein Missverständnis 
bezüglich Verwaltungsvermögen und Finanz-
vermögen vor. Den Transfer kann nicht einfach 
die Kirchenpflege beschliessen. Dies wird uns 
nun Catherine Berger erläutern.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Das sind gute 
Fragen. Es ist folgendermassen: Wenn man 
vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermö-
gen überträgt, braucht es erstens die Zustim-
mung des Kirchenrats und zweitens ist es die 
Kirchgemeindeversammlung und nicht die Kir-
chenpflege, die dies beschliesst. Es braucht ei-
nen gewissen Aufwand, und das ist auch rich-
tig so. Bisher hatten wir von der Landeskirche 
die Praxis, dass man den Buchwert akzeptiert 
hat. In dem Moment allerdings, in dem man die 
Liegenschaft veräussern möchte, muss sie 
aufgewertet werden und der Marktwert in die 
Buchhaltung Eingang finden. Bezüglich hin 
und her: Wir können nicht flexibilisieren, ohne 
die Abläufe zu nutzen, die wir haben. In der 
Praxis haben wir dies schon, es gibt einige 
Pfarrpersonen, die von der Wohnsitzpflicht ent-
bunden sind. Hier gibt es das Unschöne, dass 
man mit der Pfarrwahlkommission und Kir-
chenpflege in Verhandlung ist, dass aber 
schlussendlich tatsächlich die Kirchgemeinde-
versammlung entscheiden muss. Dieses 
«Rösslispiel» hat man sowieso. Dies ist viel-
leicht unbefriedigend, aber ich denke, wir wer-
den dies in der Praxis gut hinbringen, weil jede 
Kirchgemeinde den Weg gehen kann, den sie 
muss. Die Ressourcen sind wertvoll, man 
muss sie sinnvoll einsetzen. Dies ist in jeder 
Kirchgemeinde ein bisschen anders.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Cathe-
rine Berger. Gibt es weitere Wortmeldungen? 
Ich sehe keine. Wir kommen zur Synopse. Gibt 
es weitere Anträge? Wenn nicht, müssen wir 
nicht künstlich verlängern und kommen zu 
dem Antrag von Ursula Leckebusch. Der Kir-
chenrat ist bereit, die Änderung zu unterstüt-
zen.“ 
 
 
 
 

Änderungsantrag Ursula Leckebusch 
§ 30, Abs. 4 DLD: Die Kirchenpflegen sind be-
fugt auf Gesuch hin Ausnahmen von der Resi-
denzpflicht und von der Wohnsitzpflicht zu ge-
statten. Wer von der Residenzpflicht entbun-
den wird, verliert auch den Anspruch auf Be-
nutzung des Pfarrhauses oder der Pfarrwoh-
nung zum von der Synode festgelegten Ein-
heitsmietpreis gemäss § 35. 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Zur Klärung: 
Die Antragstellerin hat uns im Voraus konsul-
tiert, was wir sehr geschätzt haben. Das Anlie-
gen von Ursula Leckebusch haben wir gut 
nachvollziehen können, nämlich dass eine 
Gleichwertigkeit bestehen muss; in dem Mo-
ment, wenn jemand von der Residenzpflicht 
entbunden wird, muss auch das Residenzrecht 
entfallen. Es ist aber auch wichtig, dass die 
Entbindung der Residenzpflicht auf Gesuch 
der Pfarrperson erfolgen kann. Wir erachten 
dies als sinnvolle Ergänzung. Es gilt nur für 
Liegenschaften, die im Verwaltungsvermögen 
sind.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Soll ich es 
nochmals vorlesen? Ich sehe es gibt noch 
Wortmeldungen.“ 
 
Susanne Birchmeier, Kirchgemeinde Surbtal: 
„Was mir nicht klar ist: «auf Gesuch hin». Wer 
stellt an wen das Gesuch?“ 
 
Silvia Guhl-Lawson, Kirchgemeinde Frick: „Ich 
habe nicht ganz verstanden: Wenn es vom 
Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen 
umgebucht wurde, lässt sich dies wieder rück-
gängig machen, oder ist dies eine Entschei-
dung für immer? Falls man dann wieder eine 
neue Pfarrperson hätte, die gerne im Pfarr-
haus wohnen wollen würde.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Zur ersten 
Frage, wer das Gesuch stellen muss: Immer 
die Person, die die Pflicht trifft, und das ist die 
Pfarrperson. Sie muss das Gesuch stellen. 
Das ist der Sinn des Antrags, dass das nicht 
einfach die Kirchenpflege oder die Kirchge-
meinde oder irgendjemand machen kann. Ich 
finde es wichtig, dass dies in den Materialien 
so steht. Es ist immer die pflichtbelastete Per-
son. Die zweite Frage war, ob es rückgängig 
gemacht werden kann. Ja, man kann eine Lie-
genschaft vom Finanzvermögen wieder ins 
Verwaltungsvermögen übertragen. In diesem 
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Fall braucht es einen Entscheid der Kirchge-
meindeversammlung, aber nicht mehr vom Kir-
chenrat. Das wird vermutlich dann passieren, 
wenn man eine Liegenschaft verkaufen 
möchte oder einen Mieter hatte, der einen gu-
ten Mietzins bezahlt hat und dies scheitert. 
Eine Rückübertragung ist möglich.“ 
 
Lutz Fischer liest den Änderungsantrag Ursula 
Leckebusch nochmals vor. 
 
Abstimmung 
Der Antrag wird mit einzelnen Enthaltungen 
angenommen. 
 
 
Antrag 1 Kirchenrat 
1. Die Synode beschliesst 

a. die Teilrevision der Kirchenordnung 
(KO, SRLA 1.2-1); 

b. die Teilrevision des Dienst- und Lohn-
reglements für die ordinierten Dienste 
(DLD, SRLA 4.2-1). 

 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 1 des Kirchenrats 
mit der zuvor beschlossenen Anpassung mit 
zwei Enthaltungen zu. 
 
 
Antrag 2 Kirchenrat 
Diese Änderungen treten am 1. Januar 2025 in 
Kraft. 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 2 des Kirchenrats 
mit einer Enthaltung zu. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode stimmt dem gesamten Geschäft 
des Kirchenrats mit einer Gegenstimme und 
einer Enthaltung zu. 
 
 
 
2024-0065 P1.0 
 
 
Anpassungen beim kirchlichen Personal-
recht 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zum nächsten Traktandum, zu den 

Anpassungen im Personalrecht. Von der GPK 
spricht Susanne Geissberger Brunner.“ 
 
Susanne Geissberger Brunner, Kirchgemeinde 
Suhr-Hunzenschwil, für die GPK: „Geschätzter 
Synodepräsident, geschätzter Kirchenrat, liebe 
Synodale. Der Kirchenrat beantragt mit vorlie-
gender Revision Anpassungen der gesetzli-
chen Regelungen im Personalrecht, die in der 
Vergangenheit immer wieder zu Unklarheiten 
und uneinheitlichen Umsetzungen geführt ha-
ben. Das betrifft unter anderem den Jahres-
lohn für eine öffentlich-rechtliche Anstellung, 
wie auch die Lohnfortzahlungen bei Krankheit 
und Unfall. Die GPK begrüsst diese Vereinheit-
lichungen, uns ist bewusst, dass die finanziel-
len Auswirkungen je nach Kirchgemeinde un-
terschiedlich sein werden. Aus Sicht der GPK 
überwiegen jedoch eindeutig die Vorteile. Wir 
empfehlen der Synode, auf dieses Geschäft 
einzutreten und dem Antrag des Kirchenrats 
zuzustimmen.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke. Für 
den Kirchenrat spricht Catherine Berger.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Liebe Syno-
dale, lieber Synodepräsident. Wie der Name 
des Traktandums schon sagt, handelt es sich 
bei dieser Vorlage um Anpassungen beim 
kirchlichen Personalrecht. Ziel der Teilrevision 
der drei personalrechtlichen Erlasse (DLD, 
DLM und DLR) ist erstens die Konkretisierung 
von bestehenden gesetzlichen Regelungen, 
die bisher immer wieder für Unklarheiten sorg-
ten und unterschiedlich angewendet wurden, 
und zweitens die Präzisierung, Vereinheitli-
chung und bessere Abstimmung von gesetzli-
chen Regelungen. 
Dabei geht es um zwei Themenbereiche: Ers-
tens das Festhalten der Lohngrenze, ab wel-
cher das Personal der Kirchgemeinden und 
der Landeskirche öffentlich-rechtlich mittels 
Verfügung angestellt werden muss. Grund-
sätzlich stehen alle Mitarbeitenden in einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Bisher be-
stand die Praxis, dass Personen mit bis zu fünf 
Einsätzen pro Jahr ausnahmsweise privat-
rechtlich verpflichtet werden dürfen. Dabei 
blieb unklar, was dies im Einzelnen bedeutet: 
Was gilt als Einsatz? Ist dies eine Woche 
Pfarramtsvertretung? Kann man also fünf Mal 
eine Woche vertreten oder sind es fünf Sigris-
tendienste oder sind es fünf Katechetiklektio-
nen und so weiter? Neu wird die Obergrenze, 
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bis welche eine Kirchgemeinde privatrechtliche 
Anstellungsverträge abschliessen darf, auf die 
Lohnobergrenze von CHF 2'300.00 pro Jahr 
festgelegt. Dies entspricht dem Betrag, für wel-
chen es – mit Zustimmung des Arbeitnehmen-
den – erlaubt ist, keine AHV-/IV-/ALV-Beiträge 
abzuziehen. Wir erachten dies deshalb als 
sinnvolle Grenze. Der Kirchgemeinde steht es 
selbstverständlich frei, Anstellungsverhältnisse 
auch unter diesem Betrag öffentlich-rechtlich 
zu verfügen. 
Der Kirchenrat hat sich gegen einen soge-
nannten «dynamischen Verweis» entschieden, 
aus Gründen der Einfachheit und Klarheit. Die 
Frage, bis wann man zwingend AHV-Beiträge 
abziehen muss oder nicht, ist eine andere als 
diejenige, ob man privatrechtlich anstellen darf 
oder nicht. Es könnte sein, dass der Bund 
plötzlich sagt, dass man bis CHF 10'000 keine 
AHV-Abzüge machen muss, ich sage da jetzt 
einfach eine Zahl. Wir waren der Meinung, 
dass man dies nicht miteinander verknüpfen 
muss; und dann kommt noch dazu, dass man 
den Betrag irgendwo suchen müsste. Wir wol-
len es einfach und klar haben. Deshalb 
CHF 2'300 pro Jahr. 
Zweitens geht es um Anstellungsverhältnisse 
von Mitarbeitenden über 65 Jahre: Bei Unfall 
oder Krankheit ist die Arbeitgeberin zur Lohn-
fortzahlung verpflichtet. Diese beträgt aktuell 
sechs Monate. Anschliessend greift die Unfall- 
und Krankentaggeldversicherung. Gemäss 
Versicherungsbedingungen beträgt dieses 
Taggeld in der Regel 730 Tage. Gemäss den 
kirchenrechtlichen Personalerlassen besteht 
eine Verpflichtung der Arbeitgeberin, für alle 
Mitarbeitenden eine Krankentaggeldversiche-
rung abzuschliessen. Tatsächlich werden für 
Mitarbeitende über 70 Jahren keine Kranken-
taggeldversicherungen mehr angeboten. Neu 
wird deshalb die Pflicht zur Versicherung der 
Mitarbeitenden auf unter 65 Jahre beschränkt. 
Für Mitarbeitende zwischen 65 und 70 Jahren 
ist der Abschluss einer Krankentaggeldversi-
cherung inskünftig fakultativ. Dies gilt für alle 
Mitarbeitende; alle sind bis 65 Jahre zwingend 
krankentaggeldversichert. Ab 65 Jahren ist es 
ein Entscheid der Kirchenpflege. Wenn eine 
solche abgeschlossen wird, kommt die Tag-
geldversicherung in der Regel nach drei Mona-
ten Lohnfortzahlungspflicht zur Anwendung, 
und zwar für 180 Tage. 
Neu soll weiter für Mitarbeitende ab 65 Jahren 
die Lohnfortzahlungspflicht auf drei Monate 
herabgesetzt werden. Das ist angemessen, 

denn auch im Todesfall beträgt die Lohnfort-
zahlung zugunsten der Angehörigen drei Mo-
nate. 
Die Vorlage enthält noch eine weitere mini-
male Änderung zur Lohnfortzahlung der Ange-
hörigen im Todesfall (DLR: Herabsetzung von 
6 auf 3 Monate) und die Richtigstellung eines 
gesetzlichen Verweises (§ 15 Abs. 3 DLD ver-
weist auf § 44 Abs. 1 Ziff. 11 KO statt auf § 44 
Abs. 1 Ziff. 10). Im Grossen und Ganzen 
möchte der Kirchenrat mit der ganzen Vorlage 
weiter Vereinfachungen und Rechtsgleichheit 
schaffen und die Gemeindeautonomie so weit 
wie möglich stärken. Namens des Kirchenrats 
ersuche ich Sie deshalb höflich um Zustim-
mung zur Vorlage. Danke für die Aufmerksam-
keit.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Cathe-
rine Berger. Wird Eintreten bestritten?“ 
 
Eintreten wird beschlossen. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Gibt es Wort-
meldungen?“ 
 
Charlotte Lüthi, Kirchgemeinde Döttingen-
Klingnau-Kleindöttingen: „Geschätzte Synode-
mitglieder. Mir ist unklar, wie ich als öffentlich-
rechtliche Person einen privatrechtlichen Ver-
trag abschliessen kann, und ich wäre froh, 
wenn mir dies erläutert würde.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Ich werde die 
Fragen sammeln, damit Catherine Berger an-
schliessend alle zusammen beantworten 
kann.“ 
 
Claudio Schiess, Kirchgemeinde Brittnau: „Ge-
schätzter Präsident, geschätzter Kirchenrat, 
liebe Synodale. Nur eine kleine Frage zur Be-
zeichnung vor Pensionierung und nach Pensi-
onierung. Wir sprechen immer von 65 Jahren, 
aber wir wissen, dass das Ganze in den 
nächsten Jahren – was das Pensionsalter be-
trifft – auch schweizweit angepasst werden 
könnte. Sollte man nicht lieber von Pensionie-
rung reden, statt von einem fixen Alter? Dies 
als Anmerkung.“ 
 
Rolf Arnold, Kirchgemeinde Mellingen: „Ge-
schätzter Präsident, geschätzter Kirchenrat, 
geschätzte Synodale. Ich habe die vorgeschla-
genen Absätze betreffend der 180 und 
730 Tage durchgelesen, und nach meiner 
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Erkenntnis der Versicherungsbedingungen 
liegt da ein Grundlagenirrtum vor. Die Kran-
kentaggeldversicherung bezahlt maximal die 
180 oder 730 Tage ab Ereignisdatum, welches 
die Krankentaggeldversicherung als Start an-
schaut. Es ist also fehlerhaft, wenn man davon 
ausgeht, die Kirchgemeinde bezahle bei einem 
über 65-Jährigen die ersten 180 Tage und die 
Krankentaggeldversicherung dann nochmals 
180 Tage. Das ist nicht der Fall.“ 
 
Martin Richner, Kirchgemeinde Koblenz: „Ge-
schätzter Präsident, werter Kirchenrat, liebe 
Synodale. Ich habe eine Frage als Laienpredi-
ger. Wir haben an der letzten Synode darüber 
gesprochen, die Anzahl der möglichen Gottes-
dienste pro Kirchgemeinde zu erhöhen. Dies 
wurde abgelehnt, und ich kann damit problem-
los leben. Aber das heisst konkret, eine Laien-
predigerin, ein Laienprediger darf zehn Gottes-
dienste pro Jahr in einer Kirchgemeinde hal-
ten. Zehn Gottesdienste nach der vorgesehe-
nen Entschädigung ist zehnmal CHF 260, also 
CHF 2600. Dies heisst konkret, wenn ein Lai-
enprediger, eine Laienpredigerin in einer Kirch-
gemeinde acht Gottesdienste hat, wird sie 
nicht privatrechtlich angestellt, mit neun muss 
sie angestellt werden. Ein anderes Problem ist 
die Planung, in der Realität gibt es dann doch 
oft Änderungen. Es muss eine Flexibilität ge-
währleistet sein. Das gelebte Jahr entspricht 
nicht dem geplanten Jahr. Aber dies entschei-
det dann, ob jemand eine privatrechtliche An-
stellung erhält oder nicht. Es heisst in der Bot-
schaft eindeutig, dass es auch für Laienpredi-
ger/-innen gilt. Mit dieser Limite von CHF 2'300 
haben wir ein Problem. Ein Lösungsansatz ist, 
dass die Limite auf CHF 2'700 erhöht wird. 
Dies wäre ein Antrag, den ich noch stellen 
könnte. Aber zuerst möchte ich den Kirchenrat 
fragen, wie er mit diesem Thema umgeht.“ 
 
Rolf Arnold, Kirchgemeinde Mellingen: „Es gilt 
das Gleiche, was ich vorher schon gesagt 
habe. Die CHF 2'300 habe ich vorhin verges-
sen. Jeder, der Lohnabrechnungen macht, 
dem ist der heutige Betrag von CHF 2'300 ein 
Begriff. Jedes Lohnsystem behandelt dies; ich 
würde dringend empfehlen, nicht fixe Werte zu 
nehmen, sondern sich an den gesetzlichen 
Grundlagen zu orientieren. Das wären in die-
sem Fall die AHV-Regelungen. Nicht wieder 
etwas Eigenes machen und exotisch unter-
wegs sein. Dann zu den Anstellungen: Die 
Kirchgemeinden sind frei, jeden Einsatz nach 

DLM oder DLD anzustellen. Da gibt es keine 
Richtlinien, da gibt es eine Vertragsvorlage, da 
müsst ihr euch nicht ums Öffentlich-Rechtliche 
kümmern. Da müsst ihr euch einfach am DLM 
oder DLD orientieren. Wenn jemand einen OR-
Vertrag machen möchte, ist dies auch keine 
Hexerei. Vieles ist einfacher, aber es ist für die 
Leute unbefriedigend, weil die Gefahr besteht, 
dass gleichwertige Anstellungen mit unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen behandelt wer-
den. Davon würde ich abraten, orientiert euch 
an einem Recht und macht kein Mischmasch. 
Wir brauchten etwa drei Jahre, bis wir dies bei 
uns in der Gemeinde aufgeräumt hatten.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir haben re-
lativ viele Fragen, deshalb ist es wohl gut, 
wenn Catherine Berger diese nun beantwor-
tet.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Ich hoffe, es 
gibt nicht noch mehr Fragen. Bei Anlässen in 
der Kirchgemeinde sage ich zwar immer, es ist 
gut, wenn ihr nachher mehr Fragen habt, aber 
diesmal hoffe ich, dass es anders ist. Wie man 
als öffentlich-rechtliche Person privatrechtlich 
anstellen kann: Es ist der Grundsatz, dass wir 
als öffentlich-rechtliche Institution auch öffent-
lich-rechtlich anstellen, das ist verbunden mit 
allen Rechten, die man hat. Darum ist eine pri-
vatrechtliche Anstellung wirklich nur die Aus-
nahme. Bei kleinen Sachen ist es handlicher 
und einfacher, privatrechtlich anzustellen. Es 
ist nicht die Frage, was man ist, sondern auf 
welches Rechtsgebiet man sich stützt. Als öf-
fentlich-rechtliche Organisation gibt es ir-
gendwo eine Obergrenze, wo dies nicht mehr 
erlaubt ist, wo alle Rechte und Pflichten nach 
öffentlichem Recht eingehalten werden müs-
sen. Man macht dies zum Beispiel bei Pfarr-
stellvertretungen für einen Gottesdienst, da 
gibt es einen Betrag von so und so viel, und 
dann ist das völlig in Ordnung. Je weiter man 
nach oben kommt, desto heikler wird es, weil 
wir öffentlich-rechtliche Institutionen sind mit 
diesen ganzen Folgen, auch bezüglich Versi-
cherungen. 
Nun komme ich zur nächsten Frage bezüglich 
CHF 2'300. Privatrechtlich hat man andere Fol-
gen, gerade auch in Bezug auf Versicherun-
gen. Deshalb finde ich es sinnvoll, die kleinen 
Anstellungen mit einem Betrag zu begrenzen. 
Die Frage bezüglich Pensionierung und Alter 
müssen wir von unserer heutigen Diskussion 
trennen. Hier geht es um die Versicherungen. 
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Eine Versicherung schaut nicht, ob jemand 
schon teilpensioniert ist oder nicht, sondern 
nur auf das Alter, und je nachdem kommt Re-
gime A oder Regime B zur Anwendung. Das 
Pensionierungsalter ist bereits flexibilisiert 
durch unsere Pensionskasse, die Regelungen 
hat, wo man sich bereits ab 58 Jahren teilpen-
sionieren lassen kann. Man hat da sogar ver-
schiedene Stufen. Es ist also machbar. Auch 
auf die Frage, ob bereits Pensionierte noch ar-
beiten können. Da lässt unser Pensionskas-
senreglement verschiedene Anstellungsver-
hältnisse zu. 
Grundsätzlich zur Limite von CHF 2'300: Ich 
habe in meinem Votum bereits gesagt, dass 
wir genau keinen dynamischen Verweis ma-
chen möchten und hineinschreiben, es gilt die 
Grenze der AHV. Die AHV-Grenze ist uns ein-
fach sinnvoll vorgekommen. Grundsätzlich 
muss man auf jeden Lohn AHV-Beiträge be-
zahlen, und der Bund hat entschieden, dass 
man bei einem kleinen Verdienst darauf ver-
zichten darf. Grundsätzlich hat unsere Rege-
lung hier jedoch nichts mit der AHV zu tun. Es 
kann sich jemand für CHF 1500 privatrechtlich 
anstellen lassen von uns und auf den AHV-Ab-
zügen bestehen. Ich würde keinen dynami-
schen Verweis machen. Abgesehen davon ist 
es unhandlich. So sieht man im Gesetz den 
Betrag auf einen Blick. Die Frage mit den Lai-
enpredigern: Das ist immer das Problem von 
Grenzen, sie haben immer etwas grundsätzlich 
Willkürliches, man findet immer einen Fall, in 
dem jemand CHF 2'500 oder CHF 3'000 oder 
CHF 3'500 im Jahr verdient, und dann muss 
man halt sagen, daran muss man sich jetzt 
halten. Gerade bei Laienpredigern mit vielen 
Einsätzen im Jahr sollte man eigentlich öffent-
lich-rechtlich anstellen, das wäre die richtige 
Form, vor allem, wenn man es planen kann. 
Aber das müssen Sie schlussendlich entschei-
den, ob Sie CHF 2'700 oder CHF 2'300 wollen. 
Nun noch zur Frage von Rolf Arnold bezüglich 
Grundlagenirrtum: Du hast auf §53 Absatz 1 
Ziffer 2 DLD verwiesen, so habe ich es ver-
standen. Diese Ziffer nimmt auch Bezug auf 
die vorangestellte Ziffer 1bis, und meiner Mei-
nung nach besteht da kein Grundlagenirrtum. 
Es gibt Fälle, wo jemand eine Lohnzahlung hat 
von 180 Tagen, also sechs Monaten, danach 
greift die Versicherung. Die 90 Tage beziehen 
sich auf die Lohnfortzahlung für 65-Jährige 
und Ältere.“ 
 

Lutz Fischer, Synodepräsident: „Rolf Arnold 
meldet sich nochmals, hatte aber schon zwei 
Voten. Klärt ihr dies kurz bilateral? Wir machen 
eine kurze Unterbrechung für einige Minuten.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Tut mir leid, 
die Unterbrechung ging etwas länger als ge-
plant, dafür haben wir eine Lösung. Catherine 
Berger sagt euch, wie der Stand ist, und wie 
es zu verstehen ist. Dann wird auch das, was 
Rolf Arnold gesagt hat, protokolliert und gehört 
zum Beschluss dazu. Dann haben wir auf-
grund dieses Wissens den Beschluss so gefällt 
und können sagen, so ist gemeint, was im 
Reglement steht.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Ich konnte 
nun nachvollziehen, was Rolf Arnold gesagt 
hat und denke, es hat mit meinem Votum zu 
tun, das missverständlich war. Die Situation ist 
folgende: Wenn eine Person krank ist, erhält 
sie 720 Tage Entschädigung, ein Teil ist Lohn 
und danach kommt die Krankentaggeldversi-
cherung zum Zug. Bei Personen über 65 Jah-
ren entschädigen die Krankentaggeldversiche-
rungen bis maximal zum 180. Tag nach dem 
Unfall- oder Krankheitsereignis. Das heisst, 
wenn jemand krank ist und unter 65 Jahre alt 
ist, dann werden die ersten 180 Tage von der 
Kirchgemeinde oder der Landeskirche bezahlt 
und die verbleibenden 550 Tage werden von 
der Krankentaggeld- oder Unfallversicherung 
bezahlt. (Rolf Arnold nickt zustimmend.) Bei 
den 65-Jährigen und Älteren gilt Folgendes: 
Erstens ist die Kirchgemeinde frei, ob sie für 
sie eine Krankentaggeldversicherung ab-
schliesst, und wenn sie eine abgeschlossen 
hat, dann werden die ersten 90 Tage von der 
Kirchgemeinde bezahlt – das ist die soge-
nannte Lohnfortzahlungspflicht – und die zwei-
ten 90 Tage (180-90=90) werden von der 
Krankentaggeldversicherung bezahlt. Ich habe 
dies missverständlich ausgedrückt in meinem 
Votum, aber wenn man die Bestimmungen 
liest, bilden sie genau das ab, was ich jetzt ge-
sagt habe. Ich entschuldige mich dafür, dass 
es da Unklarheiten gab, aber lieber sicher 
sein. Danke fürs Warten.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke für 
diese Erläuterungen. Gibt es noch Fragen oder 
Wortmeldungen?“ 
 
Martin Richner, Kirchgemeinde Koblenz: „Ge-
schätzte Anwesende. Die Ausführungen zum 
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Thema Grenze bei CHF 2'300 haben mich 
nicht ganz befriedigt, und ich muss einfach 
feststellen, dies betrifft nicht nur die Laienpre-
digerinnen und Laienprediger, sondern wir sind 
auf der gleichen Liste wie die pensionierten 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die auch Stellvertre-
tungen machen. Ihr müsst mal Henry Sturcke 
fragen, er hält einige Gottesdienste pro Jahr in 
Klingnau und Tegerfelden. Das gelebte Jahr 
steht erst Ende Jahr fest, und Anfang Jahr 
kann man es noch nicht definitiv wissen, wie 
viele Gottesdienste man hat. Ich habe hier ei-
nen einfachen Vorschlag: «Der Betrag von 
CHF 2'300 ist in allen Paragrafen dieses Trak-
tandums auf CHF 3'000 zu erhöhen.» In der 
Wirtschaft spricht man von Lean-Management, 
und dies heisst, man macht die Dinge so ein-
fach wie möglich. Lasst unnötige Sachen weg. 
Wenn wir nun jedes Jahr neue Verträge ma-
chen müssen, dann ist das ein Zusatzaufwand 
für die Kirchenpflegen, den wir meiden sollten. 
Ich denke, mit diesen CHF 3'000 haben wir 
doch immer noch eine genügend tiefe 
Schwelle, dass zum Beispiel Katechetinnen 
und alle jene, die viel arbeiten, wie auch Sigris-
tinnen und Gärtner, abgedeckt sind. Deshalb 
mein Antrag.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Martin 
Richner. Gibt es weitere Wortmeldungen? 
Möchte der Kirchenrat noch etwas sagen? Der 
Antrag bezieht sich auf keinen bestimmten Pa-
ragrafen, sondern auf alle, in denen der Betrag 
2'300 vorkommt.“ 
 
 
Antrag Richner 
Der Betrag von CHF 2'300 ist in allen Paragra-
fen auf CHF 3'000 zu erhöhen. 
 
Abstimmung 
Der Antrag wird mit 38 Ja-Stimmen und 
77 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
 

Antrag 1 Kirchenrat 
1. Die Synode beschliesst 

a. die Teilrevision des Dienst- und Lohn-
reglements für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Landeskirchlichen 
Dienste sowie den Kirchenrat (DLR, 
SRLA 4.1-1) 

b. die Teilrevision des Dienst- und Lohn-
reglements für die ordinierten Dienste 
(DLD, SRLA 4.2-1) 

c. die Teilrevision des Dienst- und Lohn-
reglements für nicht ordinierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (DLM, SRLA 
4.2-3) 

 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 1 des Kirchenrats 
mit wenigen Enthaltungen zu. 
 
 
Antrag 2 Kirchenrat 
Diese Änderungen treten am 1. Januar 2025 in 
Kraft. 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 2 des Kirchenrats 
mit einer Enthaltung zu. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode stimmt dem gesamten Geschäft 
des Kirchenrats mit einer Enthaltung zu. 
 
 
 
2024-0066 P1.0 
 
 
Armeeseelsorge. Implementierung in die 
Rechtsordnung 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu Traktandum 11. Für die GPK spricht Chris-
tian Vogt.“ 
 
Christian Vogt, Kirchgemeinde Frick, für die 
GPK: „Sehr geehrter Präsident, werte Mitglie-
der des Kirchenrats, geschätzte Synodale. Die 
GPK empfiehlt, auf die Vorlage zur Implemen-
tierung der Armeeseelsorge in die Rechtsord-
nung einzutreten und diese anzunehmen. 
Diese Vorlage passt die seit 1883 bestehende 
Praxis der veränderten Struktur sowohl bei der 
Kirche wie auch dem Staat an und verankert 
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die bewährte Armeeseelsorge rechtlich. Für 
die Kirchgemeinden ändert sich de facto kaum 
etwas, da die Regelung den bisherigen Kon-
sens festhält. Der Dienst in der Armeeseel-
sorge wird schon heute von vielen Pfarrperso-
nen aus Kirchgemeinden übernommen. Fra-
gen hat § 56 Abs. 5 DLR bzw. § 41 Abs. 1 
DLD aufgeworfen. Aus Kreisen der Armeeseel-
sorge hörten wir, dass die 15 Diensttage eher 
die untere Erwartung seien, und daher eher 
20 Diensttage als Grenze angezeigt wären. Es 
handelt sich jedoch um eine Soll-Formulierung. 
Soll heisst nicht, dass es so sein muss. Die Ar-
mee hat den Wert der Seelsorge erkannt und 
will – so hört man aus gut unterrichteten Krei-
sen – die Seelsorge sogar eher noch aus-
bauen. Dies ist im Sinne der Kirche und sollte 
durch eine entsprechend grosszügige Ausle-
gung dieser Soll-Regelung ermöglicht werden. 
Denn die Seelsorge ist ein Erfolgsmodell und 
ein Aushängeschild der Kirche! Die Armee 
schätzt den Wert gut ausgebildeter Seelsorge-
rinnen und Seelsorger hoch ein. Viele unserer 
Seelsorgerinnen und Seelsorger haben sich 
freiwillig weitergebildet, teils bis hin zu akade-
mischen Abschlüssen. Sie durchlaufen an-
spruchsvolle Fortbildungen in Seelsorgeme-
thoden wie CPT, LOS oder Systemische Seel-
sorge, deren Qualität und Wirksamkeit wissen-
schaftlich belegt sind. Im Gespräch mit ihnen 
erfahren junge Menschen Unterstützung in 
schwierigen Situationen und entwickeln neue 
Perspektiven. Unsere Armeeseelsorgerinnen 
und Armeeseelsorger sind gut ausgebildete 
Beraterinnen und Berater. Das macht ihren 
Dienst auch für kirchenferne Armeeangehörige 
bedeutsam. 
Zu den finanziellen Auswirkungen ist festzuhal-
ten: Es besteht eine Differenz zwischen maxi-
maler EO-Entschädigung und effektivem Lohn 
einer Pfarrperson. Dadurch kann es vorkom-
men, dass eine Kirchgemeinde die Armeeseel-
sorge in geringem Masse mitträgt, wenn der 
Dienst in die Arbeitszeit fällt. Es können also 
sehr wohl Kosten entstehen – hier könnte die 
Botschaft zur Vorlage missverstanden werden. 
Es ist wohl gemeint: Die Änderungen verursa-
chen für die Landeskirche und die Kirchge-
meinden keine zusätzlichen oder neuen Kos-
ten. Dies soll und darf aber nicht gegen die 
Vorlage sprechen. Die Implementierung schafft 
in diesem Bereich Rechtssicherheit. Die Ar-
meeseelsorge ist ein wichtiger Beitrag zum 
Wohl unserer Gesellschaft, und wir als Kirche 
können und dürfen stolz auf dieses 

Engagement sein. Daher empfehle ich im Na-
men der GPK: Treten Sie auf diese Vorlage 
ein, und stimmen Sie ihr zu. Damit sichern wir 
eine Tradition, die den Dienst an unserem 
Land stärkt. Besten Dank.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Chris-
tian Vogt. Für den Kirchenrat hat Catherine 
Berger das Wort.“ 
 
Catherine Berger, Kirchenrätin: „Liebe Syno-
dale, die Armeeseelsorge ist ein Dienst, den 
es schon seit 1883 gibt. Damals hiess er Feld-
predigerdienst. Die Armeeseelsorge wird vom 
Bund – Departement Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport (VBS) – organisiert, sie 
ist Teil der Armee und steht allen Armeedienst-
leistenden zur Verfügung, wenn es ihre Situa-
tion erfordert. Christian Vogt hat dies sehr 
schön ausgeführt. Es ist wirklich eine wichtige 
Arbeit. Seit 2020 stellen nicht nur die Landes-
kirchen Armeeseelsorgerinnen und Armee-
seelsorgerinnen, sondern auch andere Religi-
onsgemeinschaften. Der Bund hat mit diesen 
Religionsgemeinschaften einen sogenannten 
Partnerschaftsvertrag abgeschlossen. Ver-
tragsnehmerin auf reformierter Seite sind nicht 
alle reformierten Landeskirchen einzeln, son-
dern die Evangelisch-reformierte Kirche 
Schweiz (EKS). Dies hat die Synode der EKS 
letztes Jahr zum Anlass genommen, einheitli-
che Qualitätsstandards für die Empfehlung von 
reformierten Personen als Armeeseelsorgende 
zu beschliessen. Gleichzeitig wurde auf Ebene 
EKS ein einheitlicher Rekrutierungsprozess 
festgelegt. Aufgrund dieser neuen Gegeben-
heiten ist unsere Rechtsordnung in Bezug auf 
die Mitwirkung der Landeskirche bei der Rek-
rutierung der Armeeseelsorgenden anzupas-
sen. Diese Anpassungen betreffen wiederum 
alle drei Personalreglemente und die Kirchen-
ordnung. Sie finden die Anpassungen im Ein-
zelnen in ihren Unterlagen. Konkret handelt es 
sich dabei um die folgenden drei Themen: 
Erstens eine Selbstverpflichtung der Refor-
mierten Landeskirche Aargau, die EKS bei der 
Rekrutierung von Mitarbeitenden bei der Ar-
meeseelsorge zu unterstützen (vgl. neu § 87a 
KO). 
Zweitens eine Empfehlung zuhanden der Kir-
chenpflegen, dass die Tätigkeit in der Armee-
seelsorge in angemessenem Umfang wahrge-
nommen werden kann. Da sind die empfohle-
nen 15 Tage pro Jahr erwähnt. Dies betrifft 
den Fall eines sogenannt «normalen» 
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Wiederholungskurses. Wenn ein Armeeseel-
sorgender das ganze Jahr über eine RS oder 
Unteroffiziersschule begleitet, dann gibt es 
Fälle, wo es mehr als 15 Tage braucht. Unser 
Input ist folgender: Wenn es jemand hat, der 
mehr als 15 Tage leistet, dann soll er die 
Kirchgemeinde frühzeitig darüber informieren, 
damit sie planen kann. Wenn eine Kirchge-
meinde sagt, dies stimmt für uns nicht, dann ist 
es so. Uns ist wichtig, dass die 15 Tage sicher-
gestellt werden. Dort, wo in Ausnahmefällen 
das Engagement grösser ist, bin ich auch der 
Meinung, wäre es schön, wenn die Kirchge-
meinden mehr geben würden. In Wohlen und 
in anderen Kirchgemeinden, wo wir bewährte 
Armeeseelsorgerinnen und Armeeseelsorger 
haben zum Beispiel. Die Empfehlung von 
15 Tagen ist gegen oben offen. 
Drittens eine Bestimmung, wonach der Er-
werbsersatz an die Arbeitnehmenden geht, so-
fern sie die Armeeseelsorge vollumfänglich in 
ihrer Freizeit leisten. Fallen dennoch Stellver-
tretungskosten an, gehen diese zu Lasten der 
Dienstnehmenden. Bei Teilzeitanstellungen 
können obligatorische Dienste ein willkomme-
ner Nebenerwerb sein. Dies lässt sich gut mit-
einander vereinbaren, muss aber geplant wer-
den. Der Kirchenrat erachtet die vorgeschla-
gene Änderung der Rechtsordnung als ausge-
wogen und ersucht Sie höflich um Zustimmung 
zu den beantragten Änderungen.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Cathe-
rine Berger. Ist Eintreten bestritten?“ 
 
Eintreten ist beschlossen. 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zur Diskussion. Die erste Wortmeldung kommt 
von Raffael Sommerhalder. Für weitere Wort-
meldungen könnt ihr euch jetzt bereits melden, 
dann können wir eine Liste führen.“ 
 
Raffael Sommerhalder, Kirchgemeinde Gräni-
chen: „Lieber Präsident, lieber Kirchenrat, liebe 
Synode. Ich bin selber seit dem Jahr 2018 Ar-
meeseelsorger in der Genie-RS in Brugg. Ich 
mache dies gern, aus den erwähnten Grün-
den. Ich bin dort auch Teil eines interkonfessi-
onellen Teams, zusammen mit jemandem aus 
einer Freikirche und jemandem aus der musli-
mischen Gemeinschaft. Ich begrüsse sehr, 
dass der Kirchenrat gemeinsam mit uns den 
Mecano der EKS umsetzen möchte und die 
Armeeseelsorge entsprechend fördern. Mit der 

Empfehlung der 15 Tage habe ich aber durch-
aus etwas Mühe. Denn, so wie es jetzt formu-
liert ist, ist es eine Deckelung nach oben. 
Wenn auch nur eine Empfehlung, wenn ich 
auch keine rechtlichen Konsequenzen zu spü-
ren bekomme, es ist eine Deckelung nach 
oben. Ich beantrage deshalb, dass wir diese 
aus den folgenden Gründen streichen: Ers-
tens: Die EKS schreibt dies in ihrer Empfeh-
lung so nicht vor. Sie erwähnt die 15 Tage-
Grenze mit dem Disclaimer «beispielsweise», 
danach kommt noch etwas zum Pensum, was 
wir auch nicht umsetzen in dieser Vorlage. 
Zweitens: Die Armee selber empfiehlt nicht 
höchstens 15 Diensttage, sondern mindestens 
15 Diensttage. Dies hat auch damit zu tun, 
dass die Armee eigentlich vorsieht, dass jeder, 
der in der Armee Dienst leistet, mindestens 
15 Diensttage leisten müsste, um nicht Wehr-
pflichtersatz zahlen zu müssen. Dies ist für Ar-
meeseelsorgende meistens nicht so relevant, 
weil die meisten ihre Wehrpflicht bereits erfüllt 
haben und somit nicht zur Kasse gebeten wür-
den. Aber es ist die armeeinterne Regelung, 
dass jeder 15 Diensttage leisten müsste. Drit-
tens: Ich halte 15 Tage nicht für einen ange-
messenen Umfang. Ich selber, habe ich das 
Gefühl, mache für meine RS eigentlich nur das 
Minimum, dazu gehören Rapporte, Theorien 
und vor allem Seelsorgegespräche, wo ich jun-
gen Menschen in ihren Problemen begegne, 
ihnen helfe und ihnen neue Perspektiven er-
öffne. Ich komme da regelmässig über die 
15 Diensttage, und ich kann dies im Voraus 
der Kirchenpflege auch nicht sagen, da sie 
über ein halbes Jahr laufend zusammenkom-
men. Ich müsste also ab einem gewissen Teil 
– wenn ich diese Empfehlung einhalten wollte 
– Gespräche an andere abgeben. Dies sind 
bei mir halt der Muslim und der Freikirchler. 
Wir als Reformierte würden da ein schlechtes 
Bild abgeben, denn wir würden uns da schlicht 
zurückbinden. Ich sehe als weiteren Punkt 
nicht ein, was diese Obergrenze eigentlich 
bringen soll. Im Moment gibt es ja auch keine 
Begrenzung, und ich sehe nicht, dass dies ir-
gendwo zu erheblichen Problemen geführt 
hätte. Zu viele Militäreinsätze von Pfarrerinnen 
und Pfarrer sind kein erhebliches Problem. Im 
Moment sind es auch nur sieben Armeeseel-
sorgende aus der Reformierten Landeskirche 
Aargau, davon ist einer nicht im Kirchendienst 
tätig, das ist nämlich der oberste, der Chefar-
meeseelsorger, Pfarrer Samuel Schmid, der 
nur für die Armee arbeitet. Betroffen sind also 
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sechs Kirchgemeinden. Wenn es dann einmal 
Probleme gäbe, könnte der Kirchenrat immer 
noch gezielte Massnahmen entwickeln und 
uns diese vorlegen, wenn sie nicht sogar 
schon auf dem Verordnungsweg umsetzbar 
sind. In der momentan sehr überschaubaren 
und praktisch problemfreien Situation finde ich 
diese Deckelung von 15 Diensttagen – auch 
wenn es nur eine Empfehlung ist – unverhält-
nismässig. Schlussendlich, für alle, die eine 
Deckelung wollen: Die gute Nachricht ist, dass 
es diese bereits gibt. Die Armee hat selber 
eine, sie liegt bei 37 Diensttagen. Ich verstehe 
also nicht, weshalb wir diese künstlich mehr 
als halbieren, wenn es sie schon gibt. 
Ich beantrage deshalb, dass man auf die 15 
Tage-Deckelung verzichtet. Sie dient den hilfe-
suchenden Menschen nicht, bindet unsere gut 
ausgebildeten Leute unnötig zurück, gibt ein 
schlechtes Bild von unserer Kirche ab und 
schafft insgesamt mehr Probleme als sie löst. 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Raf-
fael Sommerhalder. Gibt es Wortmeldungen 
zum Antrag oder überhaupt zum Geschäft? 
Wir kommen zur Abstimmung.“ 
 
 
Antrag Sommerhalder 
Die Empfehlung «Die Dienstzeit soll 15 Tage 
pro Jahr nicht überschreiten.» wird gestrichen, 
und zwar aus den Anträgen zu DLR § 56 Abs. 
5, DLD § 41 Abs. 5 und DLM § 47 Abs. 5. 
 
Abstimmung 
Der Antrag wird mit 4 Gegenstimmen und we-
nigen Enthaltungen grossmehrheitlich ange-
nommen. 
 
 

Antrag 1 Kirchenrat 
1. Die Synode beschliesst 

a. die Teilrevision der Kirchenordnung 
(KO, SRLA 1.2-1); 

b. die Teilrevision des Dienst- und Lohn-
reglements für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Landeskirchlichen 
Dienste sowie den Kirchenrat (DLR, 
SRLA 4.1-1); 

c. die Teilrevision des Dienst- und Lohn-
reglements für die ordinierten Dienste 
(DLD, SRLA 4.2-1); 

d. die Teilrevision des Dienst- und Lohn-
reglements für nicht ordinierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (DLM, SRLA 
4.2-3). 

 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 1 des Kirchenrats 
mit der zuvor beschlossenen Anpassung ein-
stimmig zu. 
 
 
Antrag 2 Kirchenrat 
Diese Änderungen treten am 1. Januar 2025 in 
Kraft. 
 
Abstimmung 
Die Synode stimmt Antrag 2 des Kirchenrats 
einstimmig zu. 
 
 
Schlussabstimmung 
Die Synode stimmt dem gesamten Geschäft 
des Kirchenrats einstimmig zu. 
 
 
 
2024-0067 W1.0 
 
 
Motion von Sandra Campacci und Andrea 
Frei vom 17.09.2024 betreffend Senkung 
des Zentralkassenbeitrags auf 1,8% 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu drei Motionen. Als erstes die Motion von 
Sandra Campacci und Andrea Frei. Gerne 
sage ich für diejenigen, die mit den parlamen-
tarischen Gepflogenheiten nicht so vertraut 
sind, etwas zum Vorgehen. Dies gilt für alle 
Motionen. Motionäre und Motionärinnen haben 
als Erstes Gelegenheit, zur Motion Stellung zu 
nehmen, danach der Sprecher oder die 
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Sprecherin des Kirchenrats. Wenn letzterer 
bzw. letztere bereit ist, die Motion entgegenzu-
nehmen und es aus der Versammlung keinen 
Widerspruch dagegen gibt, gilt die Motion als 
überwiesen. Wird die Motion bestritten, ist die 
Diskussion eröffnet, egal ob vom Kirchenrat 
oder der Synode bestritten. Anders als zum 
Beispiel im Grossen Rat ist eine Motion für den 
Kirchenrat nicht bindend. Er kann auch einen 
abweichenden Antrag stellen, wenn er dies 
möchte. Weil ich im Sinn habe, mich an dieser 
Diskussion zu beteiligen – falls sich nicht 
schon der Kirchenrat oder sonst jemand gegen 
die Entgegennahme dieser Motion ausspricht 
–, gebe ich die Verhandlungsführung an mei-
nen Vizepräsidenten, Dieter Gerster, ab.“ (Lutz 
Fischer setzt sich ins Plenum.) 
 
Dieter Gerster, Synodevizepräsident: „Ich darf 
die Motionärinnen bitten, zur Motion Stellung 
zu nehmen.“ 
 
Sandra Campacci, Kirchgemeinde Rein: „Ge-
schätzter Vizesynodepräsident, geschätzter 
Kirchenrat, liebe Synodale. An der Kirchge-
meindeversammlung wurde uns von den 
Kirchgemeindemitgliedern der schriftliche Text, 
den Sie vorliegen haben, eingereicht. Sie ha-
ben uns den Auftrag gegeben, dass wir dies 
als Motion für die Synode formulieren sollen. 
Angesichts der immer knapper werdenden Fi-
nanzen, sei es durch Austritte, sei es durch die 
Lohnerhöhungen von diesem Jahr, sei es 
durch den Teuerungsausgleich im nächsten 
Jahr, haben die Mitglieder gut hingeschaut bei 
der Rechnung und beim Budget. Sie haben 
festgestellt, wie sich der Zentralkassenbeitrag 
zusammensetzt. Wir zahlen rund 16% unserer 
Steuereinnahmen an die Landeskirche, und 
rund 4% gehen an die Einwohnergemeinden 
für das Inkasso unserer Steuern. Nach der 
Zahlung der Löhne und Sozialleistungen bleibt 
nicht mehr viel Spielraum für das kirchliche Le-
ben. Das heisst, wir werden über kurz oder 
lang weitere Stellen streichen müssen, und 
dies bewirkt dann wiederum eine weitere Re-
duktion des kirchlichen Lebens, sprich wir wer-
den den Leuten immer weniger helfen oder 
beistehen können. Für uns sind die kirchlichen 
Beziehungen zu den Leuten sehr wichtig, und 
wir denken, dort dürfen wir nicht nachlassen 
und nicht nachgeben. Wir wissen, dass natür-
lich auch die Landeskirche unter der finanziel-
len Situation der nächsten Jahre leiden wird. 
Wir sind uns bewusst, dass unsere Motion 

wahrscheinlich wenig Chancen hat, aber uns 
war es wichtig, dass wir unsere Kirchenmitglie-
der trotzdem ernst nehmen und diese Motion 
mitnehmen. Danke vielmals.“ 
 
Dieter Gerster, Synodevizepräsident: „Herzli-
chen Dank für diese Erläuterungen zur Motion. 
Ich gebe Christoph Weber-Berg vom Kirchen-
rat das Wort.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Geschätzter Vizepräsident, geschätzte Syno-
dale, geschätzte Motionärinnen. Es wird Sie 
nicht erstaunen, dass der Kirchenrat diese Mo-
tion nicht entgegennimmt und sie der Synode 
nicht zur Überweisung empfiehlt. Dem Kir-
chenrat ist sehr bewusst, dass die finanzielle 
Führung von Kirchgemeinden in den letzten 
Jahren herausfordernder geworden ist. Wir ha-
ben einen grossen Respekt und eine grosse 
Anerkennung für das, was in Ihren Kirchge-
meinden in diesem Zusammenhang von Kir-
chenpflegerinnen und Kirchenpflegern und Mit-
arbeitenden gleichermassen geleistet wird. Der 
Spardruck ist überall schmerzlich spürbar, und 
auch wenn man jeden Franken zweimal um-
dreht, ausgeben kann man ihn nur einmal. 
Diese Herausforderung verbindet uns alle: 
Kirchgemeinden und Landeskirche, wir sitzen 
alle im gleichen Boot. Das Geld, das von den 
Kirchgemeinden in die Zentralkasse eingezahlt 
wird, ist Steuergeld von den Mitgliedern unse-
rer Kirche. Es ist nicht das Geld der Kirchge-
meinden, und es ist nicht das Geld der Lan-
deskirche; es ist Geld, das uns von unseren 
Mitgliedern treuhänderisch anvertraut ist, damit 
wir im Kanton Aargau evangelisch-reformiertes 
kirchliches Leben ermöglichen. Dies ist unser 
gemeinsames Ziel. Kirchgemeinden und Lan-
deskirche (im Sinne von Landeskirchlichen 
Diensten) ermöglichen zusammen evange-
lisch-reformiertes Kirche-Sein im Kanton Aar-
gau. Mir scheint, dass dieses gemeinsame Ziel 
hier fast ein wenig unter die Räder kommen 
könnte, wenn man diese Motion überweisen 
würde. Es würde vergessen gehen, dass die 
Landeskirche Rahmenbedingungen schafft für 
die Kirchgemeinden und gewährleistet, dass 
sie ihren Auftrag erfüllen können. Darum rin-
gen wir in jeder Synodesitzung, mal bei die-
sem, mal bei jenem Thema. Sie, geschätzte 
Synodale, Sie sind das oberste Organ der Lan-
deskirche, wie wir heute Morgen vom Juristen 
der Berner Landeskirche, Christian Tappen-
beck, gehört haben. Die Landeskirche, das 
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sind Sie, das sind wir alle zusammen. Das ist 
nicht die Kirchgemeinde auf der einen Seite 
und die Landeskirche in Aarau auf der anderen 
Seite. Wir sind es zusammen. Sie als Parla-
ment schaffen Rahmenbedingungen dafür, 
dass die Landeskirche funktionieren kann. Die 
Landeskirchlichen Dienste arbeiten in Ihrem 
Auftrag. Darum wäre es eine Illusion, zu glau-
ben, dass es den Kirchgemeinden besser ge-
hen würde, wenn man bei der Landeskirche 
zum Kahlschlag ansetzt. Denn nichts anderes 
als das wäre eine solche Reduktion. Im Ge-
genteil, die Folge wäre die Aufkündigung der 
Solidarität innerhalb unserer Landeskirche, 
auch unter den Kirchgemeinden. Liebe Syno-
dale, da wo jeder und jede für sich schaut, da 
ist nicht Kirche. Wir stehen vor herausfordern-
den Zeiten, und jetzt müssen wir näher zusam-
menrücken. Wir müssen zusammenstehen 
und uns zusammen auf den Weg machen und 
nicht Gräben aufreissen zwischen Kirchge-
meinden untereinander und zwischen Kirchge-
meinden und der Landeskirche. Wir sind mitei-
nander Kirche. Wenn jede Kirchgemeinde für 
sich schaut und sagt: «Ja, bei uns geht es ja 
noch, und die Landeskirche braucht es ja ei-
gentlich nicht.» Das wäre eine Täuschung. 
Wer hilft, wenn man merkt, es geht nicht 
mehr? Das ist im Übrigen nicht Zukunftsmusik; 
es gibt Kirchgemeinden, wo man jetzt merkt, 
es geht eigentlich nicht mehr. Da sind wir da 
für diese Kirchgemeinden. Finanziell können 
wir zwar praktisch nichts machen, aber wir 
können diese Gemeinden unterstützen. Unter-
schätzen Sie es nicht, die Landeskirche ist da 
für die Kirchgemeinden, auch und gerade, 
wenn es ihnen schlecht geht. Kirchgemeinden, 
denen es schlecht geht, haben in der Regel ei-
nen hohen Steuerfuss, zum Beispiel 23% oder 
25% – und nicht zum Beispiel 16%. Wenn man 
einen hohen Steuerfuss hat, das müssen Sie 
auch wissen, dann ist der Prozentsatz des 
Geldes, das man nach Aarau schickt, tiefer. 
Rein, habe ich jetzt gehört, schickt 16% an die 
Zentralkasse. Eine Kirchgemeinde mit 25% 
Steuerfuss schickt weniger. Einfach dass man 
diesen Zusammenhang zur Kenntnis nimmt. 
Nur wer einen tiefen Steuerfuss hat, zahlt ver-
hältnismässig viel in die Zentralkasse. Das ist 
eine Form von Solidarität. Ich habe es gesagt, 
angenommen, die Motion würde umgesetzt, 
wäre es wie ein Kahlschlag. Ich kann es Ihnen 
vorrechnen – ich merke, ich muss ein wenig 
schneller reden, da ich nur zehn Minuten habe 
– aber es geht um etwas Wichtiges, nicht nur 

wegen der Motion, auch insgesamt ist mir dies 
ein Anliegen. Ich rechne es rasch vor: 2,3% 
vom 100%-Steuersoll haben wir vorhin ent-
schieden. Das sind CHF 8,75 Millionen nächs-
tes Jahr. Eine Reduktion von 2,3% auf 1,8% 
würde eine Reduktion für die Landeskirche um 
21,7% oder CHF 1,9 Mio. bedeuten. Auf der 
anderen Seite: eine durchschnittliche Kirchge-
meinde mit 1'900 Mitgliedern, 20% Steuerfuss, 
CHF 950'000 Steuerertrag, da liegt der Zent-
ralkassenbeitrag mit 2,3% bei CHF 110'000. 
Wenn man auf 1,8% senken würde, dann 
würde diese Kirchgemeinde CHF 24'500 spa-
ren, das ist ein rechter Betrag. Aber auf das 
Gesamtbudget der Kirchgemeinde sind es 
2,5%. Das heisst also, bei den Kirchgemein-
den eine Entlastung von 2,5% und bei der Lan-
deskirche ein Kahlschlag von 20% oder dar-
über. Der Schaden bei der Landeskirche ist 
fast zehnmal grösser als bei einer durch-
schnittlichen Kirchgemeinde. Die Folge: Die 
Landeskirche müsste hauptsächlich beim Per-
sonal sparen, weil ein rechter Betrag unserer 
Ausgaben gebunden ist. Alles, was wir ins 
schweizerische System zahlen – Rolf Fäs hat 
es im Zusammenhang mit dem Budget und Fi-
nanzplan gesagt –, ist gebunden. Wir kämpfen 
auf politischer Ebene, dass sich diese Beiträge 
senken, aber es geht nicht von heute auf mor-
gen. Es ist ein Ringen mit den anderen Lan-
deskirchen, die sagen, wir haben auch weniger 
Geld. Wir müssten also vor allem beim Perso-
nal sparen, vor allem bei den Gemeindediens-
ten, den Gesamtkirchlichen Diensten und der 
Seelsorge und den Kantonalen Diensten, weil 
wir in der ökumenisch verantworteten Seel-
sorge ja auch vertraglich gebunden sind. Die 
Folge davon: Wir könnten schwache Kirchge-
meinden nicht mehr unterstützen, wir könnten 
praktisch keine Dienstleistungen mehr für 
Kirchgemeinden erbringen. Keine innovativen 
Projekte, keine Jugendarbeit mehr unterstüt-
zen, keine diakonischen Projekte, es gäbe 
auch den Innovationsfonds bald nicht mehr, 
keine Medienstelle, Palliative Care müssten 
wir streichen, wir könnten den Finanzausgleich 
nur noch leisten, bis der Fonds leer ist, danach 
nicht mehr. Wir könnten keine Immobilienstif-
tung aufbauen, wir müssten eigentlich die Lan-
deskirchlichen Dienste auf die Kanzlei, den 
Rechtsdienst und die Finanzaufsicht zurück-
bauen. Ich möchte nicht den Teufel an die 
Wand malen, aber ich möchte Sie ermuntern, 
liebe Synodale, lesen Sie das a+o, lesen Sie 
dort, was die Landeskirchlichen Dienste alles 



Protokoll der Synode vom 27. November 2024 
 

180 

für Ihre Kirchgemeinde und für die Landeskir-
che insgesamt machen. Wir haben es im 
Budget gesehen, wir haben es im Finanzplan 
gesehen – darum kürze ich hier in meinem 
Manuskript ab – wir müssen sowieso sparen! 
Von diesem auf das nächste Jahr 
CHF 380'000, das entspricht 0,1% Zentralkas-
senbeitrag bei gleichbleibendem Beitrag der 
Kirchgemeinden. Von der Vergangenheit her: 
2012 bin ich zum Kirchenratspräsidenten ge-
wählt worden. 2013 war mein erstes ganzes 
Amtsjahr: Damals hatten wir noch mehr als 
CHF 10.5 Mio. in der Zentralkasse und nächs-
tes Jahr sind es noch CHF 8.7 Mio. Seit ich 
Präsident bin, ist einer von fünf Franken weg, 
und wir haben immer schwarze Zahlen ge-
schrieben! Wir haben immer gespart und sorg-
sam gehaushaltet, wie Sie es von uns erwar-
ten dürfen. Die kommenden Jahre werden her-
ausfordernd – und, Rolf Fäs hat es bereits ge-
sagt, wir haben einen Strategischen Aus-
schuss Finanzen gebildet –, wir planen Mass-
nahmen, und wir müssen da sauber austarie-
ren, wie wir die Synode einbeziehen können. 
Wir müssen schauen, dass wir nicht ein Mikro-
management haben oder politische Diskussio-
nen über Personal führen, was mehr Unruhe 
stiften wird als nützen. Aber wir werden be-
stimmt einen Weg finden. Wir müssen, trotz 
Sparmassnahmen, handlungsfähig und zu-
kunftsfähig bleiben. Die Landeskirche ist für 
die Kirchgemeinden da. Wenn Sie die Motion 
überweisen würden – auch in abgeschwächter 
Form – wäre dies ein wuchtiges Eigengoal für 
alle Kirchgemeinden. Wir brauchen eine hand-
lungsfähige Landeskirche in der Zukunft. Ich 
versichere Ihnen, wir werden weiterhin sparen. 
Darum: Arbeiten wir nicht gegeneinander, son-
dern miteinander, packen wir miteinander die 
Herausforderungen, die wir haben, an! Über-
nehmen wir gemeinsam Verantwortung für un-
sere Kirche im Aargau. Wir haben viel zu tun, 
und ich freue mich darauf! Vielen Dank.“ 
 
Dieter Gerster, Synodevizepräsident: „Danke, 
Christoph Weber-Berg. Das Prozedere – weil 
der Kirchenrat die Motion nicht entgegennimmt 
– ist nun, dass die Diskussion eröffnet wird. 
Angesichts der Zeit bitte ich, wenn neben Lutz 
Fischer, der eröffnet, noch weitere Votanten da 
sind, dass ihr bereits nach vorne kommt und 
hier Platz nehmt. So muss man nicht immer 
warten, bis jemand von seinem Platz nach 
vorne gekommen ist. Vielen Dank.“ 
 

Lutz Fischer, Kirchgemeinde Wettingen-Neu-
enhof: „Geschätzter Vizepräsident, liebe Da-
men und Herren des Kirchenrats, geschätzte 
Synodale, liebe Motionärinnen. Die Motion 
zeigt aus meiner Sicht, was wir eigentlich alle 
wissen: Der finanzielle Spielraum der Kirchge-
meinden wird enger. Die Mitgliederzahlen ge-
hen seit Jahrzehnten zurück und damit etwas 
verzögert auch die finanziellen Möglichkeiten. 
Etliche Kirchgemeinden stehen nun an diesem 
Punkt. Aus meiner Sicht ist es nur eine Frage 
der Zeit, bis die erste Kirchgemeinde – Chris-
toph Weber-Berg hat es angetönt – vielleicht 
nicht mehr liquid ist oder zahlungsunfähig wird 
oder zumindest überfordert ist mit dem, was 
ansteht. Es braucht also Lösungen. Die Mit-
glieder der Kirchgemeinde Rein, die euch die 
Motion mitgegeben haben, liebe Motionärin-
nen, die machen es sich aus meiner Sicht zu 
einfach. Das Problem soll an die Landeskirche 
abgeschoben werden, so nach dem Motto, sol-
len diese doch schauen, wo sie sparen kön-
nen. Die Landeskirche hat aber bereits jetzt 
die gleichen finanziellen Probleme, wie die 
Kirchgemeinden. Wir haben es bei der Diskus-
sion über die Präsenz an den Kantonsschulen 
und auch beim Finanzplan gesehen, und 
Christoph Weber-Berg hat uns gerade eben 
verdeutlicht, was das heisst. Eine Reduktion 
des Zentralkassenbeitrags kann aus diesem 
Grund aus meiner Sicht keine Lösung sein, zu-
mal – auch dies wurde gerade gesagt – in den 
nächsten Jahren immer mehr Kirchgemeinden 
Unterstützung der Landeskirche brauchen wer-
den. Nicht unbedingt finanziell, doch der Bera-
tungsbedarf ist hoch. Wir sind als Kirchge-
meinden auf eine funktionsfähige Landeskir-
che angewiesen. Der Kirchgemeinde Rein und 
allen anderen Kirchgemeinden empfehle ich 
dringend: Sucht nachhaltigere Lösungen, an-
statt bei der Landeskirche ein noch grösseres 
Problem zu verursachen, die eigenen Heraus-
forderungen hingegen nicht anzupacken und 
auf die lange Bank zu schieben. Eine Senkung 
des Zentralkassenbeitrags wird ja nicht die Lö-
sung bringen, sondern die Notwendigkeit einer 
Lösung vielleicht ein bisschen nach hinten 
schieben. Ich empfehle deshalb dringend, die 
Überweisung dieser Motion abzulehnen. 
Danke.“ 
 
Rolf Arnold, Kirchgemeinde Mellingen: „Ich 
habe eine Bitte in diesem Ganzen. Die finanzi-
elle Situation, es wurde bereits mehrmals ge-
sagt, ist bei den Kirchgemeinden nicht anders, 
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bei uns sind zwei Drittel gebundene Ausgaben 
und ein Drittel für das kirchliche Leben. Seit 
2012 ist das Steuersubstrat um etwa 20% zu-
rückgegangen. Da sind wir alle im gleichen 
Boot. Was mich aber aus meiner beruflichen 
Tätigkeit stört, und da bitte ich das strategi-
sche Organ, nehmt doch bitte das Gespräch 
mit dem Kanton auf bezüglich Gemeindesteu-
erbezugskosten. Ich habe aus dem Berufsle-
ben den direkten Vergleich. Wenn man Lohn-
abrechnungen macht und quellensteuerpflich-
tige Löhne hat, dann treibt der Arbeitgeber für 
den Kanton diese Steuer ein. Dafür wird er 
entschädigt. Dies war früher auch ca. 4%, 
dann wurde es tiefer, unter anderem deshalb, 
weil der Bund oder die Steuerbehörden die 
elektronische digitale Lohnverarbeitung einge-
führt hat. Heute bewegt sich die Entschädi-
gung zwischen 0,5% und 1%. Mir ist nicht be-
kannt, dass auf den Gemeinden noch mit Kar-
teikarten und Brieftauben gearbeitet wird. Auch 
diese haben digitalisiert. Warum wir für diesen 
automatisierten Prozess der Steuererhebung 
immer noch gleich viel bezahlen müssen wie 
vor 20 Jahren, das leuchtet mir einfach nicht 
ein. Darum ist dies mein Anliegen als ein Ele-
ment dieses ganzen Pakets, sucht bitte das 
Gespräch mit dem Kanton, dass man da eine 
kantonale zeitgemässe Regelung findet.“ 
 
Dieter Gerster, Synodevizepräsident: „Danke, 
Rolf Arnold. Ich gebe das Wort kurz an Chris-
toph Weber-Berg, der dies beantworten 
möchte.“ 
 
Christoph Weber-Berg, Kirchenratspräsident: 
„Vielen Dank, Rolf Arnold. Vom Herzen her bin 
ich ganz bei dir. Ich kann dir nicht mehr genau 
sagen, wann das Gespräch bereits gesucht 
wurde, aber Tatsache ist, dass der Kanton 
nicht Ansprechpartner für dieses Thema ist. 
Dies wird nicht durch den Kanton geregelt, 
sondern es ist in der Autonomie der Gemein-
den, wieviel sie den Kirchgemeinden verrech-
nen. Es muss also jede Kirchgemeinde selber 
mit der politischen Gemeinde verhandeln. Wir 
haben auch schon mit der Gemeindeammän-
ner-Vereinigung und deren damaliger Präsi-
dentin Renate Gautschy das Gespräch in die-
sem Zusammenhang gesucht. Das Resultat 
war, dass in einigen Kirchgemeinden ein Ent-
gegenkommen allenfalls von 4% auf 3,5% 
oder so ähnlich, ich weiss es nicht mehr ge-
nau, stattgefunden hat. Wir würden es noch so 
gerne machen, wenn wir könnten, aber wir und 

der Kanton sind dazu nicht die richtigen Ge-
sprächspartner. Wir sind in diesem Thema ge-
bunden, aber ich möchte alle, die die Möglich-
keit haben, ermutigen: Klopft wieder einmal bei 
den politischen Gemeinden an. Rolf Arnold hat 
Argumente gebracht, die Tarife sind aus einer 
Zeit, als man mit Hängeregister und Karteikärt-
chen arbeiten musste, und jetzt ist es ein 
Mausklick.“ 
 
Dieter Gerster, Synodevizepräsident: „Danke. 
Wir kommen zurück zur eigentlichen Motion.“ 
 
Stefan Siegrist, Kirchgemeinde Spreitenbach-
Killwangen: „Ich möchte nicht zum Inhalt der 
Motion sprechen, sondern zur Form. Der Inhalt 
muss und soll frei bleiben, man kann Motionen 
einbringen zu welchen Themen man auch im-
mer möchte. Aber trotzdem stelle ich Ansprü-
che an die Form einer Motion. Wir sind da in 
einem Parlament, sogar in einem Parlament 
Plus, wissen wir seit heute Morgen, und der 
Kirchenrat ist eine kantonale Exekutive. Wenn 
eine Idee auf diese Ebene kommt, muss sie 
zeigen, dass sie durchdacht ist, dass sie ihre 
Implikationen versteht, und sie muss Lösungen 
zeigen für die Nachteile, die sie vielleicht mit 
sich bringt. Die vorliegende Motion macht gar 
nichts davon. Dadurch kommen Fragen auf zu 
ihrem Gehalt. Ist den Motionärinnen bewusst, 
dass die Einnahmen der Landeskirche auch 
bei gleichbleibendem Zentralkassenbeitrag 
laufend sinken? Auch wenn die Idee vielleicht 
aus der Kirchgemeindeversammlung kommt, 
dann sind doch die Motionärinnen, die hier in 
der Synode sind, diejenigen, die sie bringen. 
Warum sind es gerade 0,5%, hätten 0,4% ge-
reicht oder müssten es eher 0,6% sein? Sind 
sich die Motionärinnen bewusst, dass die 0,5% 
ein Fünftel oder noch ein bisschen mehr sind 
vom Budget der Landeskirche? Wie soll eine 
solche Kürzung aussehen? Dass diese Motion 
zu diesen Punkten auf der formalen Ebene 
schweigt, wirft zumindest die Frage auf, wo-
raus die Ideen gewachsen sind. So ausgear-
beitet hat meiner Meinung nach eine Vorlage 
in einem Parlament oder einem Parlament 
Plus nichts verloren. Es braucht eine gründli-
che Vorarbeit, bis man hier etwas zur Diskus-
sion stellen darf, sonst führen wir hier drinnen 
eine Diskussion, die eigentlich im Vorfeld hätte 
geführt und zu einem gewissen Teil auch be-
reits bereinigt hätte werden sollen. Man muss 
sich vorstellen, wenn wir jetzt heute diese Mo-
tion überweisen würden, über was für 
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Motionen könnten wir dann in Zukunft auch 
noch diskutieren? Man könnte dann ja belie-
bige Ideen hier drin einfach einmal loslassen 
und schauen, was passiert. Gerade als Nächs-
tes werden wir zwei weitere Motionen behan-
deln, die zeigen, wie man eine Motion anders 
aufbauen kann. Sie zeigen, dass sich die Moti-
onäre mit dem Inhalt auseinandergesetzt ha-
ben. Den Inhalt, wie gesagt, kann man immer 
diskutieren, aber so wie die Motion rein formell 
daherkommt, empfehle ich allein schon deswe-
gen, diese Motion nicht zu überweisen. Merci.“ 
 
Dieter Gerster, Synodevizepräsident: „Gehe 
ich richtig in der Annahme, dass es keine wei-
teren Voten mehr gibt? Dann kommen wir zur 
Abstimmung. Die Synode hat das Recht, eine 
Motion auch gegen den Willen des Kirchenrats 
an diesen zu überweisen. So frage ich und 
bitte diejenigen, die Hand zu erheben, die der 
Motion Senkung des Zentralkassenbeitrags 
auf 1,8% zustimmen möchten. – Bitte jetzt die 
Hand erheben, wer die Motion ablehnen 
möchte. Das muss nicht ausgezählt werden.“ 
 
 
Abstimmung 
Mit zwei Gegenstimmen ist die Motion abge-
lehnt. 
 
 
(Lutz Fischer nimmt wieder seinen Platz als 
Synodepräsident ein.) 
 
 
 
2024-0068 W1.0 
 
 
Motion von Jürg Luchsinger vom 
18.09.2024 betreffend Teilnahme an Kir-
chenpflegesitzungen von ordinierten Ange-
stellten insbesondere mit kleinen Stellen-
pensen 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu Traktandum 13. Jürg Luchsinger, du hast 
das Wort.“ 
 
Jürg Luchsinger, Kirchgemeinde Birr: „Ge-
schätzte Anwesende. Ich glaube, ich muss 
nicht mehr viel zu dieser Motion sagen. Sie ist 
nicht so komplex wie die vorhergehende, und 
die Konsequenzen sind auch nicht so gross, 

wahrscheinlich, je nachdem, ob sie angenom-
men oder abgelehnt wird. Ich wollte meine Mo-
tion auch möglichst offen formulieren, wie das 
Anliegen aus meiner Sicht umgesetzt werden 
könnte, dazu habe ich sehr klare Vorstellun-
gen. Der Kirchenrat, der die Motion hoffentlich 
entgegennimmt, hat vielleicht auch seine Vor-
stellungen und von den Landeskirchlichen 
Diensten kommen sicher auch viele Inputs. 
Darum wollte ich mich noch nicht festlegen, 
wie das umgesetzt werden sollte. Ich glaube, 
das Anliegen ist klar und auch, dass es eine 
Lösung braucht auch. Ich empfehle sie dem 
Kirchenrat und hoffe, dass er sie entgegen-
nimmt.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Das Wort für 
den Kirchenrat hat Christian Bieri.“ 
 
Christian Bieri, Kirchenrat: „Lieber Jürg, liebe 
Damen und Herren Synodale, liebe Anwe-
sende. Als ich vor vier Jahren in den Kirchen-
rat gewählt worden bin, habe ich mein Pensum 
im Gemeindepfarramt von 100% auf 80% re-
duzieren müssen. Wenig später haben wir in 
Unterentfelden eine Pfarrerin, die in dieser Zeit 
in der Familienphase gewesen war und in un-
serer Kirchgemeinde wohnte, für 15% gewählt 
und angestellt. Wir haben ihr ein paar klar ab-
gegrenzte Aufgaben übertragen, die ich auf-
grund meiner Pensenreduktion nicht mehr ma-
chen konnte. Von Anfang an haben wir in ge-
genseitigem Einvernehmen abgemacht, dass 
sie höchstens sporadisch, zum Beispiel halb-
jährlich, an einer Kirchenpflegesitzung teil-
nimmt, weil dies sonst – wie dies Jürg Luchsin-
ger in seiner Motion ausführt – in keinem Ver-
hältnis zum Stellenpensum steht, und weil ich 
weiterhin als Hauptpfarrer Mitglied der Kir-
chenpflege bin und auch in ihrem Sinn reden 
und sie informieren kann. Es war eigentlich 
völlig klar, dass dies nicht ganz sauber und im 
Sinn der geltenden Gesetze war. Das gebe ich 
heute vor Ihnen allen offen zu. Denn jede und 
jeder ordinierte Angestellte hat nicht nur das 
Recht, sondern auch die Pflicht an den Kir-
chenpflegesitzungen teilzunehmen. Für beide 
Seiten war diese Regelung auf diese Art und 
Weise gut und sinnvoll. Oder anders gesagt: 
Eine pragmatisch-flexible Auslegung eines re-
lativ starren Gesetzes. 
Die Kirchgemeinde Birr hat jetzt eine ähnliche 
Situation mit einem kleineren zusätzlichen 
Pfarramt zum Hauptpfarramt. Und es gibt di-
verse andere Kirchgemeinden, wo es ähnlich 
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ist. In grösseren Kirchgemeinden gibt es schon 
jetzt die Möglichkeit des Delegationsprinzips: 
Dass nicht alle Ordinierten, sondern nur ein 
Teil von ihnen in die Kirchenpflege delegiert 
wird. Dies geht im Moment jedoch nur in Ge-
meinden mit mindestens drei Pfarrpersonen 
oder drei Sozialdiakonen oder Sozialdiakonin-
nen und hat sich in einigen grösseren Gemein-
den unserer Landeskirche eingebürgert und 
bewährt. Also liegt es auf der Hand, dass man 
das Delegationsprinzip ein wenig ausbauen 
und flexibilisieren könnte. Gerade auch für Or-
dinierte, die in mehreren Kirchgemeinden an-
gestellt sind, zum Teil in mehreren kleinen und 
Kleinstpensen, macht die Mitarbeit in mehre-
ren Kirchenpflegen im Normalfall wirklich we-
nig bis gar keinen Sinn. Insbesondere dann, 
wenn der Aufgabenbereich klar abgegrenzt ist 
und keine Aspekte des allgemeinen Gemein-
debaus und der Gemeindeleitung umfasst. 
Klar ist, das Recht auf Teilnahme an Kirchen-
pflegesitzungen muss für Ordinierte weiterhin 
bestehen. Die Pfarrpersonen, die stark für die 
Entwicklung des Gemeindelebens verantwort-
lich sind, besonders natürlich im Einzel-
pfarramt, aber auch sonst, müssen sich dieser 
Verantwortung stellen und dürfen sich nicht 
entziehen. Rechte und Pflichten müssen sau-
ber definiert und auseinandergehalten werden. 
Die Situation auf dem Pfarrstellenmarkt, die 
Kirchenreform, Fusionsprozesse und vieles 
Mehr sprechen ganz klar für mehr Flexibilität in 
diesen und vielen ähnlichen Fragen. Der Kir-
chenrat ist in diesem Sinn nicht nur bereit, die 
Motion entgegenzunehmen, sondern er ist so-
gar sehr gern bereit dazu und dankt dem Moti-
onär für den Anstoss. Wir werden diese Fra-
gen gern besprechen, Möglichkeiten prüfen 
und der Synode eine entsprechende Vorlage 
unterbreiten. Vielen Dank.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Der Kirchenrat 
möchte die Motion also entgegennehmen. Gibt 
es Widerspruch? – Nein.“ 
 
Die Motion ist überwiesen. 
 
 
 

2024-0069 W1.0 
 
 
Motion von Dieter Gerster und Mitunter-
zeichnenden vom 26.09.2024 betreffend 
neuer Regelung für Wahl bzw. Anstellung 
von pensionierten Pfarrpersonen über die 
Pensionierung hinaus 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu Traktandum 14. Dieter Gerster hat das 
Wort.“ 
 
Dieter Gerster, Kirchgemeinde Oftringen: „Ge-
schätzter Herr Präsident, liebe Synodale, liebe 
Mitglieder des Kirchenrats. Die Situation heute: 
Wir haben zahlreiche Gemeinden, die hände-
ringend Pfarrpersonen suchen. Die Situation 
auch heute: Mit 65 ist Ende der Wählbarkeit, 
angestellt werden kann ein Pfarrer über die 
Pension hinaus für ein Jahr, und danach muss 
man bis jetzt wieder eine Bewilligung beim Kir-
chenrat einholen. Wir haben Pfarrpersonen, 
die gerne mit 60 oder 62 in Pension gehen, 
weil sie genug gearbeitet haben und am Ende 
ihrer Kräfte sind. Das soll auch weiterhin so 
möglich sein. Aber wir haben auch Pfarrerin-
nen und Pfarrer, die nach 60 nochmals aufblü-
hen und gerne ihre Begabung und ihre Kraft 
noch eine weitere Amtsperiode der Kirchge-
meinde zur Verfügung stellen und nochmals 
gewählt werden würden. Und wir haben auch 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die gerne in einem 
kleineren Pensum, nicht mehr gewählt, aber 
als Ergänzung zu einer gewählten Pfarrperson, 
in einem gewissen Gebiet in der Frontarbeit 
noch mithelfen würden. Darauf geht Punkt b 
ein. Wir sind uns bewusst, dass wir wahr-
scheinlich mit dieser Motion beim Kirchenrat 
offene Türen einrennen. Wir haben aber 
nichtsdestotrotz entschieden, sie zu stellen, 
um die Dringlichkeit anzuzeigen und dem Kir-
chenrat für seine Arbeit Rückenwind zu geben. 
Das zweite: Ich bin einige Male auf diese Mo-
tion angesprochen worden, und es ist absolut 
im Sinn der Unterzeichnenden, wenn dies 
nicht nur für Pfarrpersonen, sondern auch für 
alle ordinierten Dienste angeschaut wird. Vie-
len Dank.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, Dieter 
Gerster. Das Wort für den Kirchenrat hat Cat-
herine Berger.“ 
 



Protokoll der Synode vom 27. November 2024 
 

184 

Catherine Berger, Kirchenrätin: „Danke viel-
mals, Dieter Gerster. Es ist tatsächlich so, 
dass die Motionäre und Motionärinnen uns of-
fene Türen einrennen, und wir spüren den 
Wind bereits im Rücken, dass wir da möglichst 
bald eine gute Vorlage bringen können. Die 
Dringlichkeit besteht tatsächlich, und im Rah-
men der Kirchenreform kann sich der Kirchen-
rat durchaus vorstellen, Gesetzesänderungen 
im Sinne der Motion vorzuschlagen. Selbstver-
ständlich muss dieser Vorschlag in die ge-
samte Rechtsordnung eingepasst werden, und 
wir sind froh, dass Dieter Gerster heute den 
Text geöffnet hat für Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone. Gerne prüfen wir die Anliegen 
des Motionärs und der Mitunterzeichnenden. 
Wir danken vor allem für euer Engagement, 
euer Mitdenken und euer Interesse, wie wir die 
Zukunft miteinander gestalten könnten. So 
können wir – wie es heute auch schon gesagt 
wurde – miteinander unterwegs sein. Es ist viel 
spannender, miteinander Kirche zu sein, wenn 
wir über diese Themen reden, wenn die Mittel 
etwas enger werden. Dann kommt das heraus, 
was uns ausmacht. Im Namen des Kirchenrats 
erkläre ich somit: Annahme der Motion. Dan-
keschön.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Der Kirchenrat 
ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. 
Wenn es keinen Widerspruch gibt, dann gilt 
die Motion als überwiesen. Danke.“ 
 
Die Motion ist überwiesen. 
 
 
 
2024-0070 B1.0 
 
 
Informationen des Kirchenrats 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zu Traktandum 15, Informationen des Kirchen-
rats. Das Wort hat Gerhard Bütschi.“ 
 
Gerhard Bütschi, Kirchenrat: „Lieber Synode-
präsident, liebe Synodale. Ich darf euch im Na-
men des Kirchenrats zu verschiedenen The-
men Informationen weitergeben. 
 
Zunächst ein Ausblick auf die nächste Synode, 
die am 4. Juni des nächsten Jahres stattfinden 
wird. Dazu möchte ich sagen, dass aus 

heutiger Sicht, weil die Vorlagen-Pipeline be-
reits ziemlich stark gefüllt ist, und einige davon 
zwingend behandelt werden sollten, es sein 
kann, dass ein zusätzlicher Synodehalbtag 
oder Synodetag am 5. Juni 2025 angehängt 
werden muss. Der Kirchenrat wird Mitte Feb-
ruar wissen, welche Geschäfte verhandlungs-
fähig sind und in die Traktandenliste aufge-
nommen werden können. In Absprache mit 
dem Synodebüro wird dann festgelegt werden, 
wann und wie ein zusätzlicher Synodehalbtag 
oder ganzer Tag angesetzt werden müsste. 
Wie dem auch sei, ich möchte euch bitten, 
einstweilen den 5. Juni 2025 zusätzlich zu re-
servieren. 
An der nächsten Synode sollen drei Motionen 
beantwortet werden. Zur ersten kann ich sa-
gen, was lange währt wird endlich gut. Es be-
trifft die Motion Frauchiger betreffend Schaf-
fung von Grundlagen für verbandsartige Kör-
perschaften. Der Motionär ist leider nicht mehr 
im Saal, aber ich konnte es ihm bereits münd-
lich mitteilen. Wir werden die Motion zu diesem 
Zeitpunkt beantworten, und obwohl wir eine 
lange Zeit gebraucht haben, sind wir jetzt pa-
rat. Es ist dem geschuldet, dass die Stellung-
nahme des Kirchenrats die Stossrichtung der 
Kirchenreform berücksichtigen soll. Bei den 
anderen Motionen geht es ein wenig schneller, 
die heute vom Kirchenrat entgegengenom-
mene Motion von Jürg Luchsinger gedenken 
wir ebenfalls an der nächsten Synode zu be-
antworten, wie auch die dritte Motion von Die-
ter Gerster, die soeben überwiesen wurde. 
Auch diese soll an der nächsten Synode be-
antwortet werden. Im Fall der Motion von Sig-
win Sprenger betreffend Optimierung der Auf-
sichtsfunktion des Kirchenrats im Fall von Kon-
flikten müssen wir noch um etwas Zeit bitten. 
Es ist der Komplexität dieser Vorlage geschul-
det, dass wir noch etwas Zeit brauchen, um 
diese Motion beantworten zu können. Ich kann 
dem Motionär Sigwin Sprenger in Aussicht 
stellen, dass wir heute in einem Jahr so weit 
sein werden und die Motion dannzumal beant-
wortet werden kann. 
Eine weitere Vorlage, die euch der Kirchenrat 
an der nächsten Synode vorlegen möchte, be-
trifft die Bildung eines Fonds zur Förderung 
von Zusammenschlüssen von Kirchgemein-
den, sprich Fusionen. Dabei geht es vor allem 
um einen Auslagenersatz bis zu einer be-
stimmten Höhe oder um Zuschüsse für Fusio-
nen, sofern eine dieser Kirchgemeinden in An-
führungs- und Schlusszeichen «keine 
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attraktive Ehepartnerin» ist. Zudem soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, Kirchgemein-
den bei kurzfristigen Liquiditätsengpässen ge-
gen die Leistung von Sicherheiten ein Darle-
hen für betriebliche Zwecke zu gewähren. 
Diese Gesetzesgrundlage existiert im Moment 
noch nicht, deshalb möchten wir euch unbe-
dingt an der nächsten Synode eine entspre-
chende Vorlage unterbreiten. 
Eine weitere Information betrifft die Datensi-
cherheit in den Kirchgemeinden und in der 
Landeskirche. Die Beauftragte für Öffentlich-
keit und Datenschutz (ÖDB) des Kantons Aar-
gau hat im Sommer 2024 eine Datensicher-
heitskontrolle bei der Reformierten Kirchge-
meinde Frick durchgeführt. Die Landeskirchli-
chen Dienste haben die Kirchgemeinde bei 
dieser Kontrolle begleitet. Am 19. August hat 
die Beauftragte für Öffentlichkeit und Daten-
schutz an die Kirchgemeinde Frick Bericht er-
stattet. Der Bericht hat aufgezeigt, dass in ver-
schiedenen Punkten Verbesserungsbedarf be-
steht und in anderen noch Klärungsbedarf 
herrscht. Die Landeskirchlichen Dienste analy-
sieren zurzeit die Situation und werden die 
Kirchgemeinden über die Resultate und allen-
falls zu treffende Massnahmen informieren. 
Das Ziel soll sein, dass durch geeignete, mög-
lichst einfache und kostengünstige Massnah-
men, eine angemessene Sicherheit bei der 
Einhaltung der Datenschutzgesetzgebung zu 
erreichen ist. Zudem wird einem allfälligen 
Imageschaden für die Kirche vorgebeugt. 
Meine letzte Information betrifft das Kirchen-
fest, das am 13. und 14. September 2025 in 
der Pferderennbahn im Schachen hier in 
Aarau stattfinden wird. Die Synode – ihr erin-
nert euch daran – hat der Durchführung dieses 
Kirchenfests an der letzten Synode zuge-
stimmt. Dabei wurde ein Wunsch geäussert 
bezüglich Länge des Fests. Eine Verkürzung 
wurde gewünscht. Der Kirchenrat ist diesem 
Wunsch nachgekommen, und das Kirchenfest 
gelangt nun an zwei aufeinanderfolgenden Ta-
gen zur Durchführung. Das Fest wird primär 
am Samstag gefeiert; am Sonntag werden ver-
schiedene Gottesdienste stattfinden. Ein ab-
wechslungsreiches Bühnenprogramm für den 
Samstag ist bereits erarbeitet worden. Unter 
anderem werden mehrere verschiedene Bands 
live auftreten. Dann werden Thorsten Diez und 
Andi Loos von RefLab live einen Podcast auf-
zeichnen. Dieter Wagner bietet für alle Ge-
sangsbegeisterten ein Mitsingkonzert an. Es 
wird eine Talentbühne geben, wo junge 

Talente auftreten und einen Preis gewinnen 
können, und es ist auch so, dass der soge-
nannte Markt der Möglichkeiten immer bunter 
und bunter wird. Der aktuelle Planungsstand 
des Kirchenfests wird laufend auf der Web-
seite aufgeschaltet (www.ref-ag.ch/news/kir-
chenfest2025). Finanzschwache Personen sol-
len in den Genuss von Essensgutscheinen 
kommen. Ausserdem ist schon bekannt, dass 
verschiedene Kirchgemeinden einen Car re-
serviert haben und damit mit ihren Kirchge-
meindemitgliedern in Aarau anreisen werden. 
Ich darf euch sagen, dass wir uns alle gemäss 
dem, was bis jetzt schon über das Kirchenfest 
bekannt ist, auf den 13. und 14. September 
2025 freuen dürfen. Damit bin ich am Ende 
meiner Informationen und danke euch für die 
Aufmerksamkeit.“ 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Danke, 
Gerhard Bütschi. Damit ist Traktandum 15 er-
ledigt.“ 
 
 
 
2024-0071 B1.0 
 
 
Verschiedenes 
 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Wir kommen 
zum letzten Traktandum 16. Ich kann euch sa-
gen, dass Léontine Meier, die wir als Ersatz-
mitglied in die Schlichtungskommission ge-
wählt haben, in wenigen Minuten hier eintref-
fen wird, damit wir sie in Pflicht nehmen kön-
nen. 
Vorher möchte ich noch ein paar Dinge sagen. 
Mit Stefan Siegrist verlässt ein langjähriges en-
gagiertes Mitglied der Synode unser Kirchen-
parlament. Er war von Januar 2011 bis Juli 
2012 Synodaler in der Kirchgemeinde Schöft-
land und damals bereits Mitglied in der GPK. 
In dieser Zeit haben wir zusammen in der GPK 
gearbeitet und uns kennen und schätzen ge-
lernt. Sein Ausscheiden aus der Synode und 
der GPK habe ich damals sehr bedauert, aber 
er hat ein Comeback gefeiert. Im März 2013 
wurde er als Synodaler der Kirchgemeinde 
Spreitenbach-Killwangen wieder Mitglied der 
Synode und 2014 wieder in die GPK gewählt. 
Das sind nochmals zehn Jahre. Im Januar 
2019 bist du – ich habe gedacht: als erster 
Pfarrer, wurde da aber sofort von einem 

http://www.ref-ag.ch/news/kirchenfest2025
http://www.ref-ag.ch/news/kirchenfest2025
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anderen Pfarrer korrigiert – Präsident der GPK 
geworden. Dieses Amt hast du vorausschau-
end, gründlich, kritisch, aber immer wohlwol-
lend ausgeführt, dies ist mein Eindruck. Des-
halb danke ich dir im Namen der Synode ganz 
herzlich für dein Engagement. Ich wünsche dir 
für die Zukunft alles Gute und Gottes Segen 
und habe ein kleines Präsent im Namen der 
Synode für dich. (Applaus) 
Jetzt möchte ich euch das Wort geben, wenn 
jemand aus der Synode noch eine Mitteilung 
machen möchte. Zum Schluss werde ich dann 
noch die nächsten Termine bekanntgeben.“ 
 
Andreas Graber, Kirchgemeinde Brittnau: „Ge-
schätzte Anwesende. Noch eine kurze Frage 
zum Kirchenfest. Danke für die Infos, die du, 
Gerhard, gegeben hast. Wie sieht es aus, gibt 
es da vom Bahnhof her einen Shuttlebus oder 
wie kommt man in den Schachen? Man kommt 
ja gut mit dem Zug nach Aarau, so dass man 
nicht unbedingt einen Bus chartern muss.“ 
(Antwort: Die Pferderennbahn ist mit den 
Stadtbussen gut erreichbar, es ist kein Shuttle-
bus vorgesehen.) 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Die nächste 
Synodesitzung ist am Mittwoch, 4. Juni 2025, 
dies hat Gerhard Bütschi bereits gesagt, und 
evtl. einen halben oder ganzen Tag zusätzlich 
am Donnerstag, 5. Juni 2025. Sie wird auf je-
den Fall im Grossratssaal in Aarau stattfinden. 
Am Mittwoch, 19. November 2025, findet dann 
die übernächste Synode, statt, ebenfalls hier in 
Aarau. Weitere Daten sind Mittwoch, 3. Juni 
2026, und Mittwoch, 18. November 2026, je-
weils in Aarau. Dann ist der Abschluss der Le-
gislatur. Notiert euch die Daten, ihr findet sie 
aber auch auf der Website der Landeskirche. 
Ihr habt gehört, dass die nächsten vier Syno-
den in Aarau stattfinden werden. Für die Ge-
staltung der nächsten vier Synodegottes-
dienste in Aarau werden Synodale gesucht, 
die Pfarrpersonen sind oder über eine Predig-
terlaubnis verfügen. Interessierte können sich 
gerne bei der Kanzlei der Landeskirche mel-
den. 
Ich möchte, bevor wir die Inpflichtnahme von 
Léontine Meier durchführen, dem Büro und 
dem Vizepräsidenten für ihren Einsatz danken. 
Danke auch nochmals dem Vorbereitungsteam 
der Kanzlei, das dies immer so organisiert, 
dass es tipptopp läuft. Danke an den Kirchen-
rat und alle anderen, die da sind, mitdenken, 
mitarbeiten und mit uns allen zusammen 

Kirche sind. Danke euch allen, die ihr euch für 
die Synode engagiert. 
 
 
Inpflichtnahme Léontine Meier 
Die Synode erhebt sich für die Inpflichtnahme. 
Das Gelübde lautet: 
 
«Ich gelobe vor Gott und den Menschen, das 
mir anvertraute Amt auf Grund des Evangeli-
ums von Jesus Christus nach der Ordnung der 
Evangelisch-Reformierten Landeskirche des 
Kantons Aargau gewissenhaft zu erfüllen.»“ 
 
Léontine Meier bestätigt mit: «Ich gelobe es.» 
 
Lutz Fischer, Synodepräsident: „Herzlichen 
Dank und alles Gute! (Applaus.) 
Nun ist die Sitzung endgültig geschlossen. 
Kommt gut nach Hause, und allen eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit.“ 
 
 
 
Schluss der Synode: 16:45 Uhr 
 
 
 
(Ergebnis der Kollekte des Synodegottes-
diensts zugunsten von Mission 21: 
CHF 769.60) 
 


